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Qualitätstableau für die Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Das Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse an Schulen in Nordrhein-Westfalen wird zurzeit weiterentwickelt und im Schuljahr 2011/12 im Bereich der Bezirks-

regierung Münster im Rahmen einer Pilotphase erprobt. Gleichzeitig werden ein neuer Unterrichtsbeobachtungsbogen und eine veränderte IT-Umgebung zur 

Durchführung von Qualitätsanalysen (TUQAN) pilotiert. Die vorliegende Fassung entspricht auf der Aspekt- und Kriterienebene der im Januar 2011 in TUQAN 

eingestellten Version. Soweit möglich wurden die inzwischen erfolgten Weiterentwicklungen auf der Ebene der Grundlagen der Bewertungen, der Erläuterungen, 

der rechtlichen Grundlagen sowie der Quellen, Instrumente und Bewertungshinweise mit Stand vom 09.07.2011 angepasst. 

Die Beschreibung der Qualität einer Schule erfolgt im Qualitätstableau für Schulen in Nordrhein-Westfalen über sechs Qualitätsbereiche: 

Die Qualitätsbereiche sind in insgesamt 24 Qualitätsaspekte untergliedert, die wiederum durch Qualitätskriterien differenziert beschrieben werden. Grundlagen 

der Kriterienbewertung sind Indikatoren und Anhaltspunkte, die - ohne Anspruch auf Vollständigkeit – den Kern der Qualitätsaussage des entsprechenden Krite-

riums beschreiben. Die QA wird zu jedem Indikator eine Qualitätsaussage treffen, die der Schule zurückgemeldet wird. Anhaltspunkte sind immer dann aufge-

führt, wenn für das, was das Kriterium ausmacht, eine größere Bandbreite und Vielfalt zu erwarten ist. Für eine einzelne Schule können sich weitere Anhalts-

punkte ergeben. Die angegebenen Anhaltspunkte müssen nicht alle in gleicher Weise ausgeprägt sein. Anhaltspunkte werden in der Regel nicht wie die Indika-

toren einzeln mit Qualitätsaussagen zurückgemeldet. Unter Umständen wird in solch einem Fall nur eine Kriteriumsbewertung ohne weitere Erläuterung vorge-

nommen. 

Die Bewertung eines Kriteriums erfolgt auf der Grundlage der Indikatoren und Anhaltspunkte und unterliegt der professionellen Einschätzung der Qualitäts-

teams. Alle Kriterien sind auf einen Anspruch von Systematik bezogen, die zum einen den Inhalt und zum anderen den Prozess fokussiert. Der Prozess ist 

durch Regelmäßigkeit, gesicherte Verfahren, Erfassung des gesamten Systems und Zielorientierung gekennzeichnet. Für bestimmte Kriterien ist der Anspruch 

an die Systematik in deren Formulierung bzw. in den Anhaltspunkten ausgewiesen, für andere Kriterien wurde auf die Beschreibung der Systematik verzichtet. 

Hinweise zu verwandten Begriffen: 

Wenn in diesem Tableau von „Lehrkräften“ die Rede ist, sind in der Regel alle mit Unterricht und Erziehung beauftragten Personen gemeint. Der Begriff „Lehr-

kräfte“ wird als Kurzform verwendet, um umständliche Formulierungen zu vermeiden. 

Mit „Befragung“ ist die geplante online-Befragung gemeint, die im Rahmen der Pilotphase nicht erfolgt. Der Hinweis „Interview“ ist allgemein zu verstehen und 

stellt keine Verpflichtung zur Behandlung der jeweiligen Thematik im Interview dar. 
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QB 1: Ergebnisse der Schule 

In den Qualitätsaspekten 1.1 bis 1.3 geht es nicht darum, umfassend zu untersuchen und einzuschätzen, in welchem Maße es der Schule gelungen ist, den Schülerinnen 
und Schülern Kompetenzen zu vermitteln. Allenfalls für den Erwerb von Fachkompetenzen (Qualitätsaspekt 1.2) ist das möglich, weil dabei auf die Ergebnisse landesweiter 
Standardüberprüfungen Bezug genommen werden kann - aber auch dies kann nur ausschnitthaft geschehen. Für die Lern- und Methodenkompetenzen (Qualitätsaspekt 
1.3) und die personalen und sozialen Kompetenzen (Qualitätsaspekt 1.1) muss sich die Qualitätsanalyse aus methodischen Gründen darauf beschränken, einzuschätzen 
und zu bewerten, welche Möglichkeiten die Schule für die Schülerinnen und Schüler zielorientiert schafft, damit sie solche Kompetenzen erwerben können. Insofern han-
delt es sich dabei im eigentlichen Sinne nicht um Ergebnisse, sondern um Prozesse der Schule. 

Zum Begriff Kompetenz: 

Unter Kompetenz versteht man „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie 
die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verant-
wortungsvoll nutzen zu können […]. Als Erträge des schulischen Unterrichts kann man zwischen folgenden Kompetenzen unterscheiden: 

• fachliche Kompetenzen (z. B. physikalischer, fremdsprachlicher, musikalischer Art), 

• fachübergreifende Kompetenzen (z.B. Problemlösen, Teamfähigkeit), 

• Handlungskompetenzen, die neben kognitiven auch soziale, motivationale, volitionale und oft moralische Kompetenzen enthalten und es erlauben, erworbene Kenntnis-
se und Fertigkeiten in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen erfolgreich, aber auch verantwortlich zu nutzen.“ 

(Weinert, Franz E. (Hrsg.) (2002). Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim und Basel: Beltz, S. 27 f.) 

1.1 Personale und soziale Kompetenzen  

Die Kriterien beziehen sich auf das Individuum (1.1.1), das Handeln des Individuums in schulischen Gruppen (1.1.2) und in größeren Gruppenkonstellationen über die Schu-
le hinaus (1.1.3). Zu prüfen ist jeweils, wie die Schule diese Kompetenzen vermittelt (Prozess) und in welchem Maße die Schülerinnen und Schüler sie erworben haben 
(Produkt). 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

1.1.1 
Die Schülerinnen und 
Schüler lernen in der 
Schule, selbstständig 
zu handeln. 

Anhaltspunkte 

Die Schule schafft im Unterricht und 
im Rahmen des Schullebens (auch 
im Ganztag) zielorientiert Möglichkei-
ten für die Schülerinnen und Schüler, 

1. sich selbstständig Ziele zu set-
zen,  

2. die Umsetzung ihrer Ziele selbst-
ständig zu planen und zu organi-
sieren,  

Erläuterungen 

Der Begriff der Zielorientierung in 
Spalte 2 verweist darauf, dass die 
Möglichkeiten, die die Schule 
schafft, nicht zufällig sein können, 
sondern intentional gestaltet sein 
müssen. 

Zu berücksichtigen ist selbst-
ständiges Handeln von Schüle-
rinnen und Schülern insbesonde-

SchulG § 2 (5): 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen insbesondere lernen        
1. selbstständig und eigenver-
antwortlich zu handeln […]. 

ADO § 7 (1): 

Pädagogische Förderung 

Lehrer und Lehrerinnen sollen 
die Schüler und Schülerinnen 
im Unterricht umfassend för-

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse        
(insbesondere Schulpro-
gramm und schulinterne 
Curricula) 

• Unterrichtsbeobachtung  

• Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interview 
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3. eigene Wege zur Lösung von  
Problemen zu suchen und zu er-
proben, 

4. in unterschiedlichen Zusammen-
hängen ihre Interessen bzw. Vor-
schläge einzubringen und zu ver-
treten, 

5. die Arbeit in der Schule mitzuge-
stalten. 

re 

• im Unterricht,  

• im Rahmen von Ganztagsan-
geboten, 

• bei der Gestaltung des Schul-
lebens sowie 

• im Rahmen ihrer Partizipation 
in  Schulentwicklungsprozes-
sen.  

dern und sie insbesondere 
auch zur Selbständigkeit er-
ziehen. Zu dieser Selbststän-
digkeit gehört auch, Initiativen 
und Anregungen für Unterricht 
und Schulleben zu entwickeln 
und Verantwortung in den 
Gremien der Schule zu über-
nehmen. 

Handreichung zum Arbeits- 
und Sozialverhalten 

• ggf. Ergebnisse von SEIS 
bzw. QUIGS 

 

Bewertungshinweise 

Bei der Kriterienbewertung 
wird  darauf geachtet, ob die 
Prozessqualität dazu führt, 
dass entsprechende Kompe-
tenzen bei den Schülerinnen 
und Schülern entstehen kön-
nen. 

1.1.2 
Die Schülerinnen und 
Schüler lernen in der 
Schule, miteinander zu 
kooperieren. 

Anhaltspunkte 

Die Schule schafft im Unterricht und 
im Rahmen der Schulgestaltung 
zielorientiert Möglichkeiten für die 
Schülerinnen und Schüler, 

3. sich gemeinsame  Ziele zu setzen 

4. eine Arbeit gemeinsam zu planen 
und zu organisieren, 

5. Aufgaben, Herausforderungen 
oder  Probleme in gemeinsamer 
Verantwortung zu bewältigen, 

6. sich gegenseitig zu helfen, 

7. Regeln sozialer Interaktion (z.B.  
Gesprächsregeln) einzuhalten, 

8. ein gemeinsames Gruppener-
gebnis zu erstellen. 

 

 

 

 

Erläuterungen 

Der Begriff der Zielorientierung in 
Spalte 2 verweist darauf, dass die 
Möglichkeiten, die die Schule 
schafft, nicht zufällig sein können, 
sondern intentional gestaltet sein 
müssen. 

Zu berücksichtigen ist kooperati-
ves Handeln der Schülerinnen 
und Schüler insbesondere 

• im Unterricht,  

• im Rahmen von Ganztagsan-
geboten, 

• bei der Gestaltung des Schul-
lebens (u. a. Klassenrat und 
Streitschichtung) sowie 

• im Rahmen ihrer Partizipation 
in Schulentwicklungsprozes-
sen.  

Wissenschaftliche Grundlagen 

Z. B. 
Becker-Mrotzek / Brünner (Hrsg.) 
(2004). Analyse und Vermittlung 
von Gesprächskompetenz. Ra-
dolfzell: Verlag für Gesprächsfor-
schung, S. 7: 

Fähigkeit,  

• „sich in der Interaktion situati-

SchulG § 2 (5) 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen insbesondere lernen [...]  

2. für sich und gemeinsam mit 
anderen zu lernen und Leistun-
gen zu erbringen, 

3. die eigene Meinung zu vertre-
ten und die Meinung anderer zu 
achten [...]. 

 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse        
(insbesondere Schulpro-
gramm und schulinterne 
Curricula) 

• Unterrichtsbeobachtung  

• Befragung                      
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interview 

• ggf. Ergebnisse von SEIS 
bzw. QUIGS 

 

Bewertungshinweise 

Bei der Kriterienbewertung 
wird  darauf geachtet, ob die 
Prozessqualität dazu führt, 
dass entsprechende Kompe-
tenzen bei den Schülerinnen 
und Schülern entstehen kön-
nen. 
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ons- und partnergerecht zu 
verhalten, 

• sich selbst angemessen dar-
zustellen [persönlich und 
sprachlich], 

• seine Gesprächs- und Hand-
lungsziele im Auge zu behal-
ten, 

• aber auch aufmerksam zuzu-
hören, 

• Äußerungen der Gesprächs-
partner zu interpretieren und 
aufzunehmen.“ 

1.1.3 
Die Schülerinnen und 
Schüler lernen in der 
Schule, am gesell-
schaftlichen Leben teil-
zunehmen. 

Anhaltspunkte 

Die Schule schafft im Unterricht und 
im Rahmen der Schulgestaltung 
zielorientiert Möglichkeiten für die 
Schülerinnen und Schüler, 

1. Vereinbarungen (z. B. Regeln 
des Zusammenlebens) zu tref-
fen und einzuhalten, 

2. wertschätzend mit anderen um-
zugehen, 

3. Toleranz gegenüber Bedürfnis-
sen, Interessen und Einstellun-
gen, Werthaltungen anderer zu 
wahren, 

4. Verantwortung für Einzelne bzw.  
die Klassen- und Schulgemein-
schaft zu übernehmen,  

5. Verpflichtungen zu übernehmen, 

6. Konflikte bzw. Probleme kon-
struktiv zu lösen, 

7. Kompromissbereitschaft zu ent-
wickeln. 

 

Erläuterungen 

Das Kriterium und die Indikatoren 
zielen darauf, den Schülerinnen 
und Schülern Möglichkeiten zu 
bieten, Kompetenzen für soziales 
demokratisches Handeln zu ent-
wickeln, die für gesellschaftliche 
Teilhabe bedeutsam sind. 

Der Begriff der Zielorientierung in 
Spalte 2 verweist darauf, dass die 
Möglichkeiten, die die Schule 
schafft, nicht zufällig sein können, 
sondern intentional gestaltet sein 
müssen. 

Der Toleranzbegriff ist im Sinne 
der aktiven Toleranz zu verste-
hen, die sich nicht darin erschöpft, 
Überzeugungen anderer bloß hin-
zunehmen, sondern die jeweils 
andere Einstellung ernst zu neh-
men, sich mit ihr auseinanderzu-
setzen, Stellung zu beziehen und 
ggf. auf sie zu reagieren (z. B. aus 
wichtigen ethischen Gründen).    

Die Maßnahmen der Schule kön-
nen darauf zielen, 

• ehrenamtliche Tätigkeiten, 
Vereinstätigkeit und / oder so-

SchulG § 2 (2) 

Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor 
der Würde des Menschen und 
Bereitschaft zum sozialen Han-
deln zu wecken, ist vornehms-
tes Ziel der Erziehung. Die Ju-
gend soll erzogen werden im 
Geist der Menschlichkeit, der 
Demokratie und der Freiheit, zur 
Duldsamkeit und zur Achtung 
vor der Überzeugung des ande-
ren, zur Verantwortung für Tiere 
und die Erhaltung der natürli-
chen Lebensgrundlagen, in Lie-
be zu Volk und Heimat, zur Völ-
kergemeinschaft und zur Frie-
densgesinnung. 

SchulG § 2 (4) 

Die Schule [...] fördert [...] das 
Verantwortungsbewusstsein für 
das Gemeinwohl, die Natur und 
die Umwelt. Schülerinnen und 
Schüler werden befähigt, ver-
antwortlich am sozialen, gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen, 
beruflichen, kulturellen und poli-
tischen Leben teilzunehmen und 
ihr eigenes Leben zu gestalten. 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse        
(insbesondere Schulpro-
gramm und schulinterne 
Curricula)  

• Befragung                      
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interview 

• ggf. Ergebnisse von SEIS 
oder QUIGS 

 

Bewertungshinweise 

Bei der Kriterienbewertung 
wird  darauf geachtet, ob die 
Prozessqualität dazu führt, 
dass entsprechende Kompe-
tenzen bei den Schülerinnen 
und Schülern entstehen kön-
nen. 
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ziales Engagement von Schü-
lerinnen und Schülern zu för-
dern und zu würdigen, 

• soziale, kulturelle, ökologi-
sche, interkulturelle Projekte 
etc. aktiv zu unterstützen. 

Sie können Ergebnisse von Unter-
richt, Ganztagsangeboten und 
anderen außerunterrichtlichen Ak-
tivitäten sein, indem z. B.                  

• Lehrkräfte demokratisches 
Handeln in problemhaltigen Si-
tuationen ermöglichen, in de-
nen die Schülerinnen und 
Schüler im Diskurs zu akzep-
tierten Entscheidungen kom-
men (z. B. Entscheidungen 
über Konsequenzen bei Re-
gelverstößen); 

• die Schule Projekte zu Fragen 
der Gemeinschaft, Natur und 
Umwelt durchführt. 

• die Schule auf der Grundlage 
vermittelter Wertvorstellungen 
die Auseinandersetzung mit 
Andersartigkeit (Kulturen, Re-
ligionen, politische Einstellun-
gen, persönliche Eigenheiten 
etc.) im Sinne aktiver Toleranz 
fördert;  

• die Schule die Schülerinnen 
und Schüler aktiv in die Ge-
staltung des Schullebens ein-
bindet; 

• die Schule kulturelle Veran-
staltungen und kulturelle Bei-
träge für das Gemeindeleben 
(Theaterprojekte, Theaterbe-
suche, Schulfeste, Sportfeste 
etc.) realisiert. 

SchulG § 2 (5) 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen insbesondere lernen [...]  
5. die grundlegenden Normen 
des Grundgesetzes und der 
Landesverfassung zu verstehen 
und für die Demokratie einzutre-
ten [...], 

6. die eigene Wahrnehmungs-, 
Empfindungs- und Ausdrucks-
fähigkeit sowie musisch-
künstlerische Fähigkeiten zu 
entfalten [...]. 
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QB 1: Ergebnisse der Schule 

1.2 Fachkompetenz  

Im Qualitätsaspekt 1.2 geht es um die Einschätzung des Erwerbs von Fachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler, die durch Lernstandserhebungen und - soweit Schu-
len daran beteiligt sind - durch zentrale Prüfungen in den letzten drei Jahren vor dem Termin der Qualitätsanalyse ermittelt wurden. Diese Einschätzung erfolgt nicht umfas-
send, sondern nimmt exemplarische fachliche Ausschnitte in den Blick, zu  denen eine Rückmeldung an die Schule erfolgt.  

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte - 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

1.2.1 
Ergebnisse der Schule 
bei zentralen Prüfungen 

Anahltspunkte 

Im Längsschnitt der Ergebnisse zentra-
ler Prüfungen ist erkennbar, inwiefern  
die Schule 

1. in ihren Mittelwerten unter / über 
den Referenzwerten liegt, 

2. im oberen Leistungsbereich einen 
höheren  / niedrigeren Anteil von 
Schülerinnen und Schülern im Ver-
gleich zur Referenzgruppe auf-
weist, 

3. im unteren Leistungsbereich einen 
höheren  / niedrigeren Anteil von 
Schülerinnen und Schülern im Ver-
gleich zur Referenzgruppe auf-
weist, 

und darin Veränderungen erkennbar 
sind. 

Im Längsschnitt der Ergebnisse zen-
traler Prüfungen ist erkennbar, inwie-
fern 

4. die Vornoten und die Prüfungsno-
ten deutlich / kaum voneinander 
abweichen 

und darin Veränderungen erkennbar 
sind. 

Erläuterungen 

Da ein fairer Vergleich noch nicht 
möglich ist, bleibt es zunächst bei 
der Deskription. Das bedeutet für 
den Qualitätsbericht: 

• keine aufwändige textliche Dar-
stellung, 

• einfaches Markieren von Auffäl-
ligkeiten, z. B. ggf. 

o Analyse der Unterschiede 
zwischen Fächern (Quer-
schnitt), 

o Analyse der Entwicklung im 
Lauf der Zeit (Längsschnitt) 

Die Bewertung, wie die Schule mit 
den Ergebnissen umgeht, erfolgt im 
Qualitätsaspekt 6.2. 

Bei der Deskription ist unbedingt 
die begrenzte Aussagefähigkeit re-
lativer Werte zu beachten. 

Der obere Leistungsbereich um-
fasst die Noten 1 / 2, der untere die 
Noten 5 / 6. 

Der Längsschnitt bezieht sich auf 
einen Zeitraum von maximal vier 
Jahren. 

 

SchG § 3 (4) 

Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrerinnen und Lehrer sind 
verpflichtet, sich nach Maßgabe 
entsprechender Vorgaben der 
Schulaufsicht an Maßnahmen 
der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung zu beteiligen. 
Dies gilt insbesondere für die 
Beteiligung an Vergleichsunter-
suchungen, die von der Schul-
aufsicht oder in deren Auftrag 
von Dritten durchgeführt wer-
den. 

APO S I vom 29.04.2005 
(Stand 01.07.2010) §§ 28 ff. 

APO GOSt vom 05.10.1998 
(Stand 05.11.2008) § 33 

Quellen und Instrumente 

• Ergebnisse der zentralen Prü-
fungen aus den letzten drei 
Jahrgängen 

• Matrix zur standardisierten 
Darstellung im Bericht, die 
Entwicklungstrends der Schu-
le erkennbar macht (durch 
TUQAN) 

 

Bewertungshinweise 

Solange kein hinreichend ge-
klärter Referenzrahmen vorliegt,  
erfolgt keine Bewertung des Kri-
teriums, sondern ausschließlich 
eine deskriptive Darstellung der 
Ergebnisse, die besondere Auf-
fälligkeiten benennt. 

Die Konsequenzen, die eine 
Schule aus ihren Ergebnissen 
zieht, müssen im Qualitätsas-
pekt 6.2 berücksichtigt und dort 
in die Bewertung einbezogen 
werden. 
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1.2.2 
Ergebnisse der Schule 
bei landesweiten Stan-
dardprüfungen 

Anhaltspunkte 

Im Längsschnitt der Ergebnisse lan-
desweiter Standardprüfungen ist er-
kennbar, inwiefern die Schule 

1. signifikante Unterschiede nach 
oben / nach unten zu den Refe-
renzwerten des Standorttyps auf-
weist, 

2. im oberen Leistungsbereich einen 
höheren / niedrigeren Anteil von 
Schülerinnen und Schülern im Ver-
gleich zur Referenzgruppe des 
Standorttyps aufweist, 

3. im unteren Leistungsbereich einen 
höheren / niedrigeren Anteil von 
Schülerinnen und Schülern im Ver-
gleich zur Referenzgruppe des 
Standorttyps aufweist 

und darin Veränderungen erkennbar 
sind. 

Erläuterungen 

Da ein fairer Vergleich noch nicht 
möglich ist, bleibt es zunächst bei 
der Deskription. Das bedeutet für 
den Qualitätsbericht: 

• keine aufwändige textliche Dar-
stellung, 

• einfaches Markieren von Auffäl-
ligkeiten, z. B. ggf. 

o Analyse der Unterschiede 
zwischen Fächern (Quer-
schnitt), 

o Analyse der Entwicklung im 
Lauf der Zeit (Längsschnitt) 

Die Bewertung, wie die Schule mit 
den Ergebnissen umgeht, erfolgt im 
Qualitätsaspekt 6.2. 

Bei der Deskription ist unbedingt 
die begrenzte Aussagefähigkeit re-
lativer Werte zu beachten. 

 

SchG § 3 (4) 

Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrerinnen und Lehrer sind 
verpflichtet, sich nach Maßgabe 
entsprechender Vorgaben der 
Schulaufsicht an Maßnahmen 
der Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung zu beteiligen. 
Dies gilt insbesondere für die 
Beteiligung an Vergleichsunter-
suchungen, die von der Schul-
aufsicht oder in deren Auftrag 
von Dritten durchgeführt wer-
den. 

RdErl. des MSW vom 
20.12.2006 (Stand 01.08.2010) 
– Zentrale Lernstandserhe-
bung (Vergleichsarbeiten) 

Quellen und Instrumente 

� Ergebnisse der landesweiten 
Standardüberprüfungen aus 
den letzten drei Jahrgängen 

� Matrix zur standardisierten 
Darstellung im Bericht, die 
Entwicklungstrends der Schu-
le erkennbar macht 

 

Bewertungshinweise 

Solange kein hinreichend ge-
klärter Referenzrahmen vorliegt, 
erfolgt keine Bewertung des Kri-
teriums, sondern ausschließlich 
eine deskriptive Darstellung der 
Ergebnisse, die besondere Auf-
fälligkeiten benennt. 

Die Konsequenzen, die eine 
Schule aus ihren Ergebnissen 
zieht, müssen im Qualitätsas-
pekt 6.2 berücksichtigt und dort 
in die Bewertung einbezogen 
werden. 

 

QB 1: Ergebnisse der Schule 

1.3 Lern- und Methodenkompetenz  

Definition des Begriffs Lernkompetenz: 
„Lernende, die ihr eigenes Lernen regulieren, sind in der Lage, sich selbstständig Lernziele zu setzen, dem Inhalt und Ziel angemessene Techniken und Strategien auszuwäh-
len und sie auch einzusetzen. Ferner halten sie ihre Motivation aufrecht, bewerten die Zielerreichung während und nach Abschluss des Lernprozesses und korrigieren - wenn 
notwendig - die Lernstrategie [...]. Die Selbstregulierung des Lernens beruht demnach auf einem flexibel einsetzbaren Repertoire von Strategien zur Wissensaufnahme und 
Wissensverarbeitung sowie zur Überwachung der am Lernen beteiligten Prozesse. Ergänzt werden diese Formen der Informationsverarbeitung durch motivationale Prozesse 
wie beispielsweise Techniken der Selbstmotivierung und der realistischen Zielsetzung.“ (Baumert et al., 2001. PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern 
im internationalen Vergleich. Opladen: Leske+ Budrich, S. 271) 

Mandl und Krause erweitern diesen Begriff der Lernkompetenz um die Teilkompetenzen Kooperationskompetenz (siehe das Kriterium 1.1.2) und Medienkompetenz. (Mandl, 
Heinz / Krause, Ulrike-Marie (2001). Lernkompetenz für die Wissensgesellschaft. Forschungsberichte der Ludwig-Maximilians-Universität München, Nr. 145, S. 10) 

Kriterien Grundlagen der Bewertung Erläuterungen und wissen- Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
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- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- schaftliche Grundlagen Bewertungshinweise 

1.3.1 
Die Schülerinnen und 
Schüler lernen in der 
Schule, Lernstrategien 
einzusetzen. 

Anhaltspunkte 

Die Schule schafft im Unterricht und 
in außerunterrichtlichen Lernan-
geboten zielorientiert Möglichkeiten 
für die Schülerinnen und Schülern, 

1. zu planen, wie sie ihre Aufgaben 
lösen können, 

2. geeignete Lernstrategien und Ar-
beitstechniken einzusetzen, 

3. komplexe Lösungswege zu ent-
wickeln. 

 

Erläuterungen 

Das Kriterium bezieht sich auf 
den Erwerb von Wissen durch 
den Einsatz von fachspezifischen 
und fachübergreifenden 

• Lernstrategien bzw. –metho-
den (z. B. Strategien der Text-
erschließung, Problemlöse-
strategien) und 

• Lerntechniken (z. B. das Mar-
kieren von Schlüsselwörtern). 

Der Begriff der Zielorientierung in 
Spalte 2 verweist darauf, dass die 
Möglichkeiten, die die Schule 
schafft, nicht zufällig sein können, 
sondern intentional gestaltet sein 
müssen. 

Wissenschaftliche Grundlagen 

Definition des Begriffs Strate-
gie: 

„Strategien können bereichsspezi-
fisch oder allgemein sein und sie 
müssen vom Lernenden nicht un-
bedingt bewusst angewendet 
werden. Unter einer Strategie in 
diesem Sinne versteht man eine 
prinzipiell bewusstseinsfähige, 
häufig aber automatisierte Hand-
lungsfolge, die unter bestimmten 
situativen Bedingungen aus dem 
Repertoire abgerufen und situati-
onsadäquat eingesetzt wird, um 
Lern- oder Leistungsziele zu er-
reichen.“  

(Baumert et al., 2001. PISA 2000. 
Basiskompetenzen von Schüle-
rinnen und Schülern im internatio-
nalen Vergleich. Opladen: Leske+ 
Budrich, S. 272) 

 

SchulG § 2 (5): 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen insbesondere lernen        
1. selbstständig und eigenver-
antwortlich zu handeln […]. 

SchulG § 2 (8) 

Der Unterricht […] soll die 
Schülerinnen und Schüler an-
regen und befähigen, Strate-
gien und Methoden für ein le-
benslanges nachhaltiges Ler-
nen zu entwickeln. 

 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse (insbe-
sondere Schulprogramm, 
ggf. ein Konzept zum Lernen 
des Lernens, schulinterne 
Curricula) 

• Unterrichtsbeobachtung (In-
dikatoren zu 2.3.4 – Prob-
lemorientierung - und 2.4.1 - 
Selbstgesteuertes Lernen) 

• Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interview 

• ggf. Ergebnisse von SEIS 
oder anderer Selbstevaluati-
onsinstrumente 

 

Bewertungshinweise 

Bei der Kriterienbewertung wird  
darauf geachtet, ob die Pro-
zessqualität dazu führt, dass 
entsprechende Kompetenzen 
bei den Schülerinnen und 
Schülern entstehen können. 
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Definition des Begriffs Lern-
technik: 

„Mit Prozedur bzw. Technik wer-
den dagegen Teilhandlungen be-
zeichnet, die je nach Situation und 
Aufgabe in die Strategie integriert 
werden, um das jeweilige Ziel zu 
erreichen.“ Allerdings ist die „Un-
terscheidung zwischen Strategie 
einerseits und Technik bzw. Pro-
zedur andererseits nicht absolut“.  

(Mandl / Friedrich, Hg., 1992. 
Lern- und Denkstrategien – Ana-
lyse und Intervention. Göttingen: 
Hogrefe, S. 6 und 7) 

1.3.2 
Die Schülerinnen und 
Schüler lernen in der 
Schule, das eigene Ler-
nen zu reflektieren. 

Anhaltspunkte 

Die Schule schafft im Unterricht und 
in außerunterrichtlichen Angebo-
ten zielorientiert Möglichkeiten für 
die Schülerinnen und Schüler, 

6. selbstständig den eigenen Ar-
beitsprozess zu reflektieren,  

7. die Arbeitsergebnisse zu reflektie-
ren, 

9. Fehler und deren Ursachen zu er-
kennen und aus ihnen zu lernen,  

10. einzuschätzen, was sie verstan-
den bzw. nicht verstanden haben. 

 

 

 Erläuterungen 

Der Begriff der Zielorientierung in 
Spalte 2 verweist darauf, dass die 
Möglichkeiten, die die Schule 
schafft, nicht zufällig sein können, 
sondern intentional gestaltet sein 
müssen. 

Maßnahmen der Schule zur För-
derung der Fähigkeit, das eigene 
Lernen zu reflektieren, können 
z. B. sein: 

• das Lerntagebuch, 

• ein Arbeitsblatt mit Hand-
lungsanweisungen, die auf die 
Reflexion des Lernens zielen, 

• der Arbeitsrückblick am Ende 
oder bei einer markanten Zä-
sur im Lernvorgang in der 
Gruppe oder Klasse, 

• Lernpartnerschaften, 

• das Portfolio. 

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse       
(insbesondere Schulpro-
gramm und schulinterne Cur-
ricula) 

• Unterrichtsbeobachtung (In-
dikatoren zu 2.3.4 – Prob-
lemorientierung - und 2.4.1 - 
Selbstgesteuertes Lernen) 

� Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

� Interview 

� ggf. Ergebnisse von SEIS 
oder anderer Selbstevaluati-
onsinstrumente 

 

Bewertungshinweise 

Bei der Kriterienbewertung wird  
darauf geachtet, ob die Pro-
zessqualität dazu führt, dass 
entsprechende Kompetenzen 
bei den Schülerinnen und 
Schülern entstehen können. 

1.3.3 
Die Schülerinnen und 

Anhaltspunkte Erläuterungen SchulG § 2 Abs. 5: Quellen und Instrumente 
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Schüler lernen in der 
Schule, die Medien re-
flektiert zu nutzen. 

Die Schule schafft durch den Einsatz 
einer Vielzahl unterschiedlicher Me-
dien im Unterricht und in außerun-
terrichtlichen Angeboten zielorien-
tiert Möglichkeiten für die Schülerin-
nen und Schüler, 

1. verschiedene Medien sicher und 
zielbezogen zu nutzen. 

2. mit den Informationen der Me-
dien kritisch umzugehen. 

3. sich mit Medien rechtlich und 
ethisch verantwortungsvoll aus-
einanderzusetzen. 

 

Der Begriff der Zielorientierung in 
Spalte 2 verweist darauf, dass die 
Möglichkeiten, die die Schule 
schafft, nicht zufällig sein können, 
sondern intentional gestaltet sein 
müssen. 

Wissenschaftliche Grundlagen 

„Medienkompetenz für ein effekti-
ves Lernen in der Wissensgesell-
schaft umfasst […] drei wesentli-
che Komponenten: 

(1) Mediennutzung: die Fähig-
keit zur Bedienung und Nut-
zung sowohl von alten als 
auch von neuen Medien. 

(2) Informationsbewertung: die 
Fähigkeit, medienvermittelte 
Informationen zu selegieren, 
zu reflektieren und zu bewer-
ten. 

(3) Gesellschaftliche Aspekte: 
die Fähigkeit zum verantwor-
tungsvollen Umgang und zur 
kritischen Auseinanderset-
zung mit Medien und ihrem 
Einfluss auf soziale und poli-
tische Prozesse.“ 

Mandl, Heinz / Krause, Ulrike-Ma-
rie (2001). Lernkompetenz für die 
Wissensgesellschaft. For-
schungsberichte der Ludwig-
Maximilians-Universität München, 
Nr. 145, S. 14 

 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen insbesondere lernen [...] 
mit Medien verantwortungsbe-
wusst und sicher umzugehen. 

RdErl. d. MSWF vom 
08.03.2001 (BASS 16-13 Nr. 4) 
– Unterstützung für das Ler-
nen mit Medien:  

Die einzelne Schule soll ent-
sprechend den pädagogischen 
Bedürfnissen und ausgehend 
von der bereits vorhandenen 
Ausstattung ein Medienkon-
zept aufstellen, das sich am 
Schulprogramm orientiert und 
auch ein schulspezifisches 
Qualifizierungskonzept enthält. 

 

 

� Dokumentenanalyse       
(Medienkonzept der Schule, 
schulinterne Curricula) 

� Unterrichtsbeobachtung (In-
dikatoren zu 2.3.6 und Sta-
tistik)  

� Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

� Interview 

� ggf. Ergebnisse von SEIS 
oder anderer Selbstevaluati-
onsinstrumente 

 

Bewertungshinweise 

Bei der Kriterienbewertung wird  
darauf geachtet, ob die Pro-
zessqualität dazu führt, dass 
entsprechende Kompetenzen 
bei den Schülerinnen und 
Schülern entstehen können. 

Grundlage sind Kompetenzer-
wartungen, die im Medienkon-
zept ausgewiesen werden. Be-
obachtungen im Unterricht und 
die Befragung bilden die Basis 
für die Einschätzung, wie weit 
die Kompetenzen systematisch 
vermittelt worden sind. 

 

 

 

QB 1: Ergebnisse der Schule 

1.4 Praktische Kompetenzen  
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Dieser Aspekt wird zukünftig entfallen und wird daher nicht bewertet. 

 

 

 

QB 1: Ergebnisse der Schule 

1.5 Schullaufbahn und weiterer Bildungsweg 

Gemäß § 50 Abs. 3 SchulG hat die Schule „ihren Unterricht so zu gestalten und die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass die Versetzung der Regelfall ist“. Das Ziel 
der Überprüfung von Daten über die Schullaufbahnen und weiteren Bildungswege von Schülerinnen und Schülern einer Schule ist einzuschätzen, inwieweit sie diesem ge-
setzlichen Auftrag gerecht wird.  

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

1.5.1 
Übergänge der Schüle-
rinnen und Schüler zu 
höheren Bildungsgängen 

Anhaltspunkte 

Im Längsschnitt ist erkennbar, dass 
die Schule die Referenzwerte der 
Schulform unterschreitet / überschrei-
tet. 

 

Für Förderschulen: 

Eine nennenswerte Anzahl von Schü-
lerinnen und Schülern wird unter Auf-
hebung des sonderpädagogischen   
Förderbedarfs in die allgemeine 
Schule zurückgeführt. 

Erläuterungen: 

Referenzwerte sind die aus den 
Amtlichen Schuldaten ablesbaren 
statistischen Daten für die jewei-
lige Schulform. 

 

Ob es sich um eine "nennenswer-
te" Zahl handelt, muss vom Qua-
litätsteam entschieden werden, 
da derzeit keine Referenzwerte 
vorhanden sind. 

Begriff Bildungsgang siehe 
SchulG §§ 10 (1) und 47 (1) 
 

 

Quellen und Instrumente 

� Amtliche Schuldaten aus den 
letzten drei Jahrgängen 

� Matrix zur standardisierten 
Darstellung im Bericht 

Bewertungshinweise 

� Solange nicht ein hinrei-
chend geklärter Referenz-
rahmen vorliegt, erfolgt keine 
Bewertung des Kriteriums, 
sondern ausschließlich eine 
deskriptive Darstellung der 
Ergebnisse, die besondere 
Auffälligkeiten benennt. Die 
Konsequenzen, die eine 
Schule aus ihren Ergebnis-
sen zieht, müssen insbeson-
dere in den Qualitätsaspek-
ten 2.2 und 6.2 berücksich-
tigt und dort in die Bewer-
tung einbezogen werden. 

1.5.2 
Dauer des Bildungs-

Anhaltspunkte Erläuterungen: SchulG §§ 11 - 18 Quellen und Instrumente 

� Amtliche Schuldaten aus den 
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gangs 
Im Längsschnitt ist erkennbar, dass 
die Schule die Referenzwerte der 
Schulform unterschreitet / überschrei-
tet.  

Referenzwerte sind die aus den 
Amtlichen Schuldaten ablesbaren 
statistischen Daten für die jewei-
lige Schulform. 

 
letzten drei Jahrgängen 

� Matrix zur standardisierten 
Darstellung im Bericht 

Bewertungshinweise 

• Solange nicht ein hinrei-
chend geklärter Referenz-
rahmen vorliegt, erfolgt keine 
Bewertung des Kriteriums, 
sondern ausschließlich eine 
deskriptive Darstellung der 
Ergebnisse, die besondere 
Auffälligkeiten benennt. Die 
Konsequenzen, die eine 
Schule aus ihren Ergebnis-
sen zieht, müssen insbeson-
dere in den Qualitätsaspek-
ten 2.2 und 6.2 berücksich-
tigt und dort in die Bewer-
tung einbezogen werden. 

1.5.3 
Wechsel der Schülerin-
nen und Schüler in einen 
geringer qualifizierenden 
Bildungsgang. 

Anhaltspunkte 

Im Längsschnitt ist erkennbar, dass 
die Schule die Referenzwerte der 
Schulform unterschreitet bzw. über-
schreitet. 

Erläuterungen: 

Referenzwerte sind die aus den 
Amtlichen Schuldaten ablesbaren 
statistischen Daten für die jewei-
lige Schulform. 

SchulG §10 (2) 

Die Bildungsgänge sind so 
aufeinander abzustimmen, 
dass für die Schülerinnen und 
Schüler der Wechsel auf eine 
begabungsgerechte Schulform 
möglich ist (Durchlässigkeit). 

 

Quellen und Instrumente 

� Amtliche Schuldaten aus den 
letzten drei Jahrgängen 

� Matrix zur standardisierten 
Darstellung im Bericht 

Bewertungshinweise 

• Solange nicht  ein hinrei-
chend geklärter Referenz-
rahmen vorliegt, erfolgt keine 
Bewertung des Kriteriums, 
sondern ausschließlich eine 
deskriptive Darstellung der 
Ergebnisse, die besondere 
Auffälligkeiten benennt. Die 
Konsequenzen, die eine 
Schule aus ihren Ergebnis-
sen zieht, müssen insbeson-
dere in den Qualitätsaspek-
ten 2.2 und 6.2 berücksich-
tigt und dort in die Bewer-
tung einbezogen werden. 
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QB 1: Ergebnisse der Schule 

1.6 Zufriedenheit mit der Schule 

 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

1.6.1 
Die Beteiligten sind mit 
dem sozialen Klima an 
der Schule zufrieden. 

Anhaltspunkte 

Alle Beteiligten sind zufrieden mit 

1. dem Respekt, 

2. der Gerechtigkeit, 

3. der Fairness, 

4. der Gewaltfreiheit,  

5. der Toleranz 

im Umgang miteinander. 

 

Alle Beteiligten sind zufrieden mit 

6. dem Umgang mit Konflikten, 

7. der Zuwendung der Lehrkräfte zu 
den Schülerinnen und Schülern. 

  Quellen und Instrumente 

• Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interviews 

Bewertungshinweise 

Die Stufe 4 kann nur erreicht 
werden, wenn hinreichende Zu-
friedenheit mit dem Unterricht 
besteht. 

1.6.2 
Die Beteiligten sind mit 
der Kooperation und der 
Partizipation an der Schu-
le zufrieden. 

Anhaltspunkte 

Alle Beteiligten sind zufrieden mit 

1. der Einbindung in die Gremien der 
Schule, 

2. der Beteiligung in Schulentwick-
lungsprozessen, 

3. der professionellen Kooperation 
untereinander, 

4. dem Maß an Information, 

5. der Kooperation zwischen Schul-
leiterin bzw. Schulleiter und den 
übrigen schulischen Gruppen, 

6. den eigenen Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten. 

  Quellen und Instrumente 

• Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interviews 
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1.6.3 

Die Beteiligten sind mit 
der Organisation der 
Schule zufrieden. 

 

Anhaltspunkte 

Alle Beteiligten sind zufrieden mit 

1. der Verlässlichkeit des Unterrichts,  

2. dem Vertretungsunterricht, 

3. dem Stundenplan. 

  Quellen und Instrumente 

• Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern)  

• Interviews 

1.6.4 
Die Beteiligten sind mit 
dem Unterricht zufrieden. 

Anhaltspunkte 

Alle Beteiligten sind zufrieden mit 

1. der Gestaltung des Unterrichts, 

2. den Ergebnissen des Unterrichts, 

3. dem Verfahren der Leistungsbe-
wertung (Transparenz, Gerechtig-
keit), 

4. der Gestaltung des Ganztags, 

5. der individuellen Förderung, 

6. der individuellen Beratung. 

  Quellen und Instrumente 

• Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interviews 

1.6.5 
Die Beteiligten sind mit 
den Ergebnissen der 
Schule zufrieden. 

Anhaltspunkte 

Alle Beteiligten sind zufrieden mit 

1. den Versetzungsraten, 

2. der Zahl der Übergänge in andere 
Bildungsgänge, 

3. den Leistungsergebnissen, 

4. der Zahl erfolgreicher Abschlüsse, 

5. der Qualität der Abschlüsse. 

  Quellen und Instrumente 

• Befragung                     
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interviews 

 

 

 

 

QB 2: Lehren und Lernen - Unterricht 

2.1 Schulinterne Lehrpläne 

Ein schulinterner Lehrplan hat die Aufgabe, die verbindlichen Vorgaben der staatlich vorgegebenen Lehrpläne auf die Situation der Schule bezogen zu konkretisieren und 
Freiräume auszugestalten. Lehrpläne  stellen eine Grundlage dar, die sicher stellt, dass – unabhängig von der Lehrkraft – für alle Schülerinnen und Schüler ein gleichwertiges 
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Bildungsangebot garantiert wird. Sie dienen der systemischen Verankerung und der Wahrung der Unterrichtskontinuität und sichern über die Jahrgangsstufen hinweg kumu-
latives Lernen. 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

2.1.1. 

Die untersuchten Curri-
cula sind geeignet, das 
Lernen und Lehren ver-
bindlich zu steuern. 

Indikatoren 

Ein schulinterner Lehrplan ist wie folgt 
gestaltet:  

1. Er ordnet den Jahrgangsstufen 
obligatorische Unterrichtsvorha-
ben zu (schulbezogene Schwer-
punktsetzungen). 

2. Der Lehrplan enthält zu jedem Un-
terrichtsvorhaben folgende Anga-
ben: 

○ Kompetenzerwartungen des 
Kernlehrplans, zu denen das 
Vorhaben einen Beitrag leistet  

○ Thema und inhaltliche Schwer-
punkte  

○ Bezüge zu fachlichen Rah-
menbedingungen und curricu-
lar relevanten Aspekten des 
Schulprogramms 

○ Hinweise zur Gestaltung der 
individuellen Förderung / Inklu-
sion. 

3. Der Lehrplan weist grundlegende 
Entscheidungen bzw. Vereinba-
rungen aus zu 

o Verfahren und Kriterien der 
Leistungsbewertung 

o didaktisch-methodischen Prin-
zipien der Unterrichtsgestal-
tung 

o fachübergreifenden Kooperati-
onen (ggf. Jahrgangspartitu-
ren) 

o Lernmitteln 

○ Verknüpfungen des Unterrichts  
mit Ganztagsangeboten (z.B. 

Erläuterungen 

Ein schulinterner Lehrplan hat die 
Aufgabe, die verbindlichen Vorga-
ben der staatlichen Lehrpläne mit 
Bezug auf die Situation der Schu-
le und in Verbindung mit dem 
Schulprogramm zu konkretisieren 
und Freiräume auszugestalten. 
Dabei ist zu beachten, dass den 
Lehrkräften ein pädagogischer 
Gestaltungsspielraum verbleibt. 

Aussagen werden nur für die in 
die Untersuchung einbezogenen 
Fächer getroffen. 

 

SchulG § 29 

Unterrichtsvorgaben 

(1) Das Ministerium erlässt in 
der Regel schulformspezifische 
Vorgaben für den Unterricht 
(Richtlinien, Rahmenvorgaben, 
Lehrpläne). Diese legen insbe-
sondere die Ziele und Inhalte 
für die Bildungsgänge, Unter-
richtsfächer und Lernbereiche 
fest und bestimmen die erwar-
teten Lernergebnisse (Bil-
dungsstandards). 

(2) Die Schulen bestimmen auf 
der Grundlage der Unterrichts-
vorgaben nach Absatz 1 in 
Verbindung mit ihrem Schul-
programm schuleigene Unter-
richtsvorgaben. 

(3) Unterrichtsvorgaben nach 
den Absätzen 1 und 2 sind so 
zu fassen, dass für die Lehre-
rinnen und Lehrer ein pädago-
gischer Gestaltungsspielraum 
bleibt. 

SchulG § 70 (3 und 4) 

Die Fachkonferenz berät über 
alle das Fach oder die Fach-
richtung betreffenden Angele-
genheiten einschließlich der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Fächern. Sie trägt Verantwor-
tung für die schulinterne Quali-
tätssicherung und -entwicklung 
der fachlichen Arbeit und berät 
über Ziele, Arbeitspläne, Eva-
luationsmaßnahmen und –er-
gebnisse und Rechenschafts-

Quellen und Instrumente 

� Dokumentenanalyse, je nach 
Schulform:  

○ schulische Curricula und 
Arbeitspläne 

○ Dokumente zur Lernfeld-
didaktik (BK) 

○ didaktische Jahrespla-
nung 

� Tool 
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Projekten). 

o der Einbeziehung außerschuli-
scher Partner in den Unterricht 

o der Nutzung außerschulischer 
Lernorte für den Unterricht 

o Evaluationsmaßnahmen und 
Auswertungsverfahren 

legung. 

(4) Die Fachkonferenz ent-
scheidet in ihrem Fach insbe-
sondere über 

1. Grundsätze zur fachmetho-
dischen und fachdidaktischen 
Arbeit, 

2. Grundsätze zur Leistungs-
bewertung, 

3. Vorschläge an die Lehrer-
konferenz zur Einführung von 
Lernmitteln. 

2.1.2 
Die zuständigen schuli-
schen Gremien sichern 
die Umsetzung der schul-
internen Lehrpläne. 

Anhaltspunkte 

Die Sicherung der Umsetzung der 
schulinternen Lehrpläne ist vorrangig 
eine Aufgabe der Fachkonferenzen 
selbst. Sie nimmt diese Verantwor-
tung regelmäßig wahr, indem  

1. die Lehrkräfte jeder Jahrgangsstu-
fe zum Ende eines Schuljahres 
berichten,  

2. sie die Berichte auswertet und ggf. 
nachsteuert. 

3. parallele schriftliche Arbeiten ge-
meinsam konzipiert und ausge-
wertet werden (siehe Aspekt 2.4). 

Erläuterungen 

Wenn hier mit Bezug auf das 
SchulG § 70 (3 und 4) die Aufga-
be, die Umsetzung der schulin-
ternen Lehrpläne zu sichern, vor-
rangig den Fachkonferenzen zu-
gewiesen wird, sind damit andere 
Gremien und Teams (z. B. Jahr-
gangsfachteams oder Jahr-
gangsstufenteams) nicht ausge-
schlossen. Die Fachkonferenzen 
können aber letztendlich von die-
ser Aufgabe nicht entbunden 
werden. 

Siehe 2.1.1 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 

○ (Fach-) Konferenzproto-
kolle 

○ Vergleichsarbeiten  

○ Klassenbuchprüfungen 

○ Klausurvorlagen  

• Interview  

Bewertungshinweise 

Bewertet wird hier die Qualität 
der Steuerung, also wie die 
Schule die erforderliche interne 
Steuerung durchführt. 

 

 

 

QB 2: Lehren und Lernen - Unterricht 

2.2 Schülerunterstützung und individuelle Förderung  

Gemäß § 1 Abs. 1 SchulG hat jeder junge Mensch ein Recht auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung. Dieser Anspruch bezieht sich folglich nicht nur auf 
Schülerinnen und Schüler mit Lernproblemen, sondern auf alle Schülerinnen und Schüler. Es geht darum, die Potenziale, die Lern- und Entwicklungsstände aller Schülerin-
nen und Schüler systematisch zu erfassen und als Grundlage individueller Förderung zu nutzen. Individuelle Förderung muss die ganze Persönlichkeit der Schülerin bzw. des 
Schülers mit den kognitiven, sozialen und emotionalen Kompetenzen in den Blick nehmen. Individuelle Förderung ist als zyklischer Prozess zu verstehen, der während der 



Qualitätstableau für die Schulen in NRW Version für die Pilotphase 2011/12 im Bereich der BR Münster Seite 17 von 84 
 

Qualitätstableau NRW Pilotphase MS 11-07-21.doc 

gesamten Schulzeit kontinuierlich fortgeführt wird. Die Systematik des Förderzyklus ist gekennzeichnet durch die Ermittlung des individuellen Lern- und Entwicklungsstandes, 
die Beschreibung von Entwicklungszielen und -maßnahmen, die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen, d. h. des Lernfortschritts, die pädagogische Begleitung der 
individuellen Lernentwicklung und ggf. der Entscheidung über weitere Entwicklungsziele und -maßnahmen (Förderplanung). Zu berücksichtigen sind dabei die vorhandenen 
Ressourcen. 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und Be-
wertungshinweise 

2.2.1 
Die Schule hat ein 
Konzept für die indivi-
duelle Förderung von 
Schülerinnen und 
Schülern vereinbart. 

 

Indikatoren 

Das Förderkonzept stellt – unter Be-
rücksichtigung vorhandener Ressour-
cen – dar, 

1. welche Grundsätze der Förderung 
in der Schule verbindlich sind, 

2. mit welchen diagnostischen Ver-
fahren die Lern- und Entwick-
lungsstände der Schülerinnen und 
Schüler ermittelt werden, 

3. welcher Bedarf (Förderbereiche 
und Förderziele) an Förderung 
daraus abgeleitet wird, 

4. durch welche fachlichen Maß-
nahmen mit welchen Entwick-
lungszielen Schülerinnen und 
Schüler gefördert werden,  

5. durch welche überfachlichen 
Maßnahmen mit welchen Entwick-
lungszielen (z. B. zur Verbesse-
rung des Arbeits- und Sozialver-
haltens) Schülerinnen und Schüler 
gefördert werden,  

6. wie Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler in die Entwicklung und 
Fortschreibung der Fördermaß-
nahmen einbezogen werden, 

7. wie die Wirksamkeit der Förde-
rung überprüft wird, 

8. wie Förderung während der ge-
samten Schulzeit kontinuierlich 
weitergeführt wird, 

9. wie Inklusion an der Schule ver-
wirklicht wird. 

Erläuterungen  

Ein Konzept zur individuellen 
Förderung muss für die Schüle-
rinnen und Schüler aller Leis-
tungsbereiche auch Aussagen 
darüber enthalten, wie die Leis-
tungsbereitschaft gefördert 
werden soll (z. B. durch Urkun-
den und Auszeichnungen, be-
sondere Veranstaltungen). 

Die Schule ermittelt den Lern- 
und Entwicklungsstand grund-
sätzlich für alle Schülerinnen und 
Schüler regelmäßig mit geeigne-
ten Diagnoseverfahren. 

Unter Diagnose wird eine „Ur-
teilsleistung verstanden, die sich 
an bestimmten vorgegebenen 
Kategorien (z. B. Personen-
merkmale oder Merkmale der Un-
terrichtsqualität) orientiert, in aller 
Regel theorie- und hypothesen-
geleitet und spezifischen Gütekri-
terien unterworfen ist. Diagnostik 
ist eine professionelle, systemati-
sche, wissenschaftlich und me-
thodisch fundierte Tätigkeit mit 
dem Ziel, Erkenntnisse über 
Merkmalsträger zu gewinnen 
oder Entscheidungen über nach-
folgende Maßnahmen treffen zu 
können. Dabei wird ein Ist-Stand 
erfasst.“ (A. Helmke, 2009. Unter-
richtsqualität und Lehrerprofessi-
onalität. Seelze-Velber: Klett-
Kallmeyer, S. 268) 

Diagnose und Förderung bezie-

SchulG § 1 (1) 

Jeder junge Mensch hat ohne 
Rücksicht auf seine wirtschaft-
liche Lage und Herkunft und 
sein Geschlecht ein Recht auf 
schulische Bildung, Erziehung 
und individuelle Förderung. 

SchulG § 2 (8-11) 

(8) Der Unterricht soll die 
Lernfreude der Schülerinnen 
und Schüler erhalten und wei-
ter fördern [...]. Drohendem 
Leistungsversagen und ande-
ren Beeinträchtigungen von 
Schülerinnen und Schülern 
begegnet die Schule unter 
frühzeitiger Einbeziehung der 
Eltern mit vorbeugenden Maß-
nahmen. 

(9) Schülerinnen und Schüler 
mit Entwicklungsverzögerun-
gen oder Behinderungen wer-
den besonders gefördert, um 
ihnen durch individuelle Hilfen 
ein möglichst hohes Maß an 
schulischer und beruflicher 
Eingliederung, gesellschaftli-
cher Teilhabe und selbststän-
diger Lebensgestaltung zu 
ermöglichen. 

(10) Die Schule fördert die 
Integration von Schülerinnen 
und Schülern, deren Mutter-
sprache nicht Deutsch ist, 
durch Angebote zum Erwerb 
der deutschen Sprache. Da-

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse             
(Förderkonzept) 

• Befragung                            
(Lehrkräfte, Eltern) 

• Interviews                            
(Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte, Eltern, ggf. Sozialpä-
dagoginnen oder –pädagogen 

• Tool zur Analyse des Förderkon-
zeptes 

 

Bewertungshinweise 

Die Bewertung muss  

○ die Qualität und 

� die Quantität  

der Fördermaßnahmen berücksich-
tigen. Ein zufälliges Auffallen von 
Förderbedarf bei einzelnen Schüle-
rinnen und Schülern reicht nicht 
aus. 

• Förderkonzept 

• Befragung 

 

zur Analyse des Förderkon-
zepts 
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(Beratung und Lernbegleitung siehe 
3.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

hen sich nicht nur auf fachliche 
Entwicklungsstände, sondern 
schließen auch den Stand der 
Entwicklung personaler, sozialer 
und lebenspraktischer Kompe-
tenzen ein (siehe die Qualitäts-
aspekte 1.1 – 1.4). 

Verfahren zur Feststellung der 
Lern- und Entwicklungsstände 
der Schülerinnen und Schüler 
sind z. B. 

• die Auswertung der individuel-
len Leistungsbeurteilung im 
Hinblick auf den erreichten 
Leistungsstand (z. B. Klas-
senkonferenz, Zeugnisnoten), 

• der Einsatz standardisierter 
Diagnoseinstrumente, 

• selbst entwickelte und verein-
barte Verfahren zur Ermittlung 
des Lern- und Leistungsstan-
des, 

• kriteriengestützte Lernbeob-
achtung, 

• kriteriengestützte Beobach-
tung der Persönlichkeitsent-
wicklung (insbesondere Stand 
der Entwicklung personaler 
und sozialer Kompetenzen), 

• kriteriengestützte Selbstein-
schätzung der Schülerinnen 
und Schüler versus Fremd-
einschätzung durch Lehrkräfte 
(Austausch über Stärken und 
Schwächen). 

 

Der durch die Indikatoren 1- 8 
formulierte Anspruch an die 
Qualität eines Förderkonzepts 
ist grundsätzlich schulformunab-
hängig. Wie weit er in der einzel-
nen Schule oder der Schulform 
realisiert werden kann, hängt von 

bei achtet und fördert sie die 
ethnische, kulturelle und 
sprachliche Identität (Mutter-
sprache) dieser Schülerinnen 
und Schüler. Sie sollen ge-
meinsam mit allen anderen 
Schülerinnen und Schülern 
unterrichtet und zu den glei-
chen Abschlüssen geführt 
werden. 

(11) Besonders begabte 
Schülerinnen und Schüler 
werden durch Beratung und 

ergänzende Bildungsangebo-
te in ihrer Entwicklung geför-
dert. 

SchulG § 48 (1) 

Die Leistungsbewertung soll 
über den Stand des Lernpro-
zesses der Schülerin oder 
des Schülers Aufschluss ge-
ben; sie soll auch Grundlage 
für die weitere Förderung der 
Schülerin oder des Schülers 
sein. 

SchulG § 50 (3) 

Die Schule hat ihren Unter-
richt so zu gestalten und die 
Schülerinnen und Schüler so 
zu fördern, dass die Verset-
zung der Regelfall ist. Schü-
lerinnen und Schülern der 
Grundschule und der Sekun-
darstufe I, deren Versetzung 
gefährdet ist, wird zum Ende 
des Schulhalbjahres eine in-
dividuelle Lern- und Förder-
empfehlung gegeben. Sie 
sollen zudem die Möglichkeit 
der Teilnahme an schuli-
schen Förderangeboten er-
halten mit dem Ziel, unter 
Einbeziehung der Eltern er-
kannte Lern- und Leistungs-
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den jeweiligen Ressourcen ab,  
z. B. von der Verfügbarkeit zu-
sätzlich benötigter Lehrerwo-
chenstunden für die Einrichtung 
spezieller Förderkurse oder von 
Möglichkeiten bzw. Kompetenzen 
zur Durchführung standardisierter 
diagnostischer Verfahren. 

 

 

defizite bis zur Versetzungs-
entscheidung zu beheben. 
Eine Lern- und Förderemp-
fehlung erhalten Schülerin-
nen und Schüler der Grund-
schule und der Sekundarstu-
fe I auch im Falle der Nicht-
versetzung zum Ende des 
Schuljahres. 

Kernlehrpläne für die Se-
kundarstufe I, Kapitel Leis-
tungsbewertung 

Die Leistungsfeststellung ist 
[...] so anzulegen, dass sie 
den Lernenden auch Erkennt-
nisse über die individuelle 
Lernentwicklung ermöglicht. 
Die Beurteilung von Leistun-
gen soll demnach mit der Di-
agnose des erreichten Lern-
standes und individuellen 
Hinweisen für das Weiterler-
nen verbunden werden. 

Vorgaben der APO-GOSt 

für Vertiefungskurse und 
Projektkurse in der gym-

nasialen Oberstufe 

2.2.2 
Die Schule setzt das 
Konzept zur individuel-
len Förderung von 
Schülerinnen und 
Schülern um. 

Indikatoren 

Das Konzept zur individuellen Förde-
rung wird unter den Gesichtspunkten 
Diagnostik, Förderplanung und 
Rückmeldung umgesetzt durch 

1. die regelmäßige Durchführung 
diagnostischer Verfahren für 
grundsätzlich alle Schülerinnen 
und Schüler, 

2. den Einsatz kontinuierlich fortge-
schriebener Förderpläne für leis-
tungsschwächere und sonderpä-
dagogisch geförderte Schülerin-
nen und Schüler, 

3. regelmäßige Gespräche mit Schü-
lerinnen und Schülern sowie deren 

Erläuterungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.o. Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Indika-
toren zu den Kriterien 2.3.3 und 
2.3.5) 

• Dokumentenanalyse 
(z. B. Förderkonzept, Konzept zu 
Binnendifferenzierung, Doku-
mente zu zusätzlichen Förder-
maßnahmen wie Lehrpläne für 
Förderkurse etc.) 

• Interview 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler, Eltern) 

� Tool 
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Eltern über den individuellen Lern-
stand und zur Lernberatung, 

4. positive, verstärkende Rückmel-
dungen über individuelle Lernfort-
schritte (auch dann, wenn sie 
noch nicht den Leistungserwar-
tungen entsprechen). 

 

Das Konzept zur individuellen Förde-
rung wird im Fachunterricht umge-
setzt durch 

1. anregende und herausfordernde 
Lernarrangements,  

2. unterrichtsmethodische Arran-
gements, die Individualisierung 
und Differenzierung im Lernen 
ermöglichen,   

3. Aufgabenstellungen mit unter-
schiedlichem Leistungsanspruch 
im binnendifferenzierenden Un-
terricht,  

4. individuelle Unterstützung bei der 
Aufgabenlösung. 

 

 

 

 

 

 

Das Konzept zur individuellen Förde-
rung wird im außerunterrichtlichen 
Bereich umgesetzt durch 

1. im Stundenplan ausgewiesene 
zusätzliche Förderangebote für 
unterschiedlich leistungsfähige 
Schülergruppen, 

2. anregende und herausfordernde 
Lernarrangements im Förderun-
terricht,  

3. Aufgabenstellungen mit unter-
schiedlichem Leistungsanspruch 

 

 

 

 

 

Unterrichtsmethodische Verfah-
ren können z. B. sein:  

• Kooperatives Lernen in hete-
rogenen Gruppen nach dem 
Prinzip Einzelarbeit - Aus-
tausch über die Ergebnisse – 
Erstellung eines Gruppener-
gebnisses – Präsentation 
grundsätzlich durch jedes 
Gruppenmitglied 

• nach einer Instruktionsphase 
selbstständiges Lernen leis-
tungsstärkerer Schülerinnen 
und Schüler parallel zu einem 
durch die Lehrkraft angeleite-
tem, unterstützten Lernen 
leistungsschwächerer Schüle-
rinnen und Schüler    

• Freiarbeit  

• Wochenplanarbeit 

 

Als zusätzliche Fördermaßnah-
men sind z. B. denkbar: 

• fachliche Förderangebote, 

• Angebote zur Persönlich-
keitsentwicklung, z. B. im Be-
reich des Arbeits- und Sozial-
verhaltens, 

• Angebote für besonders be-
gabte Schülerinnen und Schü-
ler, 

• Angebote für Schülerinnen 
und Schüler mit Lernschwie-
rigkeiten,  

 

Bewertungshinweise 

Die Bewertung muss  

• die Qualität und  

• die Quantität  

der Fördermaßnahmen berücksich-
tigen. Ein zufälliges Auffallen von 
Förderbedarf bei einzelnen Schüle-
rinnen und Schülern reicht nicht 
aus. 
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im Förderunterricht,  

4. individuelle Unterstützung im 
Förderunterricht, 

5. außerunterrichtliche Angebote,  
die der individuellen Entwicklung 
der Persönlichkeit dienen. 

• Angebote für Schülerinnen 
und Schüler im mittleren Ni-
veau, 

• Mädchen- und Jungenförde-
rung, 

• Leseförderung, 

• Sprachförderung, 

• Rechtschreibförderung, 

• spezielle Angebote, die ge-
zielt auf Übergänge in weiter-
führende Bildungsgänge vor-
bereiten, 

• Selbstlernzentrum, 

• Lernstudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QB 2: Lehren und Lernen - Unterricht 

2.3 Unterricht 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und Bewer-
tungshinweise 

1. Unterrichtsgegenstän-
de 

2.3.1 
Transparenz und Klar-
heit 

Klarheit 
und 
Transpa- 2. Unterrichtsziele 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Unter-

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
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3. Vorgehensweisen / Er-
arbeitungsprozesse 

renz sind 
gegeben 
in Bezug 
auf 4. Impulse bzw. Aufga-

benstellungen 

richtsbeobachtungsbogens Kommentierung) 

 

2.3.2  
Schülerorientierung 

1. Ein sinnstiftender Kontext wird deut-
lich gemacht. 

2. Der Unterricht berücksichtigt Vorer-
fahrungen bzw. Vorkenntnisse. 

3. Der Unterricht ermöglicht den Schü-
lerinnen und Schülern  
die Planung mitzugestalten. 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Unter-
richtsbeobachtungsbogens 

   

2.3.3 
Individuelle Lernwege 

1. Es gibt eine Differenzierung nach 
Umfang bzw. Zeit. 

2. Die Differenzierung nach Umfang 
bzw. Zeit erfolgt in guter Qualität. 

3. Es gibt eine Differenzierung nach 
Niveau. 

4. Die Differenzierung nach Niveau er-
folgt in guter Qualität. 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Unter-
richtsbeobachtungsbogens    

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 

• Befragung                           (Schü-
lerinnen und Schüler) 



Qualitätstableau für die Schulen in NRW Version für die Pilotphase 2011/12 im Bereich der BR Münster Seite 23 von 84 
 

Qualitätstableau NRW Pilotphase MS 11-07-21.doc 

2.3.4 
Problemorientierung 1. Der Unterricht zielt auf die Lösung 

von Problemstellungen. 

2. Zur Lösung der Problemstellungen 
müssen die Schülerinnen und Schü-
ler Strategien einsetzen. 

3. Der Unterricht ist darauf angelegt, 
das Vorgehen zu reflektieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Unter-
richtsbeobachtungsbogens 

Wissenschaftliche Grundlagen 

Begriff Problemlösen: 

„Problemlösen ist zielorientiertes 
Denken und Handeln in Situatio-
nen, für deren Bewältigung keine 
Routinen verfügbar sind. Der 
Problemlöser hat ein mehr oder 
weniger gut definiertes Ziel, weiß 
aber nicht unmittelbar, wie es zu 
erreichen ist. Die Inkongruenz 
von Zielen und verfügbaren Mit-
teln ist konstitutiv für ein Problem. 
Das Verstehen der Problemsitua-
tion und deren schrittweise Ver-
änderung, gestützt auf planendes 
und schlussfolgerndes Denken, 
sind konstitutiv für den Prozess 
des Problemlösens“ (Baumert et 
al., 2003. Erfassung fächerüber-
greifender Problemlösungskom-
petenzen in PISA, Berlin, S. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 

 

2.3.5 
Umgang mit Sprache 

1. Die Lehrkraft ist Sprachvorbild. 

2. Die Lehrkraft achtet auf einen ange-
messenen Sprachgebrauch der 
Schülerinnen und Schüler. 

3. Sprachliche Zusammenhänge wer-
den geklärt. 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Unter-
richtsbeobachtungsbogens 

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 

• Befragung                            
(Schülerinnen und Schüler) 

2.3.6 
Medien bzw. Arbeitsmittel 

1. Die äußere Qualität der Medien bzw. 
Arbeitsmittel unterstützt das Lernen. 

2. Medien bzw. Arbeitsmittel veran-
schaulichen den Lerngegenstand. 

3. Medien bzw. Arbeitsmittel werden 
zielführend eingesetzt. 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Unter-
richtsbeobachtungsbogens 

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 
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QB 2: Lehren und Lernen - Unterricht 

2.4 Unterricht – selbstbestimmtes und selbstgesteuertes Lernen 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und Be-
wertungshinweise 

2.4.1 
Selbstgesteuertes Ler-
nen 

1. Die Schülerinnen und Schüler ent-
scheiden über das Vorgehen in Ar-
beitsprozessen. 

2. Die Schülerinnen und Schüler re-
flektieren ihr Vorgehen bzw. ihre 
Ergebnisse. 

3. Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen auf strukturierte, organisierte 
Hilfen zugreifen. 

4. Die Lehrkraft reduziert Instruktionen 
auf ein notwendiges Maß. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Un-
terrichtsbeobachtungsbogens 

Wissenschaftliche Grundla-
gen 

Begriff Selbstgesteuertes 
Lernen: 

„Lernende, die ihr eigenes Ler-
nen regulieren, sind in der Lage, 
sich selbstständig Lernziele zu 
setzen, dem Inhalt und Ziel an-
gemessene Techniken und Stra-
tegien auszuwählen und sie 
auch einzusetzen. Ferner halten 
sie ihre Motivation aufrecht, be-
werten die Zielerreichung wäh-
rend und nach Abschluss des 
Lernprozesses und korrigieren - 
wenn notwendig - die Lernstra-
tegie [...]. Die Selbstregulierung 
des Lernens beruht demnach 
auf einem flexibel einsetzbaren 
Repertoire von Strategien zur 
Wissensaufnahme und Wis-
sensverarbeitung sowie zur 
Überwachung der am Lernen 
beteiligten Prozesse. Ergänzt 
werden diese Formen der Infor-
mationsverarbeitung durch moti-
vationale Prozesse wie bei-
spielsweise Techniken der 
Selbstmotivierung und der rea-
listischen Zielsetzung.“ 

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 

• Befragung                           
(Schülerinnen und Schüler) 
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Baumert, Jürgen, et al. (2001).  
PISA 2000. Basiskompetenzen 
von Schülerinnen und Schülern 
im internationalen Vergleich, 
Opladen: Leske + Budrich, S. 
271 

2.4.2 
Partner- und Gruppen-
arbeit 

1. Die Partner- bzw. Gruppenarbeit 
fördert den Erwerb inhaltsbezoge-
ner Kompetenzen. 

2. Die Partner- bzw. Gruppenarbeit 
fördert den Erwerb kooperativer 
Kompetenzen. 

3. Die Schülerinnen und Schüler sind 
mit den Regeln bzw. Organisations-
formen einer gestalteten Partner- 
bzw. Gruppenarbeit vertraut. 

4. Die Arbeitsergebnisse werden im 
Arbeitsprozess so gesichert, dass 
die Schülerinnen und Schüler dar-
über verfügen können. 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Un-
terrichtsbeobachtungsbogens 

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 

 

2.4.3 
Plenum 

1. Die Schülerinnen und Schüler 
beteiligen sich an der Plenumsar-
beit. 

2. Die Schülerinnen und Schüler ge-
stalten das Plenum durch eigene 
Beiträge mit. 

3. Die Schülerinnen und Schüler be-
ziehen sich aufeinander. 

4. Die Schülerinnen und Schüler for-
mulieren bzw. präsentieren Ergeb-
nisse von Arbeitsprozessen. 

5. Die Arbeitsergebnisse werden im 
Arbeitsprozess so gesichert, dass 
die Schülerinnen und Schüler  dar-
über verfügen können. 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Un-
terrichtsbeobachtungsbogens 

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 
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QB 2: Lehren und Lernen - Unterricht 

2.5 Unterricht – Gestaltung von Beziehungen, Lernzeit und Lernumgebung 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und Be-
wertungshinweise 

2.5.1 
Lernförderliches Unter-
richtsklima 

1. Der Unterricht ist geprägt von ei-
nem respektvollen und freundlichen 
Umgang miteinander.  

2. Die Lehrkraft bezieht Mädchen und 
Jungen gleichermaßen in den Un-
terricht ein. 

3. Die Lehrkraft nutzt Möglichkeiten zu 
positiver Verstärkung. 

4. Die Lehrkraft handelt situationsge-
recht.   

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Un-
terrichtsbeobachtungsbogens 

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 

• Befragung  
(Schülerinnen und Schüler) 

2.5.2 
Effektive Lehr- und 
Lernzeit 

1. Der Unterricht beginnt bzw. endet 
pünktlich.  

2. Zeitverlust im Verlauf der Arbeits-
prozesse wird vermieden. 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Un-
terrichtsbeobachtungsbogens 

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 

 

2.5.3 
Gestaltete Lernumge-
bung 

1. Die Lernumgebung unterstützt die 
Durchführung des Unterrichts. 

2. Die Schülerinnen und Schüler hal-
ten die für den Unterricht benötigten 
Materialien bereit. 

Erläuterungen 

Siehe Kommentierung des Un-
terrichtsbeobachtungsbogens 

 Quellen und Instrumente 

• Unterrichtsbeobachtung (Unter-
richtsbeobachtungsbogen und 
Kommentierung) 

• Befragung  
(Schülerinnen und Schüler) 
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QB 2: Lehren und Lernen - Unterricht 

2.6 Leistungsanforderungen und Leistungsbewertung 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und Be-
wertungshinweise 

2.6.1 
Die Schule fördert die 
fachliche Leistungsbe-
reitschaft der Schüle-
rinnen und Schüler. 

Anhaltspunkte 

Die Schule fördert die Leistungsbereit-
schaft der Schülerinnen und Schüler 
u. a. durch 

1. die Vermittlung von Sinnhaftigkeit 
des Lernens in einem konkreten 
fachlichen Kontext, 

2. anregende und herausfordernde 
Lernarrangements und Aufgaben-
formate, die unterschiedliche Bear-
beitungstiefen und -zeiten ermögli-
chen, 

3. individuelle Unterstützung bei der 
Aufgabenlösung, 

4. positive, verstärkende Rückmel-
dungen über individuelle Lernfort-
schritte (auch dann, wenn sie noch 
nicht den Leistungserwartungen 
entsprechen), 

5. Urkunden und Auszeichnungen, 

6. Lernberatung. 

 SchulG § 2 (8) 

Der Unterricht soll die Lern-
freude der Schülerinnen und 
Schüler erhalten und weiter 
fördern. 

Lehrpläne der einzelnen 
Schulformen 

Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler, Eltern) 

• Tool 

 

2.6.2 
Die Schule fördert die 

Die Schule hat angemessene Kriterien 
zur Bewertungen des Arbeits- und So-

 SchulG § 49 (2, Ziffer 2) Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse (Kriterien-
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Entwicklung des Ar-
beits- und Sozialverhal-
tens. 

zialverhaltens schriftlich festgelegt, 

Anhaltspunkte 

Die Förderung des Arbeits- und Sozial-
verhaltens erfolgt u. a. durch 

1. kriteriengestützte Selbsteinschät-
zung der Schülerinnen und Schüler 
versus Fremdeinschätzung durch 
Lehrkräfte (Austausch über Stärken 
und Schwächen), 

2. individuelle Beratung über konkrete 
Entwicklungsschritte, 

3. Zielvereinbarungen mit Schülerin-
nen und Schülern und Eltern, 

4. Unterstützung beim Erreichen der 
Ziele (durch Trainingsprogramme, 
Lernberatung etc.), 

5. positive, verstärkende Rückmel-
dungen über individuelle Lernfort-
schritte. 

 raster zur Bewertung des Ar-
beits- und Sozialverhaltens) 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler, Eltern) 

• Interviews 

2.6.3 
Die Fachkonferenzen 
haben Leistungserwar-
tungen und geeignete 
Verfahren und Kriterien 
für die Leistungsbewer-
tung festgelegt. 

Indikatoren 

Die Leistungserwartungen orientieren 
sich an den Kompetenzerwartungen 
bzw. Anforderungen der schulinternen 
Lehrpläne. 

Die Verfahren und Kriterien der Leis-
tungsbewertung weisen aus: 

1. die Formen der Leistungsüberprü-
fung, 

2. die Beurteilungsbereiche, 

3. die Aufgabentypen (in Fächern mit 
Kernlehrplänen), 

4. das Verhältnis von Teilleistungen 
und Gesamtbewertung, 

5. vereinbarte Formen des Feed-
backs. 

Erläuterungen 

Aussagen werden nur für die in 
die Untersuchung einbezogenen 
Fächer getroffen. 

Die Verfahren und Kriterien zur 
Leistungsbewertung müssen 
sich an den gemeinsam verab-
redeten Leistungserwartungen 
orientieren. 

Ein allgemeiner, fächerübergrei-
fender  Beschluss der Schule 
zur Leistungsbewertung erfüllt 
nicht die durch das Kriterium 
und die Indikatoren gesetzten 
Anforderungen.  

SchulG § 48 (1 und2) 

Grundsätze der Leistungs-
bewertung 

(1) Die Leistungsbewertung 
soll über den Stand des Lern-
prozesses der Schülerin oder 
des Schülers Aufschluss ge-
ben; sie soll auch Grundlage 
für die weitere Förderung der 
Schülerin oder des Schülers 
sein. Die Leistungen werden 
durch Noten bewertet. Die 
Ausbildungs- und Prüfungs-
ordnungen können vorsehen, 
dass schriftliche Aussagen an 
die Stelle von Noten treten 
oder diese ergänzen. 

(2) Die Leistungsbewertung 
bezieht sich auf die im Unter-
richt vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Grundlage der Leistungsbe-

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse            
(Dokumente zur Leistungsbe-
wertung in einzelnen Fächern)  

• Tool 
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wertung sind alle von der 
Schülerin oder dem Schüler 
im Beurteilungsbereich 
„Schriftliche Arbeiten“ und im 
Beurteilungsbereich „Sonsti-
ge Leistungen im Unterricht“ 
erbrachten Leistungen. Beide 
Beurteilungsbereiche sowie 
die Ergebnisse zentraler 
Lernstandserhebungen wer-
den bei der Leistungsbe-
wertung angemessen be-
rücksichtigt. 
 

Hinweise zur Leistungsbe-
wertung in sonstigen 
schulformbezogenen 
Richtlinien und Lehrplä-
nen, z. B.  
Kernlehrpläne für die Se-
kundarstufe I, Kapitel Leis-
tungsfeststellung 

Die Leistungsfeststellung ist 
[...] so anzulegen, dass sie 
den Lernenden [...] Erkennt-
nisse über die individuelle 
Lernentwicklung ermöglicht. 
Die Beurteilung von Leistun-
gen soll demnach mit der Di-
agnose des erreichten Lern-
standes und individuellen 
Hinweisen für das Weiterler-
nen verbunden werden. 
Wichtig für den weiteren 
Lernfortschritt ist es, bereits 
erreichte Kompetenzen her-
auszustellen und die Lernen-
den zum Weiterlernen zu 
ermutigen. Dazu gehören 
auch Hinweise zu erfolgver-
sprechenden individuellen 
Lernstrategien.“  

2.6.4 
Die Schule macht allen 

Anhaltspunkte 

Die Transparenz der Leistungserwar-
 SchulG § 44 (2) 

Lehrerinnen und Lehrer in-

Quellen und Instrumente 

� Befragung 
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Beteiligten die Leis-
tungserwartungen und 
die festgelegten Ver-
fahren und Kriterien für 
deren Bewertung 
transparent. 

tungen und -bewertung wird durch um-
fassende Informationen hergestellt  

1. zu Beginn eines Schulhalbjahres, 

2. zu Beginn eines Unterrichtsvorha-
bens, 

3. vor einer schriftlichen Arbeit, bezo-
gen auf die Anforderungen dieser 
Arbeit,  

4. auf Wunsch der Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern in Bezug 
auf die individuellen Leistungsbeur-
teilungen. 

formieren die Schülerinnen 
und Schüler sowie deren El-
tern über die individuelle 
Lern- und Leistungsentwick-
lung und beraten sie. Ihnen 
sind die Bewertungsmaßstä-
be für die Notengebung und 
für Beurteilungen zu erläu-
tern. Auf Wunsch werden ih-
nen ihr Leistungsstand mitge-
teilt und einzelne Beurteilun-
gen erläutert. Dies gilt auch 
für die Bewertung von Prü-
fungsleistungen. 

(Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler, Eltern) 

� Interview 

 

2.6.5 
Die Lehrkräfte halten 
sich an die Verfahren 
und Kriterien zur Leis-
tungsbewertung. 

Anhaltspunkte 

Maßnahmen, die die Einhaltung der 
festgelegten Verfahren und Kriterien 
gewährleisten, können sein:  

1. die gemeinsame Konzeption paral-
leler schriftlicher Arbeiten, 

2. die Besprechung und exemplari-
sche Gegenkorrektur schriftlicher 
Arbeiten.  

3. die stichprobenartige Kontrolle der 
Leistungsbewertung durch die 
Schulleitung oder beauftragte Per-
sonen (z. B. durch Einsichtnahme 
in schriftliche Arbeiten zur Leis-
tungsfeststellung). 

 Richtlinien und Lehrpläne 
für die Sekundarstufe I – 
Gymnasium / Gesamtschu-
le in Nordrhein-Westfalen: 
Deutsch (1999), S. 65 

Im Sinne der Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssiche-
rung sollen die Fachlehrerin-
nen und Fachlehrer ihre Be-
wertungsmaßstäbe unterein-
ander offen legen, exempla-
risch korrigierte Arbeiten be-
sprechen und gemeinsam 
abgestimmte Klausur- und 
Abituraufgaben stellen. 

 
Zu berücksichtigen sind die 
schulformbezogenen Richtli-
nien und Lehrpläne (unab-
hängig von der jeweils ver-
wendeten Bezeichnung). 

Quellen und Instrumente 

� Befragung 
 (Lehrkräfte) 

� Interview 
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QB 3: Schulkultur 

3.1 Gestaltung der Schule als Lebensraum 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

3.1.1 
Die Schule nutzt ihre Ge-
staltungsmöglichkeiten 
bezogen auf das Schul-
gebäude und das Schul-
gelände. 

Anhaltspunkte 

Die Schule sorgt u. a. für  

1. eine bedarfsgerechte Nutzung 
des vorhandenen Raumangebots 
und des Schulgeländes (z. B. im 
Rahmen der Ganztagsgestal-
tung), 

2. einen gepflegten äußerer Ein-
druck, 

3. eine alle Beteiligten ansprechen-
de Gestaltung, 

4. eine funktionale Gestaltung, 

5. aktuelle Präsentationen von Er-
gebnissen schulischen Arbeitens 
und Lebens, 

6. eine gemeinsame Gestaltung ih-
res Gebäudes bzw. ihres Gelän-
des durch alle Gruppen. 

Erläuterungen 

Es geht nicht um einen Abgleich 
des Raumangebots der Schule 
mit den Schulbaurichtlinien oder 
um eine Kritik an den Schulbau-
richtlinien. 

Die durch den Schulträger zu 
verantwortende und bereit zu 
stellende Gebäudeausstattung 
und deren Zustand wird im Qua-
litätsbericht bewertend unter den 
Merkmalen der Schule aufge-
führt. 

ADO § 22 

Der Schulleiter oder die Schullei-
terin achtet auf die ordnungsge-
mäße Nutzung, den Erhalt und 
die Pflege der Schulgebäude, 
Schulanlagen, Einrichtungen und 
Ausstattung und verwaltet das 
Schulvermögen nach den An-
ordnungen des Schulträgers. Auf 
Mängel und Schäden ist der 
Schulträger unverzüglich hinzu-
weisen. 

 

 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse  (Schul-
programm) 

• Schulrundgang, verbunden 
mit mündlicher Befragung 
der Schulleitung 

• Schulträger-Interview 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Tool zur Erfassung der be-
darfsgerechten Nutzung, 
z. B. zu folgenden Fragen: 

◦ Wie sind die Klassenräu-
me gestaltet?  

◦ Gibt es eine Abstimmung 
im Kollegium über die 
Klassenraumgestaltung? 

◦ Haben die Klassen oder 
die Lehrkräfte einen fes-
ten Unterrichtsraum?  

◦ Gibt es Räume für Ab-
sprachen zwischen Ganz-
tagsteam und Eltern, 
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Ganztagsteam und Lehr-
kräften, Ganztagsteam-
räume etc.? 

◦ Gibt es für die Schüler im 
Ganztag  Aufenthalts-, 
Spiele-, Ruhe- und Ar-
beitsmöglichkeiten, Frei-
flächen, Mensa / Essens-
räume, Computerecke, 
Leseecke, Bibliothek, Me-
dienzentrum, Bühne etc.? 

◦ Wie sind Eltern und Schü-
lerinnen und Schüler an 
der Gestaltung von 
Schulgebäude und Schul-
gelände beteiligt? 

3.1.2 
Die Schule gestaltet ein 
anregendes und vielfälti-
ges Schulleben. 

Anhaltspunkte 

Merkmale eines anregenden und 
vielfältigen Schullebens sind u. a. 

1. Rituale (Verabschiedungen, Ver-
leihungen von Urkunden etc.), 

2. identitätsstiftende Gemein-
schaftsveranstaltungen der Schu-
le (Feste, Feiern, Jahreskreis, 
von der SV organisierte Veran-
staltungen etc), 

3. Klassenfahrten, 

4. Schulpartnerschaften, 

5. Unterstützung sozialen Engage-
ments, 

6. Vernetzung mit dem direkten so-
zialen Umfeld, 

7. Präsentationen der Ergebnisse 
des Unterrichts und der Ganz-
tagsangebote, z. B. im Rahmen 
von Veranstaltungen, 

8. Wettbewerbe. 

   Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse (Schul-
programm) 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler, Eltern) 

• Interview 
 

 

Bewertungshinweise: 

Die aufgeführten Merkmale eines 
anregenden und vielfältigen 
Schullebens können nicht in je-
dem Einzelfall qualitativ bewertet 
werden. Es kommt vielmehr dar-
auf an einzuschätzen, ob das 
Schulleben insgesamt so gestal-
tet ist, dass es als anregend und 
vielfältig angesehen werden 
kann.    
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QB 3: Schulkultur 

3.2 Wertschätzung und soziales Klima 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

3.2.1 
Die Schule hat Vereinba-
rungen für die Sicherung 
eines positiven sozialen 
Klimas getroffen. 

Anhaltspunkte 

Wertschätzung und soziales Klima 
werden durch inhaltliche und organi-
satorische Vereinbarungen und ab-
gestimmte Maßnahmen gesichert. 

1. Inhaltliche Vereinbarungen kön-
nen sich beziehen auf: 

○ die gemeinsame Entwicklung 
von Erziehungszielen und Re-
geln durch Lehrkräfte, Schüle-
rinnen und Schüler sowie El-
tern (in Gremien und Klas-
sen), 

○ die Schulordnung, 

○ eine Erziehungsvereinbarung 
zwischen Schule, Schülerin-
nen und Schülern sowie El-
tern. 

2. Die Schule führt einen Dialog 
über die Vereinbarungen mit 
dem Ziel, dass 

○ die Regeln allen Beteiligten 
bekannt werden, 

○ die Regeln von allen Beteilig-
ten geteilt werden. 

3. Die Regeln sind vertraglich bzw. 
verpflichtend abgesichert. 

4. Die Schule schafft die organisa-
torischen Voraussetzungen 
(z. B. Klassenstunde, Fortbil-
dungsmaßnahmen). 

 SchulG § 2: 

Erzieherische Normen 

SchulG § 42 (3 u. 5)  

(3) Schülerinnen und Schüler 
haben die Pflicht daran mitzuar-
beiten, dass die Aufgabe der 
Schule erfüllt und das Bildungs-
ziel erreicht werden kann. Sie 
sind insbesondere verpflichtet, 
sich auf den Unterricht vorzube-
reiten, sich aktiv daran zu betei-
ligen, die erforderlichen Arbeiten 
anzufertigen und die Hausauf-
gaben zu erledigen. Sie haben 
die Schulordnung einzuhalten 
und die Anordnungen der Lehre-
rinnen und Lehrer, der Schullei-
tung und anderer dazu befugter 
Personen zu befolgen. 

(5) In Bildungs- und Erzie-
hungsvereinbarungen sollen 
sich die Schule, Schülerinnen 
und Schüler und Eltern auf ge-
meinsame Erziehungsziele und 
-grundsätze verständigen und 
wechselseitige Rechte und 
Pflichten in Erziehungsfragen 
festlegen. 

SchulG § 65 (2, Ziffer 23)  

Aufgaben der Schulkonferenz: 

Erlass einer Schulordnung  

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm,  Schulord-
nung, Erziehungsvereinba-
rung) 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interview 
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5. Die Schule führt präventive 
Maßnahmen durch, z. B.: 

○ die Einrichtung von Verfah-
ren zur Streitschlichtung, 

○ Anti-Mobbing-Programme.  

6. Die Schule nutzt ein Beschwer-
demanagement bei Problemen 
im Bereich des sozialen Klimas. 

7. Bei Regelverstößen reagiert die 
Schule konsequent auf der ver-
einbarten Grundlage. 

 

3.2.2 
Die Schule hat Vereinba-
rungen zu einem verant-
wortungsvollen Umgang 
mit Sachen getroffen. 

Anhaltspunkte 

Siehe 3.2.1 

 Siehe 3.21 Quellen und Instrumente 

� Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm, Schulord-
nung, Erziehungsvereinba-
rung) 

� Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

� Interview 

3.2.3 
Die Beteiligten halten sich 
an die getroffenen Ver-
einbarungen zum sozialen 
Klima sowie zum verant-
wortungsvollen Umgang 
mit Sachen. 

Anhaltspunkte 

Siehe 3.2.1 

Erläuterungen 

Die Beteiligten sind Lehrkräfte, 
das schulische Personal und die 
Schülerinnen und Schüler. 

Für Förderschulen gilt diese 
Norm so nicht, weil Ergebnisse 
beschrieben werden. In dieser 
Schulform müssen die Bemü-
hungen berücksichtigt werden, 
d. h. der Prozess muss betrach-
tet werden. 

 

 Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler, Eltern) 

• Interview 
 

Bewertungshinweise 

Bei der Bewertung muss die 
Und - Verknüpfung im Kriterium 
beachtet werden. Ein Schwer-
punkt bei der Bewertung muss 
auf dem wertschätzenden Um-
gang der Lehrkräfte mit den 
Schülerinnen und Schülern lie-
gen.  

Eine positive Bewertung ist nur 
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dann möglich, wenn sich alle 
Beteiligten, insbesondere die 
Lehrkräfte, dafür einsetzen. 

 

QB 3: Schulkultur 

3.3 Gestaltung der Ganztagsschule bzw. außerunterrichtlicher Ganztags- und Betreuungsangebote 

Das Schulgesetz unterscheidet gebundene Ganztagsschulen (§ 9 Absatz 1), außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2) und offene Ganztagsschu-
len (§ 9 Absatz 3). 

In einer gebundenen Ganztagsschule - die auch als erweiterte gebundene Ganztagsschule geführt werden kann - nehmen grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler der je-
weiligen Schule an den Ganztagsangeboten regelmäßig verpflichtend teil. Der Zeitrahmen des Ganztagsbetriebs gebundener Ganztagsschulen erstreckt sich unter Einschluss 
der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel auf mindestens drei Unterrichtstage über jeweils mindestens sieben Zeitstunden, in der Regel von 8 bis 15 Uhr. In der Sekundar-
stufe I kann die Schule für die unteren Klassen einen größeren Zeitrahmen als für die oberen Klassen vorsehen. Über den für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtenden 
Zeitrahmen hinaus kann die gebundene Ganztagsschule in der Sekundarstufe I weitere außerunterrichtliche Angebote durchführen, z. B. nach 15.00 Uhr oder an weiteren Wo-
chentagen. Sie sind in der Regel freiwillig, können jedoch für einen Teil der Schülerinnen und Schüler auch als verpflichtend erklärt werden. 

Außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote können sich inhaltlich im Rahmen ihrer Ressourcen an den Angeboten von Ganztagsschulen orientieren. Der Zeit-
rahmen orientiert sich an den jeweiligen Betreuungsbedarfen. 
Der Zeitrahmen offener Ganztagsschulen im Primarbereich erstreckt sich unter Einschluss der allgemeinen Unterrichtszeit in der Regel an allen Unterrichtstagen von spätes-
tens 8 Uhr bis 16 Uhr, bei Bedarf auch länger, mindestens aber bis 15 Uhr. 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

3.3.1 
Das Angebot zur Schüler-
betreuung ist bedarfsge-
recht. 

Anhaltspunkte 

Eine bedarfsgerechte Schüler-
betreuung im Ganztag kann erreicht 
werden durch  

1. die Ermittlung von Interessen, 
Vorstellungen und notwendigen 
Bedarfen von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräften und Eltern, 

2. verpflichtende und freiwillige An-
gebote, 

3. Angebote klassen- und jahr-
gangsübergreifender Aktivitäten 
(Arbeitsgemeinschaften, Projekte, 

Erläuterungen 

Zur Ermittlung von Interessen, 
Vorstellungen und notwendigen  
Bedarfen gehört auch die Nach-
steuerung aufgrund der Auswer-
tung von Schülerbeteiligung an 
den Angeboten. 

 

Wissenschaftliche Grundlagen 

Offene Ganztagsschule im Pri-
marbereich, Begleitstudie zu 
Einführung, Zielsetzungen und 
Umsetzungsprozesse in NRW 

SchulG § 9 

Ganztagsschule, Ergänzende 
Angebote, Offene Ganztags-
schule 

(1) Schulen können als Ganz-
tagsschulen geführt werden, 
wenn die personellen, sächli-
chen und schulorganisatori-
schen Voraussetzungen erfüllt 
sind. Die Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung und die Förder-
schule mit dem Förderschwer-

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm, Ganztags-
konzept, Jahresplanung für 
die Ganztagsgestaltung) 

• Kurzgefasste Selbsteinschät-
zung der Schule zur Gestal-
tung des Ganztags in nor-
mierter Form im Schulportfo-
lio. 

Die Prüfung und damit die 
normierte Selbstauskunft 
beziehen sich auf die Fra-
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außerunterrichtliche Praktika 
etc.), 

4. Angebote zum selbstständigen 
Lernen, Gestalten und Üben (Ge-
schichtswerkstätten, naturwis-
senschaftliche Experimente, 
Theaterspiel, Hausaufgabenhilfe, 
Übungsstunden etc.), 

5. Förderangebote für Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedlichen 
Lern- und Entwicklungsständen 
(mit besonderen Bedarfen und / 
oder mit besonderen Begabun-
gen oder Interessen)  

6. die Verknüpfung mit Unterrichts-
themen, 

7. die Versorgung der Schülerinnen 
und Schüler in der Mittagspause 
nach den Grundsätzen gesunder 
Ernährung,  

8. die Gestaltung der Pausen (Frei-
zeitaktivitäten, Ruhephasen, Be-
wegungspausen etc.). 

 

Schulen, die keine gebundenen 
Ganztagsschulen bzw. Offenen 
Ganztagsschulen sind, haben 

9. ergänzende Angebote,  

10. die bedarfsgerecht sind. 

(Juventa, 2005) 

Die offene Ganztagsschule in 
der Entwicklung, Empirische Be-
funde zum Primarbereich in 
NRW (Juventa, 2007) 

Wissenschaftlicher Kooperati-
onsverbund (Hg.): Kooperation 
im Ganztag - Erste Ergebnisse 
aus der Vertiefungsstudie der 
wissenschaftlichen Begleitung 
zur OGS, Serviceagentur Ganz-
tägig Lernen, Heft 14, 2010 

Ganztagsschule in Deutschland, 
Ergebnisse der Ausgangserhe-
bung der „Studie zur Entwick-
lung von Ganztagsschulen“ 
(StEG) (Juventa, 2007) 

Lernen und Fördern in der offe-
nen Ganztagsschule (Juventa, 
2010) 

Trägerstrukturen und –bedin-
gungen der offenen Ganztags-
schule im Primarbereich in 
Nordrhein-Westfalen (Wax-
mann, 2011) 

(Arbeitstitel des Buches) 

 

punkt Körperliche und motori-
sche Entwicklung werden in der 
Regel als Ganztagsschule ge-
führt. Die Entscheidung des 
Schulträgers bedarf der Zu-
stimmung der oberen Schulauf-
sichtsbehörde. 

(2) An Schulen können auße-
runterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote eingerich-
tet werden, die der besonderen 
Förderung der Schülerinnen und 
Schüler dienen. 

(3) Der Schulträger kann mit 
Trägern der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe und anderen 
Einrichtungen, die Bildung und 
Erziehung fördern, eine weiter-
gehende Zusammenarbeit ver-
einbaren, um außerunterrichtli-
che Angebote vorzuhalten (Of-
fene Ganztagsschule). Dabei 
soll auch die Bildung ge-
meinsamer Steuergruppen 
vorgesehen werden. Die 
Einbeziehung der Schule bedarf 
der Zustimmung der 
Schulkonferenz. Die Erhebung 
von Elternbeiträgen richtet sich 
nach § 10 Abs. 5 des Zweiten 
Gesetzes zur Ausführung des 
Gesetzes zur Neuordnung des 
Kinder- und Jugendhilferechtes 
(Gesetz über Tageseinrichtun-
gen für Kinder – GTK).  
Erlass Entwurf MSW – Ganz-
tagsschulen und Ganztagsan-
gebote 
3.1  Zu den Merkmalen sowohl 
einer gebundenen als auch einer 
offenen Ganztagsschule (§ 9 Ab-
satz 1 und Absatz 3 SchulG) ge-
hören 

• Angebote für unterschiedlich 

gen: 

o Was bietet die Schule an? 

o Wer bietet an? 

o Wie groß ist die Teilneh-
merzahl? 

o Wie werden die Entschei-
dungen über die Gestal-
tung der aktuellen Ganz-
tagsangebote getroffen? 

o Auf welcher Grundlage 
werden diese Entschei-
dungen getroffen? 

• Tool mit Bezug auf gebun-
dene Ganztagsschulen, au-
ßerunterrichtliche Ganztags- 
und Betreuungsangebote 
und offene Ganztagsschulen 
im Primarbereich 

• Interview 
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große und heterogene Grup-
pen, die auch besondere so-
ziale Problemlagen berück-
sichtigen, 

• ein verlässliches Zeitraster 
und eine sinnvoll rhythmisier-
te Verteilung von Lernzeiten 
auf den Vormittag und den 
Nachmittag, 

• die Öffnung von Schule zum 
Sozialraum und die Koopera-
tion mit dort tätigen Akteuren, 

• Förderkonzepte und –ange-
bote für Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Be-
darfen (zum Beispiel Sprach-
förderung, Deutsch als Zweit-
sprache, Mathematik und Na-
turwissenschaften, Fremd-
sprachen, Bewegungsförde-
rung), 

• die Förderung der Interessen 
der Schülerinnen und Schüler 
durch zusätzliche themen- 
und fachbezogene oder fä-
cherübergreifende, auch 
klassen- und jahrgangsstu-
fenübergreifende Angebote 
und außerunterrichtliche 
Praktika, 

• zusätzliche Zugänge zum 
Lernen und Arbeitsgemein-
schaften (zum Beispiel Kunst, 
Theater, Musik, Werken, Ge-
schichtswerkstätten, natur-
wissenschaftliche Experimen-
te, Sport) sowie sozialpäda-
gogische Angebote, insbe-
sondere im Rahmen von Pro-
jekten der Kinder- und Ju-
gendhilfe (zum Beispiel inter-
kulturelle, geschlechtsspezifi-
sche, ökologische, partizipa-
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tive, freizeitorientierte und of-
fene Angebote), 

• Lernhilfen zum Lösen von 
Aufgaben aus dem Unterricht 
und Möglichkeiten zur Vertie-
fung und Erprobung des Ge-
lernten, 

• die Einbindung der Eltern 
sowie der Schülerinnen und 
Schüler in Konzeption und 
Durchführung der Angebote, 

• Unterstützungsangebote für 
Eltern, zum Beispiel zu Er-
ziehungsfragen, der Beratung 
und Mitwirkung, 

• in der Sekundarstufe I auch 
die Orientierung auf Aspekte 
der Berufs- und Ausbildungs-
reife oder der Hochschulreife 
sowie Lebensplanung. 

3.2  Außerunterrichtliche Ganz-
tags- und Betreuungsangebote 
(§ 9 Absatz 2 SchulG) können 
sich inhaltlich im Rahmen ihrer 
Ressourcen an den Merkmalen 
von Ganztagsschulen orientie-
ren. 

3.3.2 
Die Schule berücksichtigt 
bei der Schülerbetreuung 
die personellen und säch-
lichen Rahmenbedingun-
gen. 

Anhaltspunkte 

Die Angebote der Schülerbetreuung 
im Ganztag berücksichtigen 

1. die Personalmittel (Höhe der 
Ganztagszuschläge, Einsatz pä-
dagogischer Fachkräfte der Schu-
le oder externer Träger, Maß-
nahmen der Jugendhilfe, 
Einsatzbereitschaft von Eltern 
oder Vereinsmitgliedern etc.), 

2. die Sachmittel (Ausstattung), 

3. finanzielle Ressourcen („Geld 
oder Stelle“, Mittel des Schulträ-
gers, externe Ressourcen, El-

 Erlass-Entwurf MSW – Ganz-
tagsschulen und Ganztagsan-
gebote 
 

Quellen und Instrumente 

• Selbsterklärung der Schullei-
tung im Portfolio (Soll-Ist- 
Vergleich, Angaben zur Nut-
zung der Zeitkontingente)  

• Stundentafel der Schule 

• Stundenpläne 

• Schulrundgang 

• Interview 
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ternbeiträge etc.), 

4. räumliche Ressourcen (z. B. 
Mensa, Kiosk, Aufenthalts- und 
Versorgungsräume, Sozialräume, 
Sportanlagen, Lehrerarbeitsplät-
ze). 

3.3.3  
Das Angebot zur Schüler-
betreuung ist verlässlich. 

Anhaltspunkte 

Die Verlässlichkeit des Angebots 
kann gesichert werden durch 

1. ein Zeitraster mit abgesicherten, 
verlässlichen Schulzeiten in einer 
Mischung verpflichtender und 
freiwilliger Angebote, 

2. die Festlegung der für alle Schü-
lerinnen und Schüler bzw. für ein-
zelne Jahrgänge oder Klassen 
verbindlichen Ganztagsveranstal-
tungen, von Wahlpflicht- und 
wählbaren Veranstaltungen, 

3. Vertretungsmaßnahmen zur Si-
cherung der Schülerbetreuung im 
Ganztag (ggf. im Vertretungskon-
zept). 

 

 Erlass Entwurf MSW – Ganz-
tagsschulen und Ganztags-
angebote 

Schülerinnen und Schüler der 
Primarstufe und der Klassen 5 
und 6 der Sekundarstufe I dürfen 
auch bei unvorhersehbarem Un-
terrichtsausfall grundsätzlich nur 
zu den im Stundenplan vorgese-
henen Zeiten nach Hause ent-
lassen werden. Über Änderun-
gen des Stundenplans und der 
Öffnungszeiten der außerunter-
richtlichen Ganztags- und 
Betreuungsangebote sind die 
Eltern rechtzeitig zu informieren. 

Quellen und Instrumente 

• Interview 

 

  

 

 

 

 

 

 

QB 3: Schulkultur 

3.4 Schüler- und Elternberatung 
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Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

3.4.1 
Die Schule berät die ein-
zelnen Schülerinnen und 
Schüler sowie ggf. die Er-
ziehungsberechtigten sys-
tematisch in erzieheri-
schen Angelegenheiten. 

 

3.4.2 
Die Schule berät die ein-
zelnen Schülerinnen und 
Schüler sowie ggf. die Er-
ziehungsberechtigten sys-
tematisch in Lernangele-
genheiten. 

 

Indikatoren 

Die Beratung ist unter folgenden 
Bedingungen systematisch: 

1. Beratung erfolgt zu festen Termi-
nen im Schuljahr und anlassbe-
zogen sowohl für schulische 
Gruppen als auch für Einzelne. 

2. Das Beratungsangebot berück-
sichtigt die unterschiedlichen Be-
ratungsbedarfe der Schülerinnen 
und Schüler sowie der Eltern. 

3. Die Schule nutzt unterschiedliche 
eigene und externe Beratungs-
kompetenzen. 

4. Die Schule hält verständlich ge-
fasste Informationsangebote und 
Verzeichnisse von Beratungsstel-
len vor. 

5. Die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Eltern schätzen die Be-
ratung als bedarfsgerecht und 
qualitätvoll ein. 

 

 

Erläuterungen 

Die Beratung ist verknüpft mit 
dem Anspruch der individuellen 
Förderung jeder Schülerin und 
jedes Schülers. D. h. sie muss 
sich bei Bedarf kriteriengestützt 
auf konkrete Entwicklungsschrit-
te beziehen, die mit Schülerin-
nen und Schülern und deren 
Eltern vereinbart werden und 
durch positive, verstärkende 
Rückmeldungen über individuel-
le Fortschritte die Motivation 
und das Selbstbewusstsein stär-
ken. 

Sie muss sich im Bedarfsfall 
auch auf die Bewältigung von 
Lebenskrisen (Krisenberatung) 
beziehen (besonders wichtig in 
der Sekundarstufe  II). 

SchulG § 44 (1, 4 u. 5) 

(1) Eltern sowie Schülerinnen 
und Schüler sind in allen grund-
sätzlichen und wichtigen Schul-
angelegenheiten zu informieren 
und zu beraten. 

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer 
beraten die Eltern außerhalb 
des Unterrichts. Elternsprechta-
ge werden nicht während der 
Unterrichtszeit am Vormittag 
durchgeführt. 

(5) Die Schule soll Eltern sowie 
Schülerinnen und Schüler in 
Fragen der Erziehung, der 
Schullaufbahn und des weiteren 
Bildungswegs beraten. Sie ar-
beitet hierbei insbesondere mit 
dem schulpsychologischen 
Dienst und der Berufsberatung 
zusammen. 
 
§§ zur Information und Bera-
tung in den schulformbezo-
genen Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm, Beratungs-
konzept) 

• Befragung 
(Eltern) 

• Interview 

• Tool 

o Erfassung der Beratungs-
angebote 

o Erfassung der Organisati-
on der Beratung 

o Erfassung der Beratungs-
kompetenzen 

Bei der Prüfung sind die Mög-
lichkeiten und Bedarfe der 
Schulformen zu berücksichti-
gen. 

 

Bewertungshinweise 

Die Bedingungen, unter denen 
die Schule arbeitet, und ihre 
Schwerpunktsetzungen müs-
sen berücksichtigt werden. 

3.4.3 

Die Schule berät die ein-
zelnen Schülerinnen und 
Schüler sowie ggf. die Er-
ziehungsberechtigten sys-
tematisch über die Schul-
laufbahn und den weiteren 
Bildungsweg. 

 

Indikatoren 

Die Beratung ist unter folgenden 
Bedingungen systematisch: 

1. Beratung erfolgt zu festen Termi-
nen im Schuljahr und anlassbe-
zogen sowohl für schulische 
Gruppen als auch für Einzelne. 

2. Das Beratungsangebot berück-
sichtigt die unterschiedlichen Be-
ratungsbedarfe der Schülerinnen 

Erläuterungen 

Die Beratung ist verknüpft mit 
dem Anspruch der individuellen 
Förderung jeder Schülerin und 
jedes Schülers.  

Es geht dabei auch um die 
bruchlose Gestaltung der indivi-
duellen Lernbiografie. Dazu ge-
hört auch die auf die Berufs-
wahlentscheidung bezogene 

Siehe 3.4.1 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse     
(Schulprogramm, Beratungs-
konzept) 

• Befragung 
(Eltern) 

• Interview 

• Tool 

o Erfassung der Beratungs-
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und Schüler sowie der Eltern. 

3. Die Schule nutzt unterschiedliche 
eigene und externe Beratungs-
kompetenzen. 

4. Die Schule hält verständlich ge-
fasste Informationsangebote und 
Verzeichnisse von Beratungsstel-
len vor. 

5. Die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Eltern schätzen die Be-
ratung als bedarfsgerecht und 
qualitätvoll ein. 

Beratung.  

 

angebote 

o Erfassung der Organisati-
on der Beratung 

o Erfassung der Beratungs-
kompetenzen 

Bei der Prüfung sind die Mög-
lichkeiten und Bedarfe der 
Schulformen zu berücksichti-
gen. 

 

 

QB 3: Schulkultur 

3.5 Partizipation der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

3.5.1 

Die Schule sichert syste-
matisch den Informations-
fluss zwischen allen Betei-
ligten. 

Indikatoren 

Die Information aller Beteiligten ist 
dann systematisch, wenn sie 

1. die für die einzelnen Gruppen re-
levanten Inhalte berücksichtigt  

2. und adressatengerecht darstellt,  

3. rechtzeitig 

4. zu festgelegten Zeitpunkten  

5. bzw. anlassbezogen  

erfolgt. 

Erläuterungen 

Die Inhalte umfassen u. a. 

• Gremienbeschlüsse, 

• Geschäftsverteilung und Ar-
beitsorganisation, 

• aktuelle Informationen (Wett-
bewerbe, Stundenverlage-
rung, Teamtreffen, Termine 
etc.), 

• Maßnahmen der Qualitäts-
entwicklung,  

• Ergebnisse von Evaluationen 
(auch: VERA; LSE, ZP10, 
Abitur, SEIS, QUIGS etc.), 

• personenunabhängige Er-

SchulG § 44 (1) 

Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler sind in allen grundsätz-
lichen und wichtigen Schulange-
legenheiten zu informieren und 
zu beraten. 

SchulG § 62 (4, 10) 

(4) Die in diesem Teil des Ge-
setzes aufgeführten Mitwir-
kungsgremien können im Rah-
men ihrer Zuständigkeit zu allen 
Angelegenheiten der Schule 
Stellungnahmen abgeben und 
Vorschläge machen. Sie haben 
Anspruch auf die erforderliche 
Information. Gegenüber der 
Schulleitung haben sie ein Aus-

Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Schülerinnen und Schüler, 
Eltern) 

• Interview 

 

Bewertungshinweise 

Die mangelhafte Wahrnehmung 
angebotener Informationen 
durch die Adressaten darf nicht 
zur Abwertung führen, wenn die 
Schule die Informationen adres-
satengerecht anbietet (z. B. auf 
der Homepage, durch Informati-
onsblätter, Elternbriefe, Email-
Kontakte zu Lehrkräften, Intra-
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gebnisse von Controlling-
maßnahmen (Unterrichtshos-
pitationen, Einsichtnahme 
Klassenarbeiten, Verset-
zungsquoten, Zensurenspie-
gel etc.) (s. a. 6.2.1). 

 

kunfts- und Beschwerderecht 
und Anspruch auf eine begrün-
dete schriftliche Antwort. 

(10) Die Schule stellt den Mit-
wirkungsgremien die notwendi-
gen Einrichtungen und Hilfsmit-
tel zur Verfügung. 

net). 

 

3.5.2 
Die Schule beteiligt die 
Schülerinnen und Schüler 
an den Entwicklungs- und 
Entscheidungsprozessen. 

Indikatoren 

Die Schule beteiligt die Schülerinnen 
und Schüler dadurch, dass 

1. sie sie zu den Beteiligungsberei-
chen umfassend informiert, 

2. sie ihre Interessen einbringen 
können, 

3. mitentscheiden können. 

 

 

Erläuterungen 

Bei der Prüfung sind die Mög-
lichkeiten und Bedarfe der Schul-
formen zu berücksichtigen. 

Der Anspruch der Schülerinnen 
und Schüler auf Beteiligung an 
der Gestaltung des Unterrichts 
darf nicht zu hoch angesetzt 
werden.  

Die Förderung der Beteiligung 
von Schülerinnen und Schülern 
an den schulischen Entschei-
dungs- und Entwicklungspro-
zessen darf sich nicht auf Einla-
dungen zu den Sitzungen der 
Mitwirkungsgremien und Infor-
mationen beschränken, sondern 
muss proaktiv gestaltet werden 
und deren Selbstständigkeit und 
Selbstverantwortung stärken, 
z. B. durch regelmäßige Schü-
lerforen zu schulischen The-
men. 

 

Die Beteiligung bezieht sich 
u. a. auf 

1. die Gestaltung des Unter-
richts, 

2. Erziehungsfragen, 

3. die Gestaltung des Schulle-
bens, 

4. die Schulprogramm- und 

SchulG § 42 (2) 

 Schülerinnen und Schüler ha-
ben das Recht, im Rahmen die-
ses Gesetzes an der Gestaltung 
der Bildungs- und Erziehungs-
arbeit der Schule mitzuwirken 
und ihre Interessen wahrzu-
nehmen. Sie sind ihrem Alter 
entsprechend über die Un-
terrichtsplanung zu informieren 
und an der Gestaltung des Un-
terrichts und sonstiger schuli-
scher Veranstaltungen zu betei-
ligen. 

SchulG § 62 (1)  

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler wir-
ken in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit an der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Schule mit 
und fördern dadurch die Eigen-
verantwortung in der Schule. 

Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler) 

• Interview 
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Qualitätsentwicklung, 

5. die Ausgestaltung des Ganz-
tagsangebotes. 

3.5.3 
Die Schule fördert die Ar-
beit der Schülervertre-
tung. 

Indikatoren 

Die Schule fördert die Arbeit der 
Schülervertretung 

1. durch die Bereitstellung einer Inf-
rastruktur (z. B. Informationsver-
teilung, Besprechung von Maß-
nahmen), 

2. bei der Koordinierung von Termi-
nen, 

3. durch Information, Beratung und 
Anregung zur Diskussion, 

4. durch die Möglichkeit der Mitge-
staltung in unterschiedlichen Be-
reichen. 

 

 

Erläuterungen 

Die Förderung der Beteiligung 
von Eltern an den schulischen 
Entscheidungs- und Entwick-
lungsprozessen darf sich nicht 
auf Einladungen zu den Sitzun-
gen der Mitwirkungsgremien 
und Informationen beschränken, 
sondern muss proaktiv gestaltet 
werden und deren Selbststän-
digkeit und Selbstverantwortung 
stärken, z. B. durch regelmäßi-
ge Elternforen zu schulischen 
Themen. 

 

Die Beteiligung bezieht sich 
u. a. auf 

1. die Gestaltung des Unter-
richts, 

2. Erziehungsfragen, 

3. die Gestaltung des Schulle-
bens, 

4. die Schulprogramm- und 
Qualitätsentwicklung, 

5. die Ausgestaltung des Ganz-
tagsangebotes. 

ADO § 21 (1,2) 

(1) Der Schulleiter oder die 
Schulleiterin fördert die Zusam-
menarbeit des Lehrerkollegiums 
mit den Erziehungsberechtigten, 
den Schülern und Schülerinnen, 
an den Berufskollegs auch mit 
den für die Berufserziehung Mit-
verantwortlichen. 

(2) Der Schulleiter oder die 
Schulleiterin sorgt für die orga-
nisatorischen, sächlichen und 
personellen Arbeitsvorausset-
zungen der Mitwirkungsorgane. 

Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler) 

• Interview 

 

3.5.4 
Die Schule beteiligt die 
Eltern an den Ent-
wicklungs- und Entschei-
dungsprozessen. 

Indikatoren 

Die Schule beteiligt die Erziehungs-
berechtigten dadurch, dass 

1. sie sie zu den Beteiligungsberei-
chen umfassend informiert, 

2. sie ihre Interessen einbringen 
können, 

3. sie mitentscheiden können. 

Erläuterungen 

Der Anspruch der Eltern auf Be-
teiligung an der Gestaltung des 
Unterrichts darf nicht zu hoch 
angesetzt werden.  

 

Die Beteiligung bezieht sich 
u. a. auf 

SchulG § 62 (1)  

 Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler wir-
ken in vertrauensvoller Zusam-
menarbeit an der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Schule mit 
und fördern dadurch die Eigen-
verantwortung in der Schule. 

SchulG § 65 (4) 

Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Eltern) 

• Interview 
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1. die Gestaltung des Unter-
richts, 

2. Erziehungsfragen, 

3. die Gestaltung des Schulle-
bens, 

4. die Schulprogramm- und 
Qualitätsentwicklung, 

5. die Ausgestaltung des Ganz-
tagsangebotes. 

Vertreter des Ausbildenden als 
stimmberechtigte Mitglieder der 
Schulkonferenz 

3.5.5 
Die Schule fördert die Ar-
beit der Elternvertretung. 

Indikatoren 

Die Schule fördert die Arbeit der El-
ternvertretung  

1. durch die Bereitstellung einer Inf-
rastruktur (z. B. Informationsver-
teilung, Besprechung von Maß-
nahmen), 

2. bei der Koordinierung von Termi-
nen, 

3. durch Information, Beratung und 
Anregung zur Diskussion, 

4. durch die Möglichkeit der Mitge-
staltung in unterschiedlichen Be-
reichen. 

 

Erläuterungen 

Die Förderung der Beteiligung 
von Eltern an den schulischen 
Entscheidungs- und Entwick-
lungsprozessen darf sich nicht 
auf Einladungen zu den Sitzun-
gen der Mitwirkungsgremien 
und Informationen beschränken, 
sondern muss proaktiv gestaltet 
werden und deren Selbststän-
digkeit und Selbstverantwortung 
stärken, z.B. durch regelmäßige 
Elternforen zu schulischen 
Themen. 

 

Die Beteiligung bezieht sich 
u. a. auf 

1. die Gestaltung des Unter-
richts, 

2. Erziehungsfragen, 

3. die Gestaltung des Schulle-
bens, 

4. die Schulprogramm- und 
Qualitätsentwicklung, 

5. die Ausgestaltung des Ganz-
tagsangebotes. 

ADO § 21 (1,2) 

(1) Der Schulleiter oder die 
Schulleiterin fördert die Zusam-
menarbeit des Lehrerkollegiums 
mit den Erziehungsberechtigten, 
den Schülern und Schülerinnen, 
an den Berufskollegs auch mit 
den für die Berufserziehung Mit-
verantwortlichen. 

(2) Der Schulleiter oder die 
Schulleiterin sorgt für die orga-
nisatorischen, sächlichen und 
personellen Arbeitsvorausset-
zungen der Mitwirkungsorgane. 

Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Eltern) 

• Interview 

 

 

 

QB 3: Schulkultur 
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3.6 Kooperation mit außerschulischen Partnern 

Die Kooperation kann mit unterschiedlichen Partnern erfolgen. Das können andere Schulen sein oder auch gesellschaftliche Partner. In diesem Aspekt geht es auch um die 
Verankerung im lokalen bzw. regionalen Umfeld und um die Einbindung z. B. in regionale und überregionale Bildungsnetzwerke. 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

3.6.1 
Die Schule arbeitet mit 
anderen Schulen und mit 
pädagogischen bzw. the-
rapeutischen Einrichtun-
gen regelmäßig zusam-
men. 

Anhaltspunkte 

1. Bereiche und Ziele der Zusam-
menarbeit sind u. a. 

o Übergänge zwischen Schul-
stufen (ggf. auch Kindertages-
stätte), 

o Abstimmungen bei Schul-
wechsel in gleichen Schulstu-
fen, 

o Erweiterung von Bildungsan-
geboten durch gemeinsam ge-
tragene Lernangebote, 

o Unterstützung bei der Erfül-
lung des schulischen Bil-
dungs- und Erziehungsauftra-
ges. 

2. Die Zusammenarbeit wird ggf. 
durch eine Kooperationsvereinba-
rung gefestigt. 

Erläuterungen: 

Zu diesen Bereichen gehört 
auch die Kooperation der Schu-
le mit den Trägern eines Offe-
nen Ganztagsangebotes. 

SchulG § 4 (1-3) 

Zusammenarbeit von Schulen 

(1) Schulen sollen pädagogisch 
und organisatorisch zusammen-
arbeiten. Dies schließt auch die 
Zusammenarbeit mit Schulen in 
freier Trägerschaft ein. 
(2) Die Zusammenarbeit zwi-
schen Schulen verschiedener 
Schulstufen erstreckt sich insbe-
sondere auf die Vermittlung der 
Bildungsinhalte und auf die 
Übergänge von einer Schulstufe 
in die andere. 
(3) Die Zusammenarbeit zwi-
schen den Schulen einer Schul-
stufe erstreckt sich insbesondere 
auf die Abstimmung zwischen 
den Schulformen über Bildungs-
gänge, den Wechsel der Schüle-
rinnen und Schüler von einer 
Schule in die andere und Bil-
dungsabschlüsse. Diese Zu-
sammenarbeit soll durch das 
Angebot gemeinsamer Unter-
richtsveranstaltungen für mehre-
re Schulen und durch den Aus-
tausch von Lehrerinnen und Leh-
rern für Unterrichtsver-
anstaltungen gefördert werden. 
Vereinbarungen über die Zu-

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse  
(Schulprogramm) 

• Interview 

• ggf. Tool zur Erfassung der 
Kooperationspartner 
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sammenarbeit von Schulen be-
dürfen der Zustimmung der be-
teiligten Schulkonferenzen. 
 
SchulG § 5 (1) 

Die Schule wirkt mit Personen 
und Einrichtungen ihres Umfel-
des zur Erfüllung des schuli-
schen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages und bei der Ge-
staltung des Übergangs von den 
Tageseinrichtungen für Kinder in 
die Grundschule zusammen. 

3.6.2 
Die Schule arbeitet re-
gelmäßig und zielbezogen 
mit gesellschaftlichen 
bzw. betrieblichen Part-
nern zusammen. 

Anhaltspunkte 

1. Bereiche und Ziele der Zusam-
menarbeit sind u. a. die 

o Erweiterung von Bildungsan-
geboten,  

o Unterstützung bei der Erfül-
lung des schulischen Bil-
dungs- und Erziehungsauf-
trages.  

2. Die Zusammenarbeit wird ggf. 
durch eine Kooperationsvereinba-
rung gefestigt. 

 SchulG § 5 (2,3) 

(2) Schulen sollen in gemeinsa-
mer Verantwortung mit den Trä-
gern der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe, mit Religions-
gemeinschaften und mit anderen 
Partnern zusammenarbeiten, die 
Verantwortung für die Belange 
von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Volljährigen tragen und 
Hilfen zur beruflichen Orientie-
rung geben. 

(3) Vereinbarungen nach den 
Absätzen 1 und 2 bedürfen der 
Zustimmung der Schulkonfe-
renz. 

 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse  
(Schulprogramm) 

• Interview 

• ggf. Tool zur Erfassung der 
Kooperationspartner 

 

 

3.6.3 
Die Schule bindet sich mit 
ihrer Arbeit in ihr Umfeld 
ein. 

Anhaltspunkte 

• Die Schule versteht sich als Teil 
der Kultur ihres Umfeldes und 
leistet regelmäßige Beiträge z. B. 

o zu kulturellen Veranstaltun-
gen,  

o zur Landschaftspflege (z. B. 
Bachpatenschaften), 

  Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse  
(Schulprogramm) 

• Interview 
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o zu interkulturellen Projekten, 

o zu sozialen Projekten, 

o zur Stadtteilarbeit. 

• Die Schule beteiligt sich an regio-
nalen Bildungsnetzwerken. 

 

QB 4: Führung und Schulmanagement 

4.1 Führungshandeln der Schulleiterin bzw. des Schulleiters 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

4.1.1 
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter sorgt für eine 
zielbezogene Qualitäts-
entwicklung und Quali-
tätssicherung. 

Indikatoren 

Die Schulleiterin bzw. der Schullei-
ter  

1. informiert sich systematisch über 
die Qualität der Bildungs- und Er-
ziehungsarbeit der Schule, insbe-
sondere über die Qualität des Un-
terrichts,  

2. wertet die Ergebnisse aus, 

3. kontrolliert die Umsetzung schulin-
terner Beschlüsse sowie staatli-
cher Vorgaben und steuert ggf. 
nach, 

4. sorgt regelmäßig für eine Evalua-
tion von Entwicklungsmaßnah-
men,  

5. sorgt für wirksame systematische 
Kooperation der Lehrkräfte zur 
Verbesserung der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit mit dem 
Ziel, professionelle Lerngemein-
schaften zu entwickeln (siehe 
5.3.3), 

Erläuterungen  

Die von der Schulleiterin bzw. 
dem Schulleiter zu verantwor-
tende Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung ist analog 
zum QB 6 als zyklischer Pro-
zess zu verstehen. 

Indikator 1: Der Indikator zielt 
auf die systematische Erfassung 
des Ist-Stands der schulischen 
Qualität. Die Verpflichtung zur 
eigenen Information der Schul-
leiterin bzw. des Schulleiters 
über die Qualität der schuli-
schen Arbeit bezieht sich 
grundsätzlich auf die  

� Ergebnisse (siehe Tableau, 
QB 1) und 

� Prozesse (siehe Tableau, QB 
2 – 6, insbesondere QB 2).  

Die Informationen kann die 
Schulleiterin bzw. der Schulleiter 
erhalten, indem sie / er sich  

SchulG § 59 (2) 

Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter [...]  
1. ist verantwortlich für die Erfül-

lung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags der Schule, 

2. sorgt für die Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung 
in der Schule [...]. 

 
SchulG §59 (3) 

Zu den Leitungsaufgaben der 
Schulleiterin oder des Schullei-
ters gehören insbesondere die 
Schulentwicklung, die Personal-
führung und Personalentwick-
lung, die Organisation und Ver-
waltung sowie die Kooperation 
mit der Schulaufsicht, dem 
Schulträger und den Partnern 
der Schule. 

Allgemeine Dienstordnung für 
Lehrerinnen und Lehrer, 
Schulleiterinnen und Schullei-
ter an öffentlichen Schulen 

Quellen und Instrumente 

o Dokumentenanalyse (Schul-
programm, Konferenzproto-
kolle, wenigstens der Lehrer-
konferenz und Schulkonfe-
renz) 

o Schriftliche Selbsteinschät-
zung der Schulleiterin bzw. 
des Schulleiters zu den Indi-
katoren (Schulportfolio) 

o Befragung 
(Lehrkräfte) 

o Interviews                     
(Schulleitung, Lehrkräfte, El-
tern, ggf. duale Partner) 

o Tool 

 

Bewertungshinweise  

Der Umfang und die Intensität 
des Führungshandelns einer 
Schulleiterin bzw. eines Schullei-
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6. sorgt für verbindliche Vereinba-
rungen zu zielorientierten Entwick-
lungsprozessen, insbesondere zur 
Unterrichtsentwicklung,  

7. wirkt konsequent darauf hin, dass 
die (Entwicklungs-) Ziele der 
Schule aktiv vom Personal mitge-
tragen werden. 

8. sorgt für (Rahmen-) Bedingungen, 
so dass vereinbarte Entwick-
lungsziele von den Lehrkräften 
gemeinsam erreicht werden kön-
nen, 

9. sorgt für Entwicklungsperspekti-
ven der Schule, 

10. kooperiert systematisch mit den 
schulischen Gruppen und Gre-
mien, 

11. legt regelmäßig Rechenschaft 
über die schulische Arbeit und 
den Stand der Schulentwicklung 
ab. 

� über die Arbeit in unter-
schiedlichen Bereichen be-
richten lässt oder 

� selbst die Informationen ein-
holt. Diesem Zweck dienen 
insbesondere Unterrichtsbe-
suche sowie die Einsicht-
nahme in die Praxis der Leis-
tungsbewertung oder in Do-
kumente. 

Indikator 2: Die Bewertung die-
ser Informationen setzt voraus, 
dass die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter über rechtlich und 
wissenschaftlich begründete 
Qualitätsmaßstäbe verfügt, an 
denen er seine Erkenntnisse ab-
gleicht.  

Indikator 3: Die Kontrolle kann 
z. B. erfolgen durch  

� Einsichtnahme in einschlägi-
ge Dokumente wie z. B. 
Klassenbücher und Kurshef-
te), 

� regelmäßige Berichterstat-
tung durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,  

� Teilnahme an Fachkonferen-
zen oder Besprechungen von 
Jahrgangsfachteams. 

Die Nachsteuerung zielt auf die 
Überzeugung des Kollegiums, 
damit es die Beschlüsse und 
Vorgaben mitträgt.  

Indikator 7: Eine Schulleiterin 
bzw. ein Schuleiter wirkt darauf 
hin, dass die (Entwicklungs-) Zie-
le der Schule aktiv vom Personal 
mitgetragen werden, indem sie 
bzw. er z. B. darauf achtet, dass 
die Ziele 

(ADO) - Rd.Erl. des Kultusmi-
nisteriums vom 20.09.1992 § 
20  

Verantwortung für die Bildungs-
arbeit 

(1) Dem Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag der Schule ent-
sprechend soll der Schulleiter 
oder die Schulleiterin 

1. für die Erörterung pädagogi-
scher und fachlicher Fragen in 
den Konferenzen sorgen und 
darauf hinwirken, dass der Un-
terricht den Richtlinien und Lehr-
plänen entspricht, 

2. dafür Sorge tragen, dass neue 
Erkenntnisse und Ergebnisse der 
Fach- und Erziehungswissen-
schaften in die schulische Arbeit 
eingebracht werden, 

3. die Beschlüsse der Konferen-
zen mit deren Vorsitzenden ko-
ordinieren und zusammen mit 
ihnen darauf hinwirken, dass 
Konferenzbeschlüsse ausgeführt 
werden, 

4. auf eine fachlich korrekte Be-
urteilung der Schülerleistungen 
und die Vergleichbarkeit der 
Leistungsanforderungen hinwir-
ken,  

5. für die Unterrichtsverteilung, 
den Stunden-, Aufsichts- und 
Vertretungsplan sorgen und da-
bei einen dienstlich gebotenen 
und persönlich angemessenen 
Einsatz der Lehrkräfte sicherstel-
len. 

(2) Der Schulleiter oder die 
Schulleiterin soll sich über die 
Arbeit in der Schule durch Ein-
sicht in die Unterlagen der Klas-
sen und Kurse einschließlich der 

ters hängt von der Größe der 
Schule, von ihren bzw. seinen 
Zeitressourcen, von den Mög-
lichkeiten der Delegation von 
Aufgaben an geeignete Lehrkräf-
te (siehe 4.2) etc. ab. Deshalb ist 
nicht in jedem Fall zu erwarten, 
dass alle Indikatoren erfüllt sein 
können. In Betracht zu ziehen ist 
auch ein mehrjähriger Zeitraum, 
in dem bestimmte Indikatoren 
erfüllt werden. Die Bewertung 
muss diese Umstände berück-
sichtigen. 

Eine Bewertung mit "++" ist je-
doch nicht möglich, wenn Unter-
richtsentwicklung nicht Teil der 
Entwicklung ist. 
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� gemeinsam ausgehandelt, 
formuliert und vertreten wer-
den, 

� innerhalb der Schule eindeu-
tig interpretiert werden, 

� verbindlich umgesetzt wer-
den. 

Indikator 8: Zu den organisato-
rischen (Rahmen-) Bedingungen 
gehört z. B., dass die Schulleite-
rin bzw. der Schulleiter  

� kooperative Arbeitsweisen in 
systemisch verankerten 
Teamstrukturen und 

� eine unterrichtsbezogene 
Feedbackkultur  

fördert (siehe QB 5.3). 

Indikator 9: Der Indikator be-
zieht sich auf zielorientierte Ent-
wicklungsprozesse, die aus in-
ternen oder externen Anlässen 
eingeleitet werden können. Von 
der Schulleiterin bzw. dem 
Schulleiter wird erwartet, dass 
sie bzw. er 

� eigene Entwicklungsvorstel-
lungen für die Schule auf-
zeigt, 

� innovative Impulse aus dem 
Kollegium, der Eltern- und 
Schülerschaft aufgreift, 

� dafür sorgt, dass neue Er-
kenntnisse der Fach- und Er-
ziehungswissenschaften in 
die schulische Arbeit einge-
bracht werden, 

� die Unterrichtsentwicklung zu 
einem Schwerpunkt macht, 

� die kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Schulpro-
grammarbeit fördert. 

Arbeiten zur Leistungsfeststel-
lung, aber auch durch Unter-
richtsbesuche informieren und 
deren Ergebnis anschließend mit 
den Betroffenen erörtern. 

Handlungsfelder und Schlüs-
selkompetenzen für das Lei-
tungshandeln in eigenverant-
wortlichen Schulen in Nord-
rhein-Westfalen - Rd.Erl. des 
Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung vom 17.06.2008, 
insbesondere Ziffer 2.1 

Gestaltung und Qualitätsentwick-
lung  
Schulleitung steuert den schuli-
schen Entwicklungsprozess als 
Ganzes. Sie initiiert zielorientiert 
Veränderungsprozesse in der 
„Lernenden Organisation“ Schu-
le. Dabei orientiert sie sich an 
einem gemeinsam entwickelten 
Qualitätsverständnis von Schule 
und Unterricht auf der Grundlage 
des Qualitätstableaus NRW. Sie 
unterstützt, auch durch vorbildli-
chen eigenen Unterricht, diesen 
auf Kontinuität angelegten Ent-
wicklungsprozess systematisch, 
sorgt für Teamentwicklung, ge-
währleistet qualitätsorientierte 
Unterrichtsentwicklung unter 
Einbezug externer Unterstützung 
und baut eine Evaluationskultur 
in der Schule auf. 
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Indikator 10: Dazu gehört auch 
das „offene Ohr“ für die Belange 
der Schülerinnen und Schüler 
und regelmäßige Gespräche mit 
Schülergruppen.  

Indikator 11:  Die Bilanzierung 
und Rechenschaftslegung über 
den Arbeitsstand erfolgt  

� intern in der Lehrerkonferenz 
und Schulkonferenz und  

� nach außen gegenüber der 
zuständigen Schulaufsicht 
und ggf. gegenüber dem 
Schulträger. 

 

Wissenschaftliche Grundlagen 

Martin Bonsen u. a. (2002). Die 
Wirksamkeit von Schulleitung. 
Empirische Annäherungen an 
ein Gesamtmodell schulischen 
Leitungshandelns. Weinheim 
und München: Juventa 

4.1.2 
Das Personalmanage-
ment der Schulleiterin 
bzw. des Schulleiters 
orientiert sich an der 
Qualitätsentwicklung der 
Schule. 

Indikatoren 

Die Schulleiterin bzw. der Schullei-
ter 

1. motiviert die Lehrkräfte für die Ar-
beit an der Schule, 

2. sorgt für eine Feedbackkultur in 
der Schule und bezieht sich selbst 
mit ein, 

3. führt regelmäßig Gespräche mit 
Lehrkräften zur Personalentwick-
lung und Aufgabenerledigung, 

4. steuert den Einsatz der Lehrkräfte 
unter Berücksichtigung ihrer Vor-
aussetzungen, 

5. trifft Entscheidungen unter Be-
rücksichtigung von Gender-
Aspekten, 

Erläuterungen 

Indikator 1: Die Motivation der 
Lehrkräfte kann auch dadurch 
erfolgen, dass die Schulleiterin 
bzw. der Schulleiter Lehrkräften 
in Lehrerkonferenzen oder im 
persönlichen Gespräch seine 
Wertschätzung für ihre Leistun-
gen deutlich macht. Dazu gehört 
auch die Ermunterung, kreative 
Lösungen zu entwickeln. 

Indikator 3: Regelmäßige Ge-
spräche der Schulleiterin bzw. 
des Schulleiters mit Lehrkräften 
können dazu dienen, 

� sich über ihre Voraussetzun-
gen und Interessen (z. B. per-
sönliche Rahmenbedingun-

SchulG § 59 (3, 4) 

(3) Zu den Leitungsaufgaben 
der Schulleiterin oder des Schul-
leiters gehören insbesondere 
[…] die Personalführung und 
Personalentwicklung […] 
(4) Im Rahmen der übertrage-
nen Zuständigkeiten wirkt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter 
in Personalangelegenheiten mit 
und trifft selbst Personalent-
scheidungen, soweit diese Be-
fugnisse übertragen sind.  
 
ADO § 19 (1, 2) 

(1) Der Schulleiter oder die 
Schulleiterin ist allen an der 
Schule tätigen Personen gegen-

Quellen und Instrumente 

• Schriftliche Selbsteinschät-
zung der Schulleiterin bzw. 
des Schulleiters zu den Indi-
katoren (Schulportfolio) 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 
• Tool 
 

Bewertungshinweise  

Der Umfang und die Intensität 
des Führungshandelns einer 
Schulleiterin bzw. eines Schullei-
ters hängt von der Größe der 
Schule, von ihren bzw. seinen 
Zeitressourcen, von den Mög-



Qualitätstableau für die Schulen in NRW Version für die Pilotphase 2011/12 im Bereich der BR Münster Seite 51 von 84 
 

Qualitätstableau NRW Pilotphase MS 11-07-21.doc 

6. trifft Entscheidungen unter  Be-
rücksichtigung der Belange von 
Schwerbehinderten und Perso-
nen in beruflicher Wiedereinglie-
derung, 

7. unterstützt die Lehrkräfte in ihrer 
Arbeit, 

8. bindet dabei ggf. Unterstützungs-
systeme ein. 

gen ihrer Arbeit, Potenziale, 
Entwicklungsbedarfe) zu in-
formieren, 

� die Qualität der bisher geleis-
teten Arbeit im Sinne eines 
reziproken Feedbacks (be-
sonders zu ihrem Unterricht) 
zu bewerten, 

� Perspektiven auf eine zukünf-
tige Übernahme und Bewälti-
gung von Aufgaben sowie auf 
berufliches Fortkommen zu 
entwickeln. 

Indikator 4: Er bezieht sich z. B. 
auf 

� den ihren Fähigkeiten ent-
sprechenden Einsatz der 
Lehrkräfte sowohl im Unter-
richt als auch in besonderen 
Aufgabenbereichen, 

� die Erfassung der Interessen 
z. B. durch eine schriftliche 
Abfrage zu individuellen 
Einsatzwünschen. 

Indikator 7: Zur Unterstützung 
der Lehrkräfte in ihrer Arbeit 
kann die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter beitragen, indem sie 
bzw. er 

� die Fürsorgeverantwortung 
im Sinne der persönlichen 
Begleitung, Beratung und Un-
terstützung einzelner Lehr-
kräfte mit Problemen wahr-
nimmt, 

� die Lehrkräfte zu originellen 
Ideen und Problemlösungen 
ermutigt, 

� die individuelle Belastungssi-
tuation im Rahmen des Mög-
lichen berücksichtigt, 

über in der Erfüllung ihrer Aufga-
ben (§§ 4 bis 17) weisungsbe-
rechtigt. Zu den Aufgaben des 
Schulleiters oder der Schulleite-
rin gehört es auch, die berufliche 
Entwicklung und Fortbildung der 
Lehrer und Lehrerinnen sowie 
die Ausbildung der Lehramtsan-
wärter und -anwärterinnen zu 
fördern. 
(2) Der Schulleiter oder die 
Schulleiterin berät die Lehrer und 
Lehrerinnen bei Bedarf in Fragen 
der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit […].  
 
ADO § 20 (1) 

(1) Dem Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag der Schule ent-
sprechend soll der Schulleiter 
oder die Schulleiterin […] 

5. für die Unterrichtsverteilung, 
den Stunden-, Aufsichts- und 
Vertretungsplan sorgen und da-
bei einen dienstlich gebotenen 
und persönlich angemessenen 
Einsatz der Lehrkräfte sicherstel-
len. 
 

Handlungsfelder und Schlüs-
selkompetenzen für das Lei-
tungshandeln in eigenverant-
wortlichen Schulen in Nord-
rhein-Westfalen - Rd.Erl. des 
Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung vom 17.06.2008, 
insbesondere Ziffer 2.2 

Personalmanagement 
Schulleitung ist verantwortlich für 
das systembezogene Personal-
management in der Schule. Das 
umfasst die gezielte Personal-
auswahl, den adäquaten Perso-

lichkeiten der Delegation von 
Aufgaben an geeignete Lehrkräf-
te (siehe 4.2) etc. ab. Deshalb ist 
nicht in jedem Fall zu erwarten, 
dass alle Indikatoren erfüllt sein 
können. In Betracht zu ziehen ist 
auch ein mehrjähriger Zeitraum, 
in dem bestimmte Indikatoren 
erfüllt werden. Die Bewertung 
muss diese Umstände berück-
sichtigen.  
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� auf die Lösung von Konflikten 
und Problemen hinwirkt,  

� für eine angemessene Ar-
beitsatmosphäre sorgt. 

Indikator 8: Die Einbindung ex-
terner Unterstützungssysteme 
kann sich z. B. beziehen auf die 
Schulaufsicht (z. B. zur Lösung 
von Problemen), auf Fortbil-
dungsträger, externe Berater.  
Ggf. ist der Grund zu ermitteln, 
weshalb die Schulleiterin bzw. 
der Schulleiter in besonderen 
Fällen keine externe Unterstüt-
zung anfordert.  

 

Wissenschaftliche Grundlagen 

Martin Bonsen u. a. (2002). Die 
Wirksamkeit von Schulleitung. 
Empirische Annäherungen an 
ein Gesamtmodell schulischen 
Leitungshandelns. Weinheim 
und München: Juventa 

Christiane Böckelmann / Karl 
Mäder (2007). Fokus Personal-
entwicklung. Konzepte und ihre 
Anwendung im Bildungsbereich.  
Zürich: Verlag Pestalozzianum  

Claus Buhren / Hans Günter  
Rolff (2002). Personalentwick-
lung in Schulen. Konzepte – 
Praxisbausteine – Methoden. 
Weinheim und Basel: Beltz 

naleinsatz zur Entwicklung und 
Sicherstellung des Unterrichts, 
die sichere Personalführung in 
der Schule und eine an den Ent-
wicklungszielen der Schule aus-
gerichtete Personalentwicklung 
u. a. durch Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsplanung. Schulleitung 
bringt dem schulischen Personal 
Wertschätzung entgegen und 
geht sensibel mit Stärken und 
Schwächen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter um. Schulleitung 
richtet ihre Entscheidungen in 
allen Handlungsfeldern ge-
schlechtersensibel und gleich-
stellungsorientiert aus. Sie be-
zieht bei ihren Entscheidungen 
die Belange von Schwerbehin-
derten mit ein. […] 
 

4.1.3 
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter sorgt für eine 
angemessene Organisati-
on und Verwaltung. 

Indikatoren 

Organisation und Verwaltung sind 
dann angemessen, wenn  

1. sie einen störungsfreien Ablauf 
des Schulalltags durch rechtzeiti-
ge und klare Organisationsent-
scheidungen sicherstellen,  

Erläuterungen 

Eine angemessene Organisation 
und Verwaltung kann erkennbar 
sein 

• an rechtzeitigen und klaren 
Organisationsentscheidungen 
z. B. in Vertretungsfällen, bei 

SchulG § 59 
 
(3) Zu den Leitungsaufgaben der 
Schulleiterin oder des Schullei-
ters gehören insbesondere […] 
die Organisation und Verwaltung  
[…]. 

Handlungsfelder und Schlüs-

Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 

• Tool 
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2. sie durch die Offenlegung und 
Begründung der Entscheidungen 
transparent werden, 

3. der Einsatz sächlicher und zeitli-
cher Ressourcen zur Unterstüt-
zung der Schulprogrammarbeit 
zielgerichtet erfolgt, 

4. ein wirksames schulinternes Ver-
fahren bei der Behandlung von 
Beschwerden und Widersprüchen 
angewendet wird. 

der Klausurorganisation u. ä., 

• wenn die Beteiligten den Ein-
druck haben, die Schulleiterin 
bzw. der Schulleiter habe die 
Organisation der Schule „im 
Griff“ (auch durch Aufgaben-
delegation),  

• eine effiziente und transpa-
rente Bewirtschaftung der Fi-
nanz-, Sach- und Zeitres-
sourcen,  

• die Akquirierung zusätzlicher 
Ressourcen, 

• wenn die Beteiligten den Ein-
druck haben, dass Be-
schwerden und Widersprüche 
möglichst schulintern, zügig 
und transparent bearbeitet 
werden. 

 

Wissenschaftliche Grundlagen 

Herbert Buchen. Management 
von Schule und Schulverwal-
tung. Hrsg. Vom Landesinstitut 
für Schule. Soest 

selkompetenzen für das Lei-
tungshandeln in eigenverant-
wortlichen Schulen in Nord-
rhein-Westfalen - Rd.Erl. des 
Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung vom 17.06.2008,  
insbesondere Ziffer 2.5 

Recht und Verwaltung 
Schulleitung ist verantwortlich für 
eine die Qualitätsentwicklung der 
Schule unterstützende Organisa-
tion und Verwaltung der Schule. 
Sie plant, organisiert und verwal-
tet den laufenden Schulbetrieb 
unter Berücksichtigung sachli-
cher Erfordernisse und verfügba-
rer Ressourcen. Sie entscheidet 
über die effiziente Bewirtschaf-
tung der Finanz-, Personal-, 
Sach- und Zeitressourcen im 
Rahmen des Budgets und legt 
darüber Rechenschaft ab. Schul-
leitung trifft rechtssichere Ent-
scheidungen in schul-, dienst-, 
personal- und haushaltsrechtli-
chen Angelegenheiten.  

Bewertungshinweise 

Die Bewertungshinweise zu 
4.1.1, 4.1.2 und 4.1.4 gelten hier 
nicht, weil hier die Aktualität des 
Alltagsgeschäfts im Vordergrund 
steht. 

4.1.4 
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter kooperiert 
und kommuniziert zielori-
entiert nach außen. 

Indikatoren 

Die Kooperation und Kommunikation 
sind dann zielorientiert, wenn die 
Schulleiterin bzw. der Schulleiter  

1. konkrete Verabredungen zu ei-
ner Zusammenarbeit unter ge-
meinsamen Zielsetzungen trifft,  

2. einen regelmäßigen Wissens- 
und Erfahrungsaustausch - auch 
über das Schulprogramm - mit 
externen Partnern pflegt, 

3. mit Unterstützung der Partner 
innovative und kreative Prozes-
se innerhalb und außerhalb der 

Erläuterungen 

Bereiche, Partner und Einrich-
tungen, mit denen eine Schule 
kooperiert, sind im Qualitätsas-
pekt 3.6 genannt. 

Zu den externen Partnern ge-
hört insbesondere auch der 
Schulträger. 

SchulG § 58 (3) 

Zu den Leitungsaufgaben der 
Schulleiterin oder des Schullei-
ters gehören insbesondere [...] 
die Kooperation mit der Schul-
aufsicht, dem Schulträger und 
den Partnern der Schule. 

SchulG § 59 (2) 

„Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter leitet die Schule und vertritt 
sie nach außen […]“ 

SchulG § 59 (11) 

Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter arbeitet mit dem Schulträ-

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm) 

• Interviews 
(Lehrkräfte, Schulleitung) 

 

Bewertungshinweise  

Der Umfang und die Intensität 
des Führungshandelns einer 
Schulleiterin bzw. eines Schullei-
ters hängt von der Größe der 
Schule, von ihren bzw. seinen 
Zeitressourcen, von den Mög-
lichkeiten der Delegation von 
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Schule plant und umsetzt, 

4. die Arbeit der Schule öffentlich 
macht. 

ger eng und vertrauensvoll zu-
sammen und stellt ihm die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Informationen zur Ver-
fügung. Die Anordnungen des 
Schulträgers in seinem Aufga-
benbereich sind für die Schullei-
terin oder den Schulleiter ver-
bindlich. 

Handlungsfelder und Schlüs-
selkompetenzen für das Lei-
tungshandeln in eigenverant-
wortlichen Schulen in Nord-
rhein-Westfalen - Rd.Erl. des 
Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung vom 17.06.2008,  
insbesondere Ziffer 2.4 

Schulexterne Kommunikation 
und Kooperation 
Schulleitung steuert die Zusam-
menarbeit mit außerschulischen 
Partnern und Einrichtungen zur 
besseren Ausgestaltung des Bil-
dungs- und Erziehungsauftrags 
durch gezielte Netzwerkbildung. 
Mit dem Aufbau und der Pflege 
solcher Partnerschaften trägt sie 
zur Öffnung und Gestaltung der 
Schule bei und hilft Schülerinnen 
und Schülern, die Lebenswirk-
lichkeit besser zu verstehen. […] 
Schulleitung betreibt eine zielori-
entierte Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit zur Darstellung der 
schulischen Arbeit. 

Aufgaben an geeignete Lehrkräf-
te (siehe 4.2) etc. ab. Deshalb ist 
nicht in jedem Fall zu erwarten, 
dass alle Indikatoren erfüllt sein 
können. In Betracht zu ziehen ist 
auch ein mehrjähriger Zeitraum, 
in dem bestimmte Indikatoren 
erfüllt werden. Die Bewertung 
muss diese Umstände berück-
sichtigen.  

 

 

QB 4: Führung und Schulmanagement 

4.2 Delegation von Aufgaben 
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Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

4.2.1  
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter delegiert be-
sondere Aufgaben an ein-
zelne Lehrkräfte. 

Indikatoren 

1. Das Delegationsverfahren ist 
transparent. 

2. Die Schulleiterin bzw. der Schul-
leiter macht die Wahrnehmung 
besonderer Aufgaben und Zu-
ständigkeiten durch einen diffe-
renzierten und umfassenden 
Geschäftsverteilungsplan be-
kannt (einschließlich der Aufga-
ben und Zuständigkeiten in der 
Schulleitung). 

 

Erläuterungen 

Bei der Delegation von Aufga-
ben an bestimmte Lehrkräfte 
sind – z. T. schulformabhängig 
– verschiedene Fallgruppen zu 
unterscheiden. Die Schulleiterin 
bzw. der Schulleiter delegiert 

3. an Schulleitungsmitglieder 
über Erlassvorgaben hinaus 
weitere Aufgaben, 

4. in Verbindung mit einem Be-
förderungsverfahren oder an 
bereits beförderte Lehrkräfte 
besondere Aufgaben, 

5. unabhängig von einem Be-
förderungsverfahren beson-
dere Aufgaben an einzelne 
Lehrkräfte. 

Transparenz bedeutet in diesem 
Zusammenhang insbesondere, 
dass 

• Aufgaben, die an Lehrkräfte 
delegiert werden sollen (Fall-
gruppen 2 und 3), mit mög-
lichst großem zeitlichen Vor-
lauf im Kollegium bekannt 
gemacht werden (z. B. durch 
die Platzierung im Geschäfts-
verteilungsplan oder eine 
schulinterne Ausschreibung), 
so dass Interessenten sich 
rechtzeitig auf deren Anforde-
rungen vorbereiten und be-
werben können, 

• Delegationsentscheidungen 
in der Lehrerkonferenz be-
kannt gemacht und begrün-
det werden. 

Der Geschäftsverteilungsplan ist 

SchulG § 60 (3) 
 

Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter kann einzelne Leitungs-
aufgaben auf Lehrerinnen und 
Lehrer zur eigenständigen 
Wahrnehmung übertragen. Die 
Gesamtverantwortung der 
Schulleiterin oder des Schullei-
ters bleibt davon unberührt. 

ADO § 30 (3) 
 

Der Schulleiter oder die Schul-
leiterin überträgt unbeschadet 
der Gesamtverantwortung dem 
ständigen Vertreter oder der 
ständigen Vertreterin einen Teil 
der Leitungsaufgaben zur 
selbstständigen Wahrnehmung. 
Dies sind z. B. die Planung und 
Koordinierung der Klassenbil-
dung, die Aufstellung der Stun-
den-, Raum- und Aufsichtsplä-
ne, die Regelung des Ver-
tretungsunterrichts, die Verwal-
tung des Schülerdatenbestan-
des, die Schulstatistik sowie die 
Planung und Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel. Näheres 
kann durch eine Geschäftsord-
nung geregelt werden. 

ADO, Vierter Teil: Lehrer und 
Lehrerinnen mit besonderen 
Funktionen 

Betrifft alle Schulformen. 

Funktionsstellen an Gymna-
sien für Studiendirektoren als 
Fachleiterinnen und Fachlei-

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Geschäftsverteilungsplan) 

• Interview 
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dann differenziert, wenn der Auf-
gabenbereich möglichst präzise 
dargestellt wird. 

 

 

ter zur Koordinierung schul-
fachlicher Aufgaben 

(BASS 21-02 Nr. 5) 

Organisation und Geschäfts-
verteilung für Gesamtschulen 

(BASS 21-02 Nr. 3) 

 

Die Kriterien und Indikatoren für 
den Bewertungsbereich „Dele-
gation von Aufgaben“ orientie-
ren sich an den Führungskom-
petenzen Rollenklarheit und 
Management (vgl. Curriculum 
Qualifikationserweiterung für 
Lehrkräfte, die ein Amt als 
Schulleiterin oder Schulleiter 
anstreben). 
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4.2.2 
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter vereinbart mit 
den zuständigen Perso-
nen oder Personengrup-
pen regelmäßig Arbeits-
vorhaben für bestimmte 
Zeiträume. 

Indikatoren 

Die Verabredungen über einzelne 
Arbeitsvorhaben mit zuständigen 
Personen oder Personengruppen für 
bestimmte Zeiträume 

1. hat Bezug zur Schulentwicklung, 

2. weist in Analogie zu 6.3.2 aus 

o den Entwicklungsauftrag, 

o die Entwicklungsziele, 

o Indikatoren für die Zielerrei-
chung, 

o den Zeitrahmen 

o ggf. zur Verfügung zu stellen-
de Ressourcen (z. B. Entlas-
tungsstunden, Material)  

o ggf. Maßnahmen der Perso-
nalentwicklung (z. B. Unter-
stützung durch Fortbildung). 

 

Erläuterungen 

Zuständige Personen sind sol-
che Lehrkräfte, an die bestimmte 
Aufgaben delegiert sind.  

Personengruppen können z. B. 
sein: 

• Fachkonferenzen, 

• von der Lehrerkonferenz ge-
bildete Arbeitsgruppen. 

Bei Bedarf unterstützt die Schul-
leiterin bzw. der Schulleiter die 
Arbeit der Personen oder Per-
sonengruppen, an die Aufgaben 
delegiert wurden. 

Siehe 4.2.1 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Beispiele für Vereinbarun-
gen) 

• Interview 
 

Bewertungshinweise 

Es wird geprüft, ob eine Schul-
leiterin bzw. ein Schulleiter sich 
intensiv darum bemüht, dass die 
zuständigen Personen oder 
Personengruppen die Aufgaben 
wahrnehmen. Wenn die beauf-
tragten Personen oder Perso-
nengruppen dennoch ihre Auf-
gaben nicht oder nur unzurei-
chend erfüllen, darf dies nicht zu 
einer negativen Bewertung der 
Schulleiterin bzw. des Schullei-
ters führen. Die Verantwortlich-
keit für ein Misslingen muss er-
kennbar zugeordnet werden. Bei 
der Bewertung stehen das Be-
mühen und die Qualität des 
Bemühens im Vordergrund. 

4.2.3 
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter lässt sich von 
den zuständigen Perso-
nen über die Umsetzung 
der Vereinbarungen re-
gelmäßig berichten. 

Anhaltspunkte 

1. Der Bericht enthält die Darstel-
lung 

o des bisher Erreichten, 

o dessen, was noch zu tun ist. 

2. Die Vereinbarung wird geändert, 
wenn eine Nachsteuerung not-
wendig ist. 

Erläuterungen 

Der Bericht kann auch regelmä-
ßig in der Lehrerkonferenz er-
folgen. 

 

Siehe 4.2.1 Quellen und Instrumente 

• Interview 
 

Bewertungshinweise 

Siehe 4.2.2 
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QB 4: Führung und Schulmanagement 

4.3 Organisation des Unterrichts und des Ganztags 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

4.3.1 
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter geht mit den 
der Schule zugewiesenen 
Zeitkontingenten verant-
wortlich um. 

Indikatoren 

Der verantwortliche Umgang mit den 
Zeitkontingenten erfolgt unter Be-
rücksichtigung ihrer Zweckbindun-
gen. 

Erläuterungen 

Das Kriterium bezieht sich nicht 
auf die Unterrichtsverteilung. Mit 
den zugewiesenen Zeitkontin-
genten sind die der Schule zur 
Verfügung stehenden Lehrerwo-
chenstunden für 

• die Deckung des normalen 
Unterrichtsbedarfs  

• Unterrichtsmehrbedarf 

• Ausgleichsbedarfe  

gemäß §§ 7 – 10 der VO zu § 93 
(2) SchulG gemeint. 

Zeitkontingente sind auch die 
Arbeitszeitkontingente der päda-
gogischen Fachkräfte im Ganz-
tagsbereich. 

Ein verantwortlicher Umgang mit 
den Zeitkontingenten ist dann 
feststellbar, wenn sie den 
Zweckbindungen der Verord-
nung entsprechend genutzt wer-
den. 

Verordnung zur Ausführung 
des § 93 Abs. 2 SchulG und 
Verwaltungsvorschriften 

(BASS 11-11 Nr. 1) 
 

ADO § 21 (6, 7) 

(6) Zur Vermeidung von Unter-
richtsausfall stellt die Schullei-
tung sicher, dass Konferenzen 
und Dienstbesprechungen nur in 
zwingend gebotenen Ausnahme-
fällen während der allgemeinen 
Unterrichtszeit stattfinden und 
Nachprüfungen so durchgeführt 
werden, dass der planmäßige 
Unterricht dadurch in der Regel 
nicht beeinträchtigt wird. Dem-
entsprechend sollen auch El-
ternsprechtage so durchgeführt 
werden, dass Unterrichtsausfall 
möglichst vermieden wird. 

(7) Gemeinschaftsveranstaltun-
gen des Lehrerkollegiums (z. B. 
Betriebsausflüge) sollen weitest-
gehend außerhalb der allgemei-
nen Unterrichtszeit stattfinden; 
sie können einmal im Jahr be-
reits innerhalb dieser Zeit begin-
nen, soweit dies nach Art und 
Dauer der Veranstaltung erfor-
derlich ist. 

Quellen und Instrumente 

• Selbsterklärung der Schullei-
tung im Portfolio (Soll-Ist- 
Vergleich, Angaben zur Nut-
zung der Zeitkontingente)  

• Stundentafel der Schule 

• Stundenpläne 

 

Bewertungshinweise 

Die Bewertung des Kriteriums 
kann sich nicht auf eine aufwän-
dige Detailprüfung stützen. 

Die Prüfung muss sich auf die 
Frage beziehen, ob die jeweili-
gen Zeitkontingente in ihrer je-
weiligen Summe zweckbezogen 
eingesetzt sind. Das wäre nicht 
der Fall, wenn z. B. Lehrerwo-
chenstunden aus dem Ganz-
tagsstellenzuschlag zur Bildung 
kleinerer Klassen oder Kurse 
verwendet würden oder wenn 
Stellenanteile für die Sekundar-
stufe I zur Verbesserung des 
Kursangebots in der Sekundar-
stufe II abgezweigt würden. 

4.3.2 Anhaltspunkte   Quellen und Instrumente 
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Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter sorgt dafür, 
dass die Unterrichtstage 
und Unterrichtswochen 
pädagogisch sinnvoll ge-
staltet sind. 

Die Schule  

1. rhythmisiert den Unterrichtstag 
und die Unterrichtswoche (z. B. 
durch Wechsel von Anspannung 
und Entspannung), 

2. integriert außerunterrichtliche An-
gebote in den Vormittag, 

3. gestaltet die Mittagspause päda-
gogisch sinnvoll. 

• Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm, einschlägi-
ge Beschlüsse der Lehrer-
konferenz oder Schulkonfe-
renz) 

• Stundenpläne 

• ggf. TOOL 
Schulform- und schulorgani-
sationsbezogen zur Erfas-
sung der in Spalte 2 be-
schriebenen Qualitäten 

 

 

4.3.3 
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter sorgt dafür, 
dass Stundenausfall ver-
mieden wird. 

Indikatoren 

Es geht um die Verlässlichkeit  

1. des Unterrichtsangebots und 

2. des Ganztagsangebots. 

 ADO § 10 (4) 

Lehrer und Lehrerinnen sind 
verpflichtet, auf Anordnung des 
Schulleiters oder der Schulleite-
rin auch Vertretungsunterricht zu 
erteilen. Sie sind zu einer ange-
messenen fachlichen Vorberei-
tung und Durchführung dieses 
Unterrichts verpflichtet (§ 5). Die 
zu Vertretenden haben – soweit 
dies zumutbar ist – sicherzustel-
len, dass die für den ordnungs-
gemäßen Vertretungsunterricht 
erforderlichen Unterlagen und 
Informationen zur Verfügung 
stehen (z. B. bereits behandelte 
Unterrichtsgegenstände, geplan-
ter weiterer Verlauf des Unter-
richts, geplante Klassenarbeiten 
und Klausuren). 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Vertretungskonzept - ein-
schließlich Ganztagsangebo-
te) 

• Befragung 
(Schülerinnen und Schüler, 
Eltern) 

• Interview 

4.3.4 
Die Schulleiterin bzw. der 
Schulleiter sorgt dafür, 
dass im Vertretungsunter-
richt die inhaltliche Konti-

 Erläuterungen 

Der Begriff inhaltliche Kontinuität 
der Unterrichtsarbeit schließt 
auch die zielgerichtete Fortset-
zung des Kompetenzerwerbs für 

Siehe 4.3.3 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Vertretungskonzept - ein-
schließlich Ganztagsangebo-
te) 
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nuität der Unterrichtsar-
beit und der Ganztagsar-
beit gewährleistet wird. 

die Schülerinnen und Schüler 
ein. 

Das gilt sowohl für die Dauerver-
tretung als auch für Ad-hoc-Ver-
tretungen. 

• Befragung 
(Schülerinnen und Schüler, 
Eltern) 

• Interview 

 

QB 4: Führung und Schulmanagement 

4.4 Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Krisenmanagement 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

4.4.1 

Die Schulleitung legt Re-
chenschaft darüber ab, 
dass die Vorschriften zum 
Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie zur Un-
fallverhütung eingehalten 
werden. 

Anhaltspunkte 

Das Kriterium bezieht sich auf das 
schulische Personal 

1. Eine Grundcheckliste zur Gefähr-
dungsbeurteilung ist ordnungs-
gemäß ausgefüllt. 

2. Die Dokumentation des Hand-
lungsbedarfs in der Grundcheck-
liste lässt erkennen, dass die je-
weils nötigen Maßnahmen ergrif-
fen worden sind.  

3. Spezielle Checklisten zur Gefähr-
dungsbeurteilung sind – sofern 
sie erforderlich sind – ordnungs-
gemäß ausgefüllt  

4. Die Dokumentation des Hand-
lungsbedarfs lässt erkennen, 
dass die jeweils nötigen Maß-
nahmen ergriffen worden sind.  

5. Aus der jeweiligen Dokumentati-
on ergibt sich, dass die Schule 
jährlich und anlassbezogen diese 
nach dem Arbeitsschutzgesetz 

Erläuterungen 

Sicherheit und Gesundheit der 
an der Schule Beschäftigten bei 
der Arbeit sollen gewährleistet 
und verbessert werden. 

Teil des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes sind u. a. die Ver-
hütung von Unfällen und die 
Erste Hilfe. 

 

Zu diesem Aufgabengebiet sind 
diverse Hinweise und Hand-
lungsempfehlungen, Arbeitsvor-
schläge und Checklisten entwi-
ckelt und veröffentlicht worden, 
die von der Schulleitung genutzt 
werden können.  

SchulG § 59 (8) 

Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter ist für die Unfallverhütung 
sowie eine wirksame Erste Hilfe 
und für den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz verantwortlich. 
 
ADO § 18 (7) 

Dem Schulleiter oder der Schul-
leiterin obliegt die Organisation 
und Überwachung der Unfallver-
hütung im inneren Schulbereich 
(§ 59 Abs. 6 SchulG) sowie die 
Sorge für die Beachtung der 
Vorschriften der Gefahrstoffver-
ordnung. 
 

Arbeitsschutzgesetz 

Infektionsschutzgesetz  

Arbeitsstättenverordnung 

Unfallverhütungsvorschriften 

Arbeitsschutzrichtlinien 

Quellen und Instrumente 

 

Von der Schule ausgefüllte 

• Grundcheckliste zur Gefähr-
dungsbeurteilung 

mit Fragen zu den Themen 
Arbeitsschutzorganisation der 
Schule, Sicherheitsorganisa-
tion, Brandschutz, Erste Hilfe, 
Schulgebäude, Klassenzim-
mer, Sozialräume, Schwer-
behinderte Lehrkräfte, Ag-
gression und der Maßnah-
menliste (Dokumentation des 
Handlungsbedarfs) 

• spezielle Checklisten zur 
Gefährdungsbeurteilung 
(z. B. für Sportstätten, Tech-
nik, Naturwissenschaftliche 
Räume, Aulen und Bühnen, 
Lehrküchen, Hauswirtschaft, 
Heben und Tragen, Infekti-
onsgefährdung oder Mutter-
schutz) 
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erforderlichen Gefährdungsbeur-
teilungen aktualisiert. 

 

4.4.2 

Die Schulleitung legt Re-
chenschaft darüber ab, 
dass Gesundheitsförde-
rung, ein Hygiene- und 
Krisenmanagement reali-
siert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Krisenmanagement umfasst 
folgende Punkte: 

1. Für plötzlich eintretende Notfälle 
bzw. Krisen sind Vorkehrungen 
getroffen. 

2. Hinweise zum Verhalten in 
Bedrohungs- und Amoksituatio-
nen sind gut sichtbar im Lehrer-
zimmer ausgehängt. 

3. Pläne für mögliche Evakuierun-
gen liegen vor. 

4. Absprachen mit allen Personen-
gruppen sind getroffen. 

5. Ein Kriseninterventionsteam 
(gemäß Notfallordner) ist einge-
richtet. 

 

Erläuterungen 

Das Kriterium bezieht sich auf 
den Gesundheitsschutz für 
Schülerinnen und Schüler sowie 
auf das Krisenmanagement. 

Die Förderung der Gesundheit 
von Schülerinnen und Schülern 
wird durch die Indikatoren zu 
3.2.1 angesprochen 

 

Es sind Vorkehrungen gemäß 
den Handlungsanweisungen 
"Notfallpläne für die Schulen in 
NRW - Hinsehen und Handeln" 
nachzuweisen. 

Der Begriff „Vorkehrungen“ 
schließt ein, dass die Notfallplä-
ne in der Lehrerkonferenz be-
sprochen wurden. 

SchulG § 59 (8) 

Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter ist für die Unfallverhütung 
sowie eine wirksame Erste Hilfe 
und für den Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz verantwortlich. 
 
ADO § 18 (7) 

Dem Schulleiter oder der Schul-
leiterin obliegt die Organisation 
und Überwachung der Unfallver-
hütung im inneren Schulbereich 
(§ 59 Abs. 6 SchulG) sowie die 
Sorge für die Beachtung der 
Vorschriften der Gefahrstoffver-
ordnung. 

 

Quellen und Instrumente 

Von der Schule ausgefüllte 

• Grundcheckliste zur Gefähr-
dungsbeurteilung 

mit Fragen zu den Themen 
Arbeitsschutzorganisation der 
Schule, Sicherheitsorganisa-
tion, Brandschutz, Erste Hilfe, 
Schulgebäude, Klassenzim-
mer, Sozialräume, Schwer-
behinderte Lehrkräfte, Ag-
gression und der Maßnah-
menliste (Dokumentation des 
Handlungsbedarfs) 

• spezielle Checklisten zur 
Gefährdungsbeurteilung ( 
z. B. für Sportstätten, Tech-
nik, Naturwissenschaftliche 
Räume, Aulen und Bühnen, 
Lehrküchen, Hauswirtschaft, 
Heben und Tragen, Infekti-
onsgefährdung oder Mutter-
schutz) 
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QB 5: Professionalität der Lehrkräfte 

Während im Qualitätsbereich 4 die Führungsverantwortung und das Management der Schulleiterin bzw. des Schulleiters in den Blick genommen werden, beschreibt  der Qua-
litätsbereich 5 die Perspektive der Lehrer und ihre aktive Rolle. Diese ist grundsätzlich definiert im SchulG § 57 (2): Die Lehrerinnen und Lehrer wirken an der Gestaltung des 
Schullebens, an der Organisation der Schule und an der Fortentwicklung der Qualität schulischer Arbeit aktiv mit. Sie stimmen sich in der pädagogischen Arbeit miteinander 
ab und arbeiten zusammen. 

5.1 Qualifizierung der Lehrkräfte 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

5.1.1 
Die Schule erarbeitet kon-
tinuierlich eine Fortbil-
dungsplanung. 

 

5.1.2 

Die Schule setzt ihre Fort-
bildungsplanung um. Die 
Fortbildungsplanung 
schließt auch eine Weiter-
bildungsplanung ein. 

. 

Indikatoren 

Eine systematische Fort- und Wei-
terbildungsplanung und deren Um-
setzung umfasst, 

1. Vereinbarungen zu Grundsätzen 
für die Lehrerfort- und Lehrerwei-
terbildung unter Beachtung des 
Schulprogramms, 

2. die Erfassung der sowohl an 
schulischen als auch an individu-
ellen Entwicklungszielen orientier-
ten Fort- und Weiterbildungsbe-
darfe, 

3. Vereinbarungen zur Priorität von 
Fortbildungsthemen unter Be-
rücksichtigung der Ressourcen, 

4. eine Terminplanung, insbesonde-
re für die schulinterne Lehrerfort-
bildung, für ein Schuljahr und ggf. 
weitere Schuljahre, 

5. die Festlegung von Verantwortli-
chen für die Planung konkreter 
Fortbildungsmaßnahmen. 

Erläuterungen 

Das Kriterium und die Indikato-
ren schließen auch die Qualifi-
zierung einer Lehrkraft in einem 
weiteren Fach ein. Eine Planung 
der Weiterbildung einer Lehr-
kraft hängt aber ab von den 
Notwendigkeiten bzw. Möglich-
keiten der Schule (insbesondere 
vom fachspezifischen Bedarf 
bzw. von der Bereitschaft und 
Voraussetzung einer Lehrkraft). 
Die Fort- und Weiterbildungs-
planung berücksichtigt auch die 
Vermittlung geschlechtsspezifi-
scher Kompetenzen. 

Die Fort- und Weiterbildung wird 
auch für die pädagogischen 
Fachkräfte im Ganztag etc. ge-
öffnet. 

SchulG § 3 (2) 

Die Schule legt auf der Grund-
lage ihres Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags die besonderen 
Ziele, Schwerpunkte und Orga-
nisationsformen ihrer pädagogi-
schen Arbeit in einem Schulpro-
gramm fest und schreibt es re-
gelmäßig fort. […] 
 
 
SchulG § 57 (3) 

Lehrerinnen und Lehrer sind 
verpflichtet, sich zur Erhaltung 
und weiteren Entwicklung ihrer 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
selbst fortzubilden und an 
dienstlichen Fortbildungsmaß-
nahmen auch in der unterrichts-
freien Zeit teilzunehmen. Die 
Genehmigung von Fortbildung 
während der Unterrichtszeit 
setzt in der Regel voraus, dass 
eine Vertretung gesichert ist 
oder der Unterricht vorgezogen 
oder nachgeholt oder Unter-
richtsausfall auf andere Weise 
vermieden wird. 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 

o Fort- und Weiterbil-
dungsplanung der Schule 

o Dokumente zur Ermitt-
lung des Fort- und Wei-
terbildungsbedarfs  

o Protokolle der Lehrerkon-
ferenz 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 

• Tool 
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SchulG § 59 (6) 

Die Schulleiterin oder der Schul-
leiter entscheidet im Rahmen der 
von der Lehrerkonferenz gemäß 
§ 68 Abs. 3 Nr. 3 beschlossenen 
Grundsätze über Angelegenhei-
ten der Fortbildung und wirkt auf 
die Fortbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer hin. Dazu gehört 
auch die Auswahl von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern an 
Fortbildungsveranstaltungen. 

Fortbildungserlass BASS 20-
22 Nr.8 

5.1.3 
Die Schule nutzt die durch 
Fort- und Weiterbildung 
erworbenen Kompetenzen 
systematisch zur Verbes-
serung ihrer Arbeit. 

Indikatoren 

Die Schule  

1. dokumentiert die konkrete Pla-
nung und Durchführung einzelner 
Maßnahmen, 

2. trifft Vereinbarungen zur systema-
tischen Anwendung der Ergeb-
nisse in der Praxis, vor allem im 
Unterricht, 

3. evaluiert die Wirksamkeit einzel-
ner Maßnahmen in der Praxis, 

4. sorgt dafür, dass Fortgebildete 
ihre neu erworbenen Kompeten-
zen anderen Lehrkräften vermit-
teln. 

Erläuterungen 

Die Evaluation der Wirksamkeit 
einzelner Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen bezieht sich 
auf die Frage, ob sich durch die 
Umsetzung der dadurch erwor-
benen Kompetenzen die Arbeit 
in der Schule systemisch rele-
vant verbessert hat, z. B. ob 
sich der durch Fortbildung er-
worbene Kompetenzzuwachs 
von Lehrkräften in der Unter-
richtsrealität widerspiegelt. 

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Lehrerkonferenzprotokolle) 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 
 

5.1.4 
Die Lehrkräfte kommen 
ihrer Verpflichtung nach, 
sich zur Erhaltung und wei-
teren Entwicklung ihrer 
Kenntnisse und Fähigkei-
ten selbst fortzubilden. 

Indikatoren 

Die Lehrkräfte kommen ihrer Fortbil-
dungsverpflichtung nach durch  

1. die Teilnahme an Maßnahmen, 
die am Schulprogramm orientiert 
sind, 

2. individuelle Fortbildung und Wei-

 s. 5.1.1 Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview  

 

Bewertungshinweise 
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terbildung. Unter Umständen ist eine Be-
wertung dieses Kriteriums auf-
grund mangelnder Informatio-
nen nicht möglich. 

5.1.5 
Die Schule sichert syste-
matisch die Einarbeitung 
neuen pädagogischen 
Personals. 

Indikatoren 

Zur systematischen Einarbeitung 
neuer Lehrkräfte und des pädagogi-
schen Fachpersonals im Ganztag 
gehört u. a., dass sie  

1. die notwendigen Informationen 
erhalten (z. B. eine Informations-
mappe mit zentralen Dokumenten 
[u. a. Schulprogramm], Konfe-
renzbeschlüssen und organisato-
rischen Regelungen), 

2. für ihre Einarbeitung verantwortli-
che Mentoren / Ansprechpartner 
zur Seite gestellt bekommen,  

3. in Arbeitsstrukturen eingebunden 
werden, 

4. auf der Grundlage von Hospitati-
onen in ihren Arbeitsfeldern bera-
ten werden, 

5. gezielt im Hinblick auf förderliche 
und erschwerende Bedingungen 
in ihrem Einarbeitungsprozess 
beraten werden. 

Erläuterungen 

Gemeint ist hier sowohl berufs-
erfahrenes Personal, das z. B.  

• von anderen Schulen versetzt 
oder abgeordnet worden ist 
oder  

• nach Beurlaubungszeiten in 
die Schule zurückkehrt,  

als auch Personal 

• in der Probezeit 

• sowie in befristeten Beschäf-
tigungsverhältnissen (z. B. 
als Vertretungskräfte). 

 

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 

• Interview 

5.1.6 
Die Schule sichert den 
schulischen Anteil bei der 
Ausbildung von Lehrkräf-
ten im Vorbereitungs-
dienst. 

Indikatoren 

Die Schule gründet die Ausbildung 
auf ein Begleitprogramm / Ausbil-
dungskonzept, das die 

1. Zielsetzungen, 

2. Maßnahmen zur Information über 
die Schule, 

3. Kompetenzen und Standards, 

4. Einbindung in kollegiale Arbeits- 
und Beratungsformen, 

Erläuterungen 

Zu den Kompetenzen und Stan-
dards gehören laut Rahmenvor-
gabe für den Vorbereitungs-
dienst in Studienseminar und 
Schule 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Diagnostizieren und Fördern 

• Beraten 

• Leistung messen und bewer-

Lehrerausbildungsgesetz 
(LABG) vom 25.05.2009 

Rahmenvorgaben für den Vor-
bereitungsdienst in Studien-
seminar und Schule vom 
01.07. 2004 

(BASS 20 – 03 Nr. 21)  

Ordnung des Vorbereitungs-
dienstes und der Zweiten 
Staatsprüfung für Lehrämter 
an Schule vom 01. 12. 2006 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Begleitprogramm  / Ausbil-
dungskonzept) 

• Interview 
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5. Formen der individuellen Bera-
tung 

beschreibt. 

ten 

• Organisieren und Verwalten 

• Evaluieren, Innovieren und 
Kooperieren. 

 

Das Kriterium und die Indikato-
ren schließen auch Unterrichts-
praktika von Studierenden ein. 

(OVP)  

(BASS 20 – 03 Nr. 11) 

§ 14 Begleitprogramm 

(1) Die Schulen entwickeln ge-
meinsam mit den Studiensemi-
naren ein Begleitprogramm. Für 
mehrere kleinere Schulen kann 
ein gemeinsames Begleitpro-
gramm entwickelt werden. 

(2) Schule und Studienseminar 
stimmen die Ausbildung im Be-
gleitprogramm ab. Es soll unter 
anderem ein individuelles Bera-
tungsangebot und ein Angebot 
zum Erlernen von kollegialen 
Arbeits- und Beratungsformen 
sowie von Verfahren der Quali-
tätssicherung enthalten, und 
auch auf die Einbeziehung des 
selbstständigen Unterrichts in 
die Ausbildung gerichtet sein. 

Ordnung zur beruflichen Aus-
bildung von Seiteneinsteige-
rinnen und Seiteneinsteigern 
und der Staatsprüfung 
(OBAS) vom 06.10.2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualitätstableau für die Schulen in NRW Version für die Pilotphase 2011/12 im Bereich der BR Münster Seite 66 von 84 
 

Qualitätstableau NRW Pilotphase MS 11-07-21.doc 

QB 5: Professionalität der Lehrkräfte 

5.2 Personaleinsatz 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

5.2.1 
Die Schule verfügt über 
von der Lehrerkonferenz 
beschlossene Grundsätze 
zum Einsatz von Lehrkräf-
ten und pädagogischen 
Fachkräften. 

Indikatoren 

Der Beschluss der Lehrerkonferenz 
enthält Grundsätze für die 

1. Unterrichtsverteilung,  

2. Stundenplangestaltung, 

3. die Berücksichtigung persönli-
cher Kompetenzen der Lehrkräf-
te, 

4. den Einsatz von Lehrkräften in 
Aufsichtsplänen, 

5. den Einsatz von Lehrkräften in 
Vertretungsfällen, 

6. den Einsatz von pädagogischen 
Fachkräften. 

 

Erläuterungen 

Pädagogische Fachkräfte sind 
laut SchulG § 58 pädagogische 
und sozialpädagogische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. 

SchulG § 68 (3) 

Die Lehrerkonferenz entscheidet 
über […] 

Grundsätze für die Unterrichts-
verteilung und die Aufstellung 
von Stunden-, Aufsichts- und 
Vertretungsplänen [...].  

ADO § 10 

(1) Lehrer und Lehrerinnen un-
terrichten in der Regel in den 
Fächern, für die sie die Lehrbe-
fähigung erworben haben. Ihre 
Einsatzwünsche sollen im Rah-
men der Möglichkeiten der Un-
terrichtsorganisation angemes-
sen berücksichtigt werden. Ein 
Anspruch auf Unterricht zu be-
stimmten Zeiten, in bestimmten 
Klassen und in bestimmten Fä-
chern oder auf die Leitung einer 
bestimmten Klasse besteht nicht. 
(2) Wenn es zur Vermeidung von 
Unterrichtsausfall oder aus pä-
dagogischen Gründen geboten 
ist und die entsprechenden fach-
lichen Voraussetzungen vorlie-
gen, sind Lehrer und Lehrerin-
nen verpflichtet, Unterricht auch 
in Fächern zu erteilen, für die sie 
im Rahmen ihrer Ausbildung kei-
ne Lehrbefähigung besitzen. Ei-
ne Verpflichtung zur fachfremden 
Erteilung von Religionsunterricht 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Lehrerkonferenzprotokoll)  

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 



Qualitätstableau für die Schulen in NRW Version für die Pilotphase 2011/12 im Bereich der BR Münster Seite 67 von 84 
 

Qualitätstableau NRW Pilotphase MS 11-07-21.doc 

besteht nicht. 

(3) Lehrer und Lehrerinnen im 
Primarbereich (Grundschule und 
Förderschule) erteilen in der 
Regel nach dem Klassenlehrer-
prinzip den Unterricht in mehre-
ren Fächern. 

5.2.2 
Die Einsatzplanung be-
rücksichtigt die von der 
Lehrerkonferenz be-
schlossenen Grundsätze 
und ist transparent. 

Anhaltspunkte 

Die Berücksichtigung der Grundsätze 
und die Transparenz der Einsatzpla-
nung können u. a. dokumentiert wer-
den  

1. durch Bericht in der Lehrerkonfe-
renz, 

2. ggf. durch persönliche Gespräche 
mit einzelnen Lehrkräften zur Be-
gründung ihres Einsatzes. 

  Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 

5.2.3 
Die Schule bindet Eltern 
und außerschulische Per-
sonen zielbezogen in die 
pädagogische Arbeit ein. 

Anhaltspunkte 

1. Der Einsatz von Eltern und au-
ßerschulischen Personen ist 
dann zielbezogen, wenn er dazu 
beiträgt, die Qualität des schuli-
schen Angebots zu sichern oder 
zu erweitern. 

2. Die Einbindung in die pädagogi-
sche Arbeit kann u. a. erfolgen 
durch die 

o Zuordnung von Ansprechpart-
nern aus dem Kollegium, 

o Information, begleitende Bera-
tung und Betreuung, 

o Teilnahme von Eltern an 
schulinternen Fortbildungen. 

  Quellen und Instrumente 

• Interview 
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QB 5: Professionalität der Lehrkräfte 

5.3 Kooperation und Rückmeldung 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

5.3.1 
Die Lehrkräfte wirken aktiv 
an der Entwicklung und 
Gestaltung der Schule mit. 

Anhaltspunkte 

Die aktive Entwicklung und Gestal-
tung der Schule durch die Lehrkräfte 
kann deutlich werden an  

1. der Beteiligung in Arbeitsgruppen 
(s. 6.1.3) zur Umsetzung neuer 
Vorgaben, 

2. innovativen Impulsen, die Lehr-
kräfte selbst in die Schule ein-
bringen, 

3. der Qualität der Impulse von 
Fachkonferenzen bzw. Teams für 
die Schulentwicklung, 

4. der Beteiligung am Schulleben. 

 SchulG § 57 (2) 

Die Lehrerinnen und Lehrer wir-
ken an der Gestaltung des 
Schullebens, an der Organisati-
on der Schule und an der Fort-
entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit aktiv mit. Sie stim-
men sich in der pädagogischen 
Arbeit miteinander ab und arbei-
ten zusammen. 
 

 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 

• (Lehrerkonferenzprotokolle) 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 

5.3.2 
In der Schule ist die Ko-
operation zwischen unter-
schiedlichen schulischen 
Gruppen systematisch 
angelegt. 

Anhaltspunkte 

Die systematische Kooperation zwi-
schen unterschiedlichen schulischen 
Gruppen kann u. a. erfolgen durch 
die Vernetzung 

1. von Lehrkräften mit OGS - Per-
sonal bzw. sozialpädagogischen 
Fachkräften, 

2. zwischen regelmäßig zusammen 
arbeitenden Jahrgangsteams 
(jahrgangsübergreifend), 

3. zwischen regelmäßig zusammen 
arbeitenden schulischen Arbeits-
gruppen. 

  Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 
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5.3.3 
In der Schule sind Koope-
rationsstrukturen für Leh-
rerteams in den Bereichen 
Unterricht und Erziehung 
systematisch angelegt. 

Indikatoren 

Die Systematik einer professionellen 
Teamarbeit ist durch folgende Merk-
male gekennzeichnet: 

Teams (als Lern- und Arbeitsge-
meinschaften) 

1. haben einen klaren Auftrag (sie 
verwirklichen die Zielsetzungen 
der Schule), 

2. haben vereinbarte Arbeitsstruktu-
ren (Leitung, Maßnahmenpla-
nung, Verantwortlichkeiten, Zeit-
planung), 

3. überprüfen die Umsetzung ihrer 
Entscheidungen, 

4. sichern die Effektivität ihrer Inter-
aktionen auf der Grundlage einer 
Vereinbarung über Normen des 
Umgangs miteinander. 

Wissenschaftliche Grundlagen 

„Ein Unterrichtsteam ist eine 
kleine Gruppe von Lehrperso-
nen, deren Kompetenzen sich so 
ergänzen, dass sie in der Lage 
sind, den Unterricht für die Schü-
lerinnen und Schüler ihrer Stu-
fengemeinschaft und die damit 
verbundenen weiteren Aufgaben 
miteinander zu planen, durchzu-
führen und auszuwerten. Ziel ist 
es, den Unterricht so weiterzu-
entwickeln, dass die Arbeits- und 
Lernleistungen sowie die Zufrie-
denheit der Lehrenden und Ler-
nenden steigen.“ 
(Edwin Achermann [2005]. Un-
terricht gemeinsam machen. Ein 
Modell für den Umgang mit Hete-
rogenität. Bern, S. 4) 
 

Teams werden auch als profes-
sionelle Lerngemeinschaften 
definiert. Deren Ziele sind : 

• die intensive Auseinander-
setzung über nachhaltig be-
deutsame Unterrichtsinhalte, 

• der erfolgreiche Erwerb neuer 
Unterrichtstechniken und eine 
Erweiterung des professionel-
len Wissens, 

• die Erweiterung der Lehrer-
rolle, insbesondere in Bezug 
auf Funktionen der Lernun-
terstützung und Förderung 
von Schülerinnen und Schü-
lern, 

• eine verbesserte Fähigkeit, 
sich auf die Bedürfnisse indi-
vidueller Lerner einzustellen, 

• eine höhere Berufszufrieden-
heit sowie 

• eine höhere Bereitschaft und 

SchulG § 57 (2) 

Die Lehrerinnen und Lehrer [...] 
stimmen sich in der pädagogi-
schen Arbeit miteinander ab und 
arbeiten zusammen. 

 

Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 

• Tool 
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Motivation für Veränderung. 

Jürgen Oelkers / Kurt Reusser 
(2008). Qualität entwickeln – 
Standards sichern – mit Diffe-
renzen umgehen. Bonn, Berlin: 
BMBF (Bildungsforschung Band 
27), S. 391 

Als Teams werden hier z. B. ver-
standen (nach Schley): 

• „Klassenteams mit gemein-
samer Verantwortung für die 
Entwicklung der Schüler, 

• Jahrgangsteams zur Koordi-
nation der Inhalte und Leis-
tungsanforderungen, 

• Fachteams zur Herausarbei-
tung gemeinsamer fachlicher 
Standards, 

• Projektteams mit begrenzter, 
auf die Arbeit an einem The-
ma ausgerichteter Aufgaben-
stellung und Lebensdauer,  

• Leitungsteams zur Koordina-
tion der Schulleitungsaufga-
ben und Entwicklung der 
Schule als Ganzes, 

• Steuerungsteams mit ge-
meinsamer Aufgabenstellung 
der Planung, Vorbereitung, 
Durchführung und Auswer-
tung von Schulentwicklungs-
prozessen.“ 

Wilfried Schley (1998). Team-
kooperation und Teamentwick-
lung in der Schule. In: Herbert 
Altrichter / Wilfried Schley / Mi-
chael Schratz (Hrsg.). Hand-
buch zur Schulentwicklung. 
Innsbruck, Wien: Studien-
Verlag, S. 111 – 159, hier S. 
114 
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Siehe auch: 

Hans-Günter Rolff / Claus G. 
Buhren / Detlev Lindau-Bank 
(1998). Manual Schulentwick-
lung – Handlungskonzept zur 
pädagogischen Schulentwick-
lungsberatung. Weinheim und 
Basel: Beltz, S. 153 ff. 

5.3.4 
Lehrerteams sorgen für 
die Rückkopplung ihrer 
Arbeit mit dem System 
Schule. 

Indikatoren 

Lehrerteams stimmen ihre Arbeit ab 
mit 

1. anderen Jahrgangsteams, 

2. Fachkonferenzen, 

3. anderen Konferenzen. 

Erläuterungen 

Das Kriterium und die Indikato-
ren beziehen sich auf die not-
wendige horizontale und verti-
kale Vernetzung einzelner 
Teams mit anderen Teams und 
mit Gremien der Schule. 

 Quellen und Instrumente 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 

5.3.5 
Die Lehrkräfte nutzen sys-
tematisch angelegte ge-
genseitige Unterrichts-
hospitationen zur Verbes-
serung ihres Unterrichts. 

Indikatoren 

Die Systematik gegenseitiger Unter-
richtshospitationen ist dadurch gege-
ben, dass sie 

1. auf der Grundlage im Team oder 
im gesamten Kollegium verein-
barter Kriterien erfolgen, 

2. auf gemeinsam vereinbarten 
Feedbackregeln basieren, 

3. gemeinsam ausgewertet werden, 

4. zu Absprachen über die Verbes-
serung des Unterrichts und deren 
Umsetzung führen. 

Erläuterungen 

Es geht hier um gegenseitige 
Unterrichtshospitationen und 
Schülerfeedback, die nicht nur 
von einzelnen Lehrkräften 
durchgeführt werden, sondern in 
einen systemischen Zusammen-
hang eingebunden sind und der 
Verbesserung der Unterrichtsar-
beit im Team oder in der Schule 
insgesamt dienen. 

Wissenschaftliche Grundlagen 

„Die Fähigkeit und Bereitschaft, 
den eigenen Unterricht regelmä-
ßig selbstkritisch zu hinterfragen 
und verfügbare Methoden und 
Werkzeuge zur Selbstdiagnose 
und -verbesserung (beispiels-
weise Schülerfeedback oder kol-
legiale Rückmeldung und Super-
vision bezogen auf den Unter-
richt oder Messung unterrichtli-
cher Wirkungen) einzusetzen, ist 
eine Schlüsselbedingung für die 

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Dokumentation von Instru-
menten, Ergebnissen und 
Konsequenzen von systema-
tischem Schülerfeedback) 

• Befragung 
(Lehrkräfte) 

• Interview 
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Verbesserung des eigenen Un-
terrichts und damit ein zentrales 
und für den nachhaltigen Unter-
richtserfolg unabdingbares Merk-
mal der Lehrperson.“ 

(Andreas Helmke, 2009. Unter-
richtsqualität und Lehrerprofes-
sionalität – Diagnose, Evaluati-
on und Verbesserung des Un-
terrichts. Seelze-Velber: Kall-
meyer-Klett, S. 118)   
 

Literatur zur Planung und 
Durchführung kollegialer Unter-
richtshospitation, z. B.: 

Michael Schratz / Manfred Iby / 
Edwin Radnitzky (2000). Quali-
tätsentwicklung. Verfahren, Me-
thoden, Instrumente. Weinheim 
und Basel: Beltz, S. 100 ff. (Kol-
legiale Unterrichtsbeobachtung) 

5.3.6 
Die Lehrkräfte nutzen sys-
tematisches Schülerfeed-
back zur Verbesserung 
ihres Unterrichts. 

Indikatoren 

Ein systematisches Schülerfeedback 
zur kooperativen Professionalisie-
rung 

1. wird regelmäßig auf der Grundla-
ge im Team oder im Kollegium 
abgesprochener Kriterien durch-
geführt, 

2. wird gemeinsam ausgewertet, 

3. führt zu Absprachen über die 
Verbesserung des Unterrichts 
und deren Umsetzung 

4. muss über die Aktivität einzelner 
Lehrkräfte hinausgehen und 
grundsätzlich in der Schule ver-
ankert sein. 

Erläuterungen 

Siehe 5.3.5 

Wissenschaftliche Grundlagen 

Siehe 5.3.5 

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Dokumentation von Instru-
menten, Ergebnissen und 
Konsequenzen von systema-
tischem Schülerfeedback) 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler 

• Interview 
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QB 6: Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung 

Systematisch betriebene Qualitätsentwicklung ist ein zyklischer Prozess, dessen Grundlage das Schulprogramm ist. Es ist das grundlegende Konzept pädagogischer Zielvor-
stellungen und Maßnahmen. Es dokumentiert den schulischen Entwicklungsstand und ist zugleich Instrument der weiteren Schulentwicklung, indem es geplante Entwick-
lungsziele und -vorhaben darstellt. Entwicklungsvorhaben können von außen angestoßen werden, z. B. durch staatliche Vorgaben oder durch Impulse der pädagogischen 
Diskussion. In einem zyklischen Prozess der Qualitätsentwicklung beruhen sie sinnvollerweise auf einer Überprüfung des Erfolgs der schulischen Arbeit durch interne oder ex-
terne Evaluation. Evaluation als systematische kriterien- und indikatorengestützte Erhebung, Verarbeitung und Interpretation von Daten hat zum Ziel, zu Entscheidungen über 
die Weiterentwicklung der schulischen Qualität zu gelangen. Die Ausführung dieser Entscheidungen in einem planvollen Umsetzungsprozess bedingt eine konkrete Maßnah-
menplanung, die eine gemeinsame Verständigung über den Entwicklungsweg darstellt. Dessen Ergebnisse werden zum Bestandteil des Schulprogramms. Ihre Wirkungen 
wiederum durch Evaluation zu überprüfen, ermöglicht eine Einschätzung über den Erfolg der Maßnahmen. Evaluation kann also der Ausgangspunkt oder die Überprüfung des 
Erfolgs der Qualitätsentwicklung sein. 

Hier geht es darum, ob das Schulprogramm als Grundlage 

• für die Schulentwicklung geeignet ist, 

• die Steuerung der Schulentwicklung sinnvoll beschreibt. 
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6.1 Schulprogramm 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

6.1.1 
Das Schulprogramm be-
schreibt kohärent den Ent-
wicklungsstand der Schu-
le. 

Indikatoren 

1. Eine kohärente Beschreibung 
des Entwicklungsstandes der 
Schule umfasst folgende Ele-
mente: 

o ein Leitbild (Ziele) der Schule 

o pädagogische Grundorientie-
rungen 

o Vereinbarungen zu Schwer-
punkten und Organisations-
formen der schulischen Ar-
beit, insbesondere 

• zu Zielen und Grundsät-
zen der Unterrichtsge-
staltung  

• zu Zielen und Grundsät-
zen der Erziehung  

2. Kohärent ist die Beschreibung 
des Entwicklungsstandes dann, 
wenn die innere Stimmigkeit und 
Verbundenheit der Elemente er-
kennbar wird. 

 

Erläuterungen 

Beispiele für qualitative Merk-
male  der Unterrichtsentwick-
lung können u. a. sein: 

• Problemorientierung 

• Situiertes Lernen 

• Metakognitive Orientierung 

• Handlungsorientierung 

• Kooperatives Lernen 

• Niveaudifferenz und Pas-
sung 

• Aufgabenkonstruktion 

• Fächerverbindendes Lernen 

• Fächerübergreifendes Ler-
nen 

• Leitvorstellungen zur indivi-
duellen Förderung 

 

Beispiele für qualitative Merkma-
le der Erziehungsarbeit können 
u. a. sein: 

• Werteerziehung als Aufgabe 
aller Fächer, 

• die Berücksichtigung von 
Genderaspekten, 

• Umwelt, 

• Persönlichkeitsentwicklung, 

• Gesundheitserziehung, 

• Bewegte Schule, 

SchulG § 3 (2, 3) 

(2) Die Schule legt auf der 
Grundlage ihres Bildungs- und 
Erziehungsauftrags die beson-
deren Ziele, Schwerpunkte und 
Organisationsformen ihrer pä-
dagogischen Arbeit in einem 
Schulprogramm fest und 
schreibt es regelmäßig fort. […] 

(3) Schulen und Schulaufsicht 
sind zur kontinuierlichen Ent-
wicklung und Sicherung der 
Qualität schulischer Arbeit ver-
pflichtet. Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung erstre-
cken sich auf die gesamte Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit 
der Schule. 
 
Schulprogrammarbeit – RdErl. 
d. Ministeriums für Schule 
und Weiterbildung vom 
16.09.2005 (BASS 14-23)  
 
Das Schulprogramm enthält als 
Grundbestandteile eine Schul-
darstellung (Elemente z. B. Leit-
bild einer Schule, pädagogische 
Grundorientierungen und Erzie-
hungsauftrag, Bericht über die 
bisherige Entwicklungsarbeit) 
und eine Planung der Schulent-
wicklung (mit den Elementen 
Entwicklungsziele, Arbeitsplan, 
Fortbildungsplanung, Planungen 
zur Evaluation). Dabei sind die 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse (Schul-
programm - Wenn eine 
Schule Konzepte in Anhän-
gen differenziert darstellt, 
müssen die Anhänge mitge-
prüft werden.) 

• Tool 
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• Kultur. 

Begriff Kohärenz : 

Bezogen auf das Lernangebot 
der Schule meint Kohärenz den 
„inneren Zusammenhang des 
schulischen Lernangebots und 
seine […] Begründetheit“, durch 
die die Schule als Ganzes er-
scheint. 

(Thomas Riecke-Baulecke, 
2007. SchulleitungPlus. Mün-
chen: Oldenbourg, S. 61)  

Dem Kohärenzprinzip entspre-
chend muss im Qualitätsbericht 
der Zusammenhang zwischen 
den Ergebnissen der Unter-
richtsbeobachtung, der Auswer-
tung der Curricula und den Aus-
sagen des Schulprogramms 
hergestellt werden. 

Wissenschaftliche Grundla-
gen  

Ergebnisse der Lehr-Lern-For-
schung, z. B.: Baumert, Ditton, 
Helmke, Mandl, Meyer 

Siehe auch die Kriterien und 
Indikatoren  des Unterrichtsbe-
obachtungsbogens 

Felder Unterricht und Erzie-
hungsarbeit unter Einbeziehung 
des Prinzips der umfassenden 
Förderung aller Schülerinnen 
und Schüler in besonderer Weise 
zu berücksichtigen. 

SchulG § 2: 

Erzieherische Normen 

SchulG § 42 (5): 

In Bildungs- und Erziehungsver-
einbarungen sollen sich die 
Schule, Schülerinnen und Schü-
ler und Eltern auf gemeinsame 
Erziehungsziele und –grund-
sätze verständigen und wech-
selseitige Rechte und Pflichten 
in Erziehungsfragen festlegen. 

 

6.1.2 
Das Schulprogramm wird 
nach einem strukturierten 
Verfahren regelmäßig 
fortgeschrieben. 

Indikatoren 

1. Die Darstellung der Fortschrei-
bung des Schulprogramms um-
fasst die  

o Entwicklungsbereiche, 

o Entwicklungsziele,  

o Gründe für die Auswahl be-
stimmter Bereiche und Ziele. 

Erläuterungen 

Die Verpflichtung zur regelmä-
ßigen Fortschreibung des 
Schulprogramms bezieht sich 
nicht auf das gesamte Produkt, 
sondern auf die Fortschreibung 
einzelner Teile, die z. B. auf-
grund externer Anforderungen 
oder schulinterner Impulse (ins-
besondere auf der Basis inter-

SchulG § 3 (2) 

[…] Auf der Grundlage des 
Schulprogramms überprüft die 
Schule in regelmäßigen Abstän-
den den Erfolg ihrer Arbeit, 
plant, falls erforderlich, konkrete 
Verbesserungsmaßnahmen und 
führt diese nach einer festgeleg-
ten Reihenfolge durch. 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm, Konfe-
renzprotokolle) 

• Interview 
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2. Die Schule hat einen Turnus zur 
Fortschreibung des Schulpro-
gramms festgelegt. 

ner Evaluation) als erforderlich 
erachtet wird (siehe 6.2 und 
6.3). 

Unter dem Aspekt der Fort-
schreibung des Schulpro-
gramms wird geprüft, ob das 
vorgelegte Schulprogramm Per-
spektiven der Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung 
darstellt. Die Konkretisierung 
dieser Perspektiven im Sinne 
einer genauen Arbeitsplanung 
einzelner Maßnahmen wird in 
den Qualitätsaspekten 6.2 und 
6.3 untersucht.   

Die Konkretisierung der Fort-
schreibung erfolgt in 6.3. 

 

6.1.3 
Das Schulprogramm ent-
hält Zielsetzungen für die 
Unterrichtsentwicklung. 

Siehe 6.1.1 Siehe 6.1.1 Siehe 6.1.1 Siehe 6.1.1 

6.1.4 
Das Schulprogramm ent-
hält Zielsetzungen für die 
Erziehungsarbeit. 

Siehe 6.1.1 Siehe 6.1.1 Siehe 6.1.1 Siehe 6.1.1 

6.1.5 
Die Schule verfügt über 
ein strukturiertes Verfah-
ren zur Steuerung des 
Prozesses der Schulent-
wicklung. 

Indikatoren 

1. Die Schule hat Vereinbarungen 
zur Steuerung der Schulentwick-
lung getroffen. 

2. Die Steuerung der Schulentwick-
lung erfolgt nicht ausschließlich 
durch Schulleitungsmitglieder 
oder ausschließlich durch Lehr-
kräfte. 

3. Arbeitsgruppen zur Schulentwick-
lung haben durch Beschluss der 
Lehrerkonferenz jeweils  

Erläuterungen 

Indikator 2: 

Der Indikator zielt auf eine parti-
zipative Steuerung von Entwick-
lungsprozessen, an der auch 
Eltern und Schülerinnen und 
Schüler beteiligt werden kön-
nen. 

Wissenschaftliche Grundla-
gen 

Ergebnisse der Schulentwick-

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm, Konfe-
renzprotokolle) 

• Befragung 
(Lehrkräfte 

• Interview 
 

• Tool 

Im Tool wird u. a. untersucht: 

o Existenz getrennter Len-
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o klare Befugnisse,  

o Aufgabenbeschreibungen 
bzw. Produktbeschreibungen 
und  

o Rechenschaftsverpflichtun-
gen.  

4. Die vereinbarte Steuerungsstruk-
tur ist wirksam. 

lungsforschung, z. B.:  

Hans-Günter Rolff / Claus G. 
Buhren / Detlev Lindau-Bank 
(1998). Manual Schulentwick-
lung – Handlungskonzept zur 
pädagogischen Schulentwick-
lungsberatung. Weinheim und 
Basel: Beltz, S. 72 ff. (Arbeit mit 
Steuergruppen). 

 

 

 

kungs- und Arbeitsgrup-
pen 

o klare Auftragsbeschrei-
bungen 

o Legitimation durch Konfe-
renzbeschlüsse 

o klare Befugnisse 

o Vereinbarungen zu 
Rückmeldestrukturen 
(z. B. regelmäßiger Aus-
tausch über Arbeitsstän-
de) 

o Untersuchung der Einbin-
dung unterschiedlicher 
schulischer Interessen-
gruppen 

o Koordination der Arbeit 
von Projektgruppen 

o Orientierung an Schul-
entwicklungszielen. 

 

 

QB 6: Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung 

6.2 Schulinterne Evaluation 

Kriterien Grundlagen der Bewertung 
- Indikatoren bzw. Anhaltspunkte- 

Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

6.2.1 
Die Schule analysiert und 
bewertet regelmäßig be-
reits vorliegende Daten. 

Anhaltspunkte 

1. Daten, die von der Schule zur 
Analyse genutzt werden, sind 
z. B. 

○ Dauer des Bildungsgangs der 
einzelnen Schülerinnen und 
Schüler,  

Erläuterungen 

Die Analyse vorhandener Daten be-
rücksichtigt geschlechterspezifische 
Daten. 

Gemeint sind in diesem Kriterium 
z. B. folgende Daten: 

• zur Leistungsbewertung in gan-

SchulG § 3 (2) 

[… ] Auf der Grundlage des 
Schulprogramms überprüft die 
Schule in regelmäßigen Ab-
ständen den Erfolg ihrer Arbeit, 
plant, falls erforderlich, konkrete 
Verbesserungsmaßnahmen und 
führt diese nach einer festgeleg-

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse  
(Schulprogramm, Doku-
mente zur schulinternen 
Datenanalyse)  

• Befragung 
(Lehrkräfte) 
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○ Wechsel der Schülerinnen und 
Schüler zu höheren Bildungs-
gängen, 

○ Wechsel der Schülerinnen und 
Schüler in einen geringer qua-
lifizierenden Bildungsgang, 

○ Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem För-
derbedarf,  

○ Aufnahmequote von Schüle-
rinnen und Schüler anderer 
Schulformen, 

○ Migrationsquote der Schule. 

2. Es ist erkennbar, dass sich die 
Schule in Gremien, wie bei-
spielsweise 

o Schulkonferenz 

o Lehrerkonferenz 

o Fachkonferenz 

mit den schulstatistischen Daten 
beschäftigt und diese hinsichtlich 
der Maßnahmenplanung analy-
siert.  

3. Die Analyse der Daten wird unter 
Fragestellungen vorgenommen, 
aus denen Konsequenzen für die 
Maßnahmenplanung abgeleitet 
werden können. Dazu können 
z. B. gehören:  

o Liegen die schulspezifischen 
Werte im Vergleich zu landes-
weiten Referenzwerten unter 
oder über dem Referenzwert? 

o In welcher Beziehung stehen 
die schulinternen Werte unter-
einander? 

o Mit welchen Maßnahmen kann 
die Schule auf „unerwünschte“ 

zen Jahrgängen, 

• zu Schullaufbahnen (Klassen-
wiederholungen, Abschlüsse, 
Abgänge),  

• zur Gestaltung des Bildungsan-
gebots (z. B. zur Frequentie-
rung der Ganztagsangebote), 

• Schulerfolg von Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshin-
tergrund. 

 

Der Begriff „Werte“ bezeichnet 
Prozentwerte oder absolute Werte. 
Nicht gemeint sind ethisch-
moralische Werte. 

 

Wissenschaftliche Grundlagen 

z. B.  

Christoph Burkard / Gerhard Ei-
kenbusch (2000). Praxishandbuch 
Evaluation in der Schule. Berlin: 
Cornelsen-Scriptor 

 

Die Konsequenzen aus der Analy-
se und Bewertung von Daten wer-
den in Form von Entwicklungszie-
len beschrieben, deren Umsetzung 
in einer Maßnahmenplanung kon-
kretisiert wird (siehe 6.3). 

 

ten Reihenfolge durch. 

 
Schulprogrammarbeit – 
RdErl. d. Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung 
vom 16.09.2005 (BASS 14-
23):  

Die Schulen schreiben das 
Schulprogramm regelmäßig 
fort und überprüfen in regel-
mäßigen Abständen die Wirk-
samkeit des Schulprogramms 
sowie den Erfolg ihrer Arbeit. 

Kernlehrpläne für die Sekun-
darstufe I, Kapitel Leistungs-
bewertung 

Für Lehrerinnen und Lehrer 
sind die Ergebnisse der Lerner-
folgsüberprüfungen Anlass, die 
Zielsetzungen und die Metho-
den ihres Unterrichts zu über-
prüfen und ggf. zu modifizieren. 

• Interview 

• Tool 
Im Tool wird u. a. unter-
sucht, ob regelmäßig Da-
ten analysiert worden sind: 

o zur Leistungsbewertung 
in ganzen Jahrgängen, 

o zu Schullaufbahnen 
(Klassenwiederholun-
gen, Abschlüsse, Ab-
gänge),  

o zur Gestaltung des Bil-
dungsangebots (z. B. 
zur Frequentierung der 
Ganztagsangebote). 
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Zusammenhänge reagieren? 

o Wie sieht eine kurzfristige bzw. 
mittelfristige Angebotsstruktur 
für die Schülerinnen und Schü-
ler aus? 

6.2.2 
Die Schule analysiert die 
Ergebnisse von Lern-
standserhebungen und – 
soweit sie davon betrof-
fen ist – von zentralen 
Prüfungen. 

Indikatoren 

Es ist erkennbar, dass die Schule die 
Ergebnisse der landesweiten Stan-
dardüberprüfungen in die Unter-
richtsentwicklung einbezieht, z. B. 
dadurch, dass 

1. sie die Ergebnisse bei Lern-
standserhebungen im Längs-
schnitt auf folgende Fragestellun-
gen hin überprüft: 

○ Gibt es signifikante Unter-
schiede nach oben bzw. nach 
unten zu den Referenzwerten 
des Standorttyps? 

○ Gibt es im oberen Leistungs-
bereich einen höheren bzw. 
niedrigeren Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern im Ver-
gleich zur Referenzgruppe des 
Standorttyps? 

○ Gibt es im unteren Leistungs-
bereich einen höheren bzw. 
niedrigeren Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern im Ver-
gleich zur Referenzgruppe des 
Standorttyps? 

○ Sind im Laufe der Jahre Ver-
änderungen erkennbar? 

2. es eine Konzeption zum Umgang 
mit den Ergebnissen landeswei-
ter Standardüberprüfungen gibt 
(diese muss nicht schriftlich vor-
liegen), 

3. die Ergebnisse in der Schulkonfe-

Erläuterungen 

Das Kriterium gilt nur, soweit eine 
Schule davon betroffen ist. 

Eine Beschränkung auf die Analyse 
des fairen Vergleichs erfüllt nicht 
den Anspruch des Kriteriums und 
der Indikatoren. 

 

  

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Fachkonferenzprotokolle) 
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renz thematisiert wurden, 

4. die Ergebnisse in der Lehrerkon-
ferenz thematisiert wurden, 

5. die Ergebnisse in der Fachkonfe-
renz thematisiert wurden. 

 

Es ist erkennbar, dass die Schule die 
Ergebnisse der Zentralen Prüfungen 
in die Unterrichtsentwicklung einbe-
zieht, z. B. dadurch, dass 

1. sie die Ergebnisse zentraler Prü-
fungen im Längsschnitt auf fol-
gende Fragestellungen hin über-
prüft: 

○ Liegen die Mittelwerte unter 
bzw. über den Referenzwer-
ten? 

○ Gibt es im oberen Leistungs-
bereich einen höheren bzw. 
niedrigeren Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern im Ver-
gleich zur Referenzgruppe? 

○ Gibt es im unteren Leistungs-
bereich einen höheren bzw. 
niedrigeren Anteil von Schüle-
rinnen und Schülern im Ver-
gleich zur Referenzgruppe? 

○ Weichen die Vornoten und die 
Prüfungsnoten deutlich bzw. 
kaum voneinander ab?  

○ Sind im Laufe der Jahre Ver-
änderungen erkennbar? 

2. sie Hypothesen für die Ursachen 
negativer Abweichungen formu-
liert, 

3. es eine Konzeption zum Umgang 
mit den Ergebnissen Zentraler 
Prüfungen gibt (dieses muss 
nicht schriftlich vorliegen), 
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4. die Ergebnisse in der Schulkonfe-
renz thematisiert worden sind, 

5. die Ergebnisse in der Lehrerkon-
ferenz thematisiert wurden, 

6. die Ergebnisse in der Fachkonfe-
renz thematisiert wurden. 

(Maßnahmen, die aus der Themati-
sierung folgen: s. 6.3) 

6.2.3 
Die Schule evaluiert auf 
der Grundlage des 
Schulprogramms in re-
gelmäßigen Abständen 
den Erfolg ihrer Arbeit. 

Indikatoren 

1. Die Evaluationsplanung ist in der 
Schule abgestimmt. Sie bezieht 
sich auf einzelne Schwerpunkte 
des Schulprogramms, insbeson-
dere auf die Entwicklung der Un-
terrichtsqualität und die individuel-
le Förderung. 

2. Eine an Standards orientierte Eva-
luation legt die 

o Evaluationsbereiche,  

o Evaluationsziele,  

o Evaluationskriterien und 
-indikatoren, 

o Instrumente der Datenerhe-
bung, 

o Ablaufplanung, 

o Form der Berichterstattung, 

o Form der Auswertung 

fest. 

 

Erläuterungen 

Die Schule kann extern entwickelte 
Instrumente zur Evaluation nutzen. 

Die Konsequenzen aus der Evalua-
tion werden in Form von Entwick-
lungszielen beschrieben, deren 
Umsetzung in einer Maßnahmen-
planung konkretisiert wird (siehe 
6.3). 

 

Wissenschaftliche Grundlagen 

z. B.  

Christoph Burkard / Gerhard Ei-
kenbusch (2000). Praxishandbuch 
Evaluation in der Schule. Berlin: 
Cornelsen-Scriptor 

 

. 

SchulG § 3 (2)  

Auf der Grundlage des Schul-
programms überprüft die Schule 
in regelmäßigen Abständen den 
Erfolg ihrer Arbeit, plant, falls 
erforderlich, konkrete Verbesse-
rungsmaßnahmen und führt 
diese nach einer festgelegten 
Reihenfolge durch. 

Schulprogrammarbeit – 
RdErl. d. Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung 
vom 16.09.2005 (BASS 14-23) 

Die Schulen schreiben das 
Schulprogramm regelmäßig 
fort und überprüfen in regel-
mäßigen Abständen die Wirk-
samkeit des Schulprogramms 
sowie den Erfolg ihrer Arbeit. 

 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse  
(Schulprogramm, Doku-
mente zur schulinternen 
Evaluation, z. B. Fragebö-
gen, SEIS, QUIGS, Sefu). 
 
Als Mischform zwischen in-
terner und externer Evalu-
ation ist auch das Peer 
Review in die Bewertung 
einzubeziehen, für das die 
Schule Fragen und Aufträ-
ge an die evaluierenden 
Personen erteilt. 

• Interview 

• Tool zur Gesamtplanung 
einer Evaluation der 
Schulprogrammarbeit. 
Im Tool wird u. a. unter-
sucht, ob die Evaluation 
der Schulprogrammarbeit 
auf einer Gesamtplanung 
basiert, die Entscheidun-
gen über die Elemente in 
Spalte 2 enthält. 
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QB 6: Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung 

6.3 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulprogramms 

Kriterien Indikatoren Erläuterungen und wissen-
schaftliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen Quellen, Instrumente und 
Bewertungshinweise 

6.3.1 
Die Schule vereinbart 
Maßnahmen für die wei-
tere Schulentwicklung. 

Indikatoren 

1. Die Maßnahmen berücksichtigen 

o die Analysen vorhandener Da-
ten (siehe 6.2.1), 

o die Analyse von Ergebnissen 
landesweiter Standardüberprü-
fungen (siehe 6.2.2), 

o die Analyse von Ergebnissen  
zentraler Prüfungen (siehe 
6.2.3), 

o Ergebnisse interner Evaluati-
onsverfahren (siehe 6.2.4), 

o administrative Vorgaben, 

o Veränderungen im Umfeld. 

2. Die Schule zieht aus den Analy-
sen Konsequenzen für die Schul- 
und Unterrichtsentwicklung. 

 

 

Erläuterungen 

Die Ergebnisse landesweiter Stan-
dardüberprüfungen (siehe 6.2.2) 
können in den Fachkonferenzen 
beispielsweise unter folgenden 
Fragen diskutiert werden: 

• Welche Maßnahmen sollen er-
griffen werden, um „gute“ Schü-
lerinnen und Schüler zu för-
dern?  

• Welche Maßnahmen sollen er-
griffen werden, um „schwache“ 
Schülerinnen und Schüler zu 
fördern? 

• Wie hat die Schule einen hohen 
Anteil im oberen Leistungsbe-
reich erreicht?  

• Welche Maßnahmen wurden 
bereits umgesetzt, damit die 
„guten“ Schülerinnen und Schü-
ler diese Ergebnisse erreichen 
konnten?  

• Mit welchen Maßnahmen hat 
die Schule einen hohen Anteil in 
den oberen Kompetenzniveaus 
erreicht?  

• Welche Maßnahmen sollen er-
griffen werden, damit die 
„schwächeren“ Schülerinnen 
und Schüler bessere Ergebnis-

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Schulprogramm, Maß-
nahmenplanungen) 

• Interview 

• Tool       

 

Bewertungshinweise 

Zeigen VERA sowie zentrale 
Prüfungen, dass Maßnahmen 
zur Verbesserung erforderlich 
sind, muss sich die Maßnah-
menplanung bei jedem Kriteri-
um besonders hierauf bezie-
hen. 

Ist dies nicht der Fall, kann 
das entsprechende Kriterium 
höchstens mit der Bewer-
tungsstufe „-“ bewertet wer-
den. 

Dazu müssen die Darstel-
lungsweisen für die Ergebnis-
se von VERA und zentralen 
Prüfungen entsprechend an-
gepasst werden, so dass Ent-
wicklungen erkennbar  wer-
den. 
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se erreichen können? 

6.3.2 
Die Entwicklungsvorha-
ben sind in einer kurz-, 
mittel- und langfristigen 
Maßnahmenplanung 
konkretisiert.  

 

Indikatoren 

Die dokumentierte Maßnahmenpla-
nung weist aus: 

1. kurz- und mittelfristige Entwick-
lungsziele, 

2. Indikatoren für die Zielerreichung, 

3. geplante Entwicklungsmaßnah-
men, 

4. Arbeitsschritte auf einer Zeitachse  

5. Ressourcen, 

6. ggf. Maßnahmen der Personal-
entwicklung (z. B. Fortbildungsbe-
darf), 

7. Verantwortlichkeiten, 

8. erste Vorstellungen zur Evaluati-
on. 

 Schulprogrammarbeit – 
RdErl. d. Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung 
vom 16.09.2005 (BASS 14-23) 

Das Schulprogramm enthält [...] 
eine Planung der Schulentwick-
lung (mit den Elementen Ent-
wicklungsziele, Arbeitsplan, 
Fortbildungsplanung, Planun-
gen zur Evaluation). 

 

Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Beispiele für Maßnah-
menplanungen) 

• Tool 

6.3.3 
Im Rahmen der Umset-
zung der Maßnahmen-
planung erfolgt eine sys-
tematische Bilanzierung 
und Rechenschaftsle-
gung gegenüber den 
schulischen Gremien. 

 

6.3.4 
Die Schule zieht aus Bi-
lanzierungen Konse-
quenzen und steuert bei 
Bedarf nach. 

Indikatoren 

1. Die Dokumentation des Entwick-
lungsstandes und die Rechen-
schaftslegung gegenüber den 
schulischen Gremien erfolgt re-
gelmäßig sowohl im Verlauf (Zwi-
schenstand) als auch zum Ab-
schluss des Arbeitsprozesses. 

2. Die Dokumentation weist den 
Grad der Zielerreichung aus, z. B. 
mit Bezug auf die Fragen: 

o Was wurde (bisher) erreicht? 

o Welche Probleme sind aufge-
treten? 

o Wie sind sie gelöst worden? 

o Was ist noch zu tun? 

o Wo gibt es ggf. Nachsteue-
rungsbedarf? 

3. Zur Rechenschaftslegung gehört 

Erläuterungen 

Um eine Partizipation aller Beteilig-
ten im Prozess der Schulentwick-
lung zu gewährleisten, ist die Do-
kumentation und Rechenschaftsle-
gung über Zwischenstände und Er-
gebnisse erforderlich. 

 Quellen und Instrumente 

• Dokumentenanalyse 
(Dokumente zu Zwischen-
ständen oder abschließen-
den Ergebnissen der Ar-
beit, z. B. neu entwickelte 
oder überarbeitete Kon-
zepte, Konferenzprotokolle 
mit Berichten über Arbeits-
stände) 

• Befragung 
(Lehrkräfte, Schülerinnen 
und Schüler) 

• Interview 

• Tool 
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die Dokumentation. 

4. Die Schule steuert aufgrund der 
Bilanzierung ggf. nach. 

 


